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AEI}IEFIER
Mit dem Pensionsfonds wird ab dem

Jahr 2002 ein neuer, fünfter Durch-

führungsweg der betrieblichen Alters-
versorgung in Deutschland eingeführt.
Rechtsgrundlage des Pensionsfonds

ist die mit Datum vom 11.5.2001 als

,,Riester-Reform" bezeichnete Renten-

reform 20Ol mit Verabschiedung des

Cesetzes zur Reform der gesetzlichen

Rentenversicherung und zur Förderung

ei nes ka pital gedeckten Altersvorsorge-
vermögens (Altersvermögensgesetz -
AVmC).

Der Pensionsfonds ist eine rechtlich
selbständige Einrichtung, die gegen

Zahlung von Beiträgen betriebl iche
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Altersversorgung für den Arbeitgeber
durchführt. Der Pensionsfonds findet
seine Ausprägung in einem neuen

Abschnitt des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAC), dem novellierten
Betrrebsrenten gesetz ( BetrAVC) sowie
in flankierenden steuerrechtlichen
Bestimmungen im Einkommensteuer-
gesetz (EStG).

lnformieren Sie sich in unserem

Cl-Beihefter über die steuerlichen
u nd sozia lversicherungsrechtlichen
Voraussetzungen und Auswirkungen
von Pensionsfonds, der effektiven
Altersvorsorge mit staatl icher

Förderung.
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der BCH befasste sich erneut mit der Veriührungs'

frage: Beim Verjahrenlassen von Forderungen tritt der

Schaden - und damit der Veriührungsheginn - mit
Fristablauf ein. Bei Celtendmachung von Verfqhrens'

kosten beginnt die Verir)hrung mit der Erhebung einer

sussichtslosen Klage.

Die Belehrungspflicht über den Fehler entföllt, wenn

ein Rechtsanwqlt den Regressanspruch seines Mandan-

ten rechtzeitig geltend macht. Die Belehrungspflicht
dieses Anwalts tritt an die Stelle des regresspflichtigen

Beraters. Zur Rechtzeitigkeit: Die gerichtliche Celtend-

machung des Schadenersatzanspruchs muss noch in

d er Verja h ru ng sfrist m ögl i ch sei n.

Die Erhebung der Veriährungseinrede wird evtl. da'

durch gehindert, dass der Verpflichtete odet dessen

Berufshaftpflichtversicherer nach obiektiven Maß'

striben den Eindruck erwecken, die Ansprüche nur mit
materiellen Argumenten und nicht mit der Veriöhrungs'

einrede zu bekampfen. Es genügt nicht der Hinweis,

,,eine Konfrontation mit einer iahrelangen Mandantin
nicht zu wünschen". Hier wird nicht in Aussicht ge-

stellt, eine Befriedigung erfolge ohne Rechtsstreit.

Sollen Kosten des Steuerberdters, die vorprozessual

e n tst a n d e n s i n d, i m Kostenfestsetzungsverfahren
geitenci gemacht wercien, so geht cias nur in engen

Grenzen. tm Zeitpunkt der Auftragserteilung muss die

Entscheidung, einen Regressprozess zu führen, bereits

gefullert seirt. Es feltlL derngegenüber un einer un-

mittelbaren prozessualen Veranlassung, wenn der

Steuerberater den Vorgang erst aufklaren und die

Vora ussetzung einer erfolgreichen Rechtsverfolgung
feststellen soll (0LC Köln).

a t tdet ciet sreuer uyr u ryr ei rre vyiruiirrüuirioii.rty
wegen nicht ausgezahlter Vergütungen an den be'

herrschenden Cesellschafter, muss er über eine offen'
kundig fehlerhafte Gehaltsabrede, die Cefahr ihrer

Nichtanerkennung und der Annahme einer verdeckten

Cewinnausschüttung belehren. lm konkreten Sach-

verhalt war das Gehalt an ausreichende Cewinne der

Gesellschaft geknüpft worden. Ein fremder Arbeit-

nehmer hatte sich auf diese Regelung nicht eingelas-

sen, so dass der Gehaltsaufwand durch das Cesell-

schaftsverhaltnis veranlasst war und eine verdeckte

Cewinnausschüttung darstellte (0LG Düsseldorf).

Ein Arbeitnehmer muss sich dqs vorprozessuale Ver-

schulden seines Rechtsanwalts bei Versöumung der

Klagefrist von 5 4 KSchC nicht zurechnen lassen

(LAG Niedersachsen).

lLr

M it freu nd I i chen C rü ßen

lhr Dr. Jürgen Crrife

llIU: RtIHE illWItIS-GHTGKBUGH

GI Aktuell
BGH: Bundesgerichtshof zum Zustandekommen
eines Kaufvertrages bei einer lnternet-Auktion

Der u.a. für das l(aufrecht zuständige VIII. Zivil-
senat hatte erstmals über das Zustandekommen
und die Wirksamkeit eines über eine so genann-
te Internet-Auktion angebahnten I(aufvertrages
zu entscheiden.

Der Beklagte richtete auf der Web-Site einer
Hamburger Firma, die im Internet die Durchfüh-
rung von Verkaufsauktionen auch für Private
anbietet, eine Seite ein, auf welcher er den Ver-
kauf eines Neuwagens WV-Passat anbot. Er legte
einen Startpreis von 10 DM, die Schrittweite
der abzugebenden Gebote sowie die Dauer der
Auktion fest, bestimmte aber keinen Mindest-
verkaufspreis. Zugleich mit der Freischaltung
seiner Angebotsseite gab der Beklagte zusätzlich
gegenüber dem Auktionsveranstalter die in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehene
Erklärung ab, er nehme bereits zu diesem Zeit-
punkt das höchste I(aufangebot an.

Der Icäger gab das höchste Gebot mit 26.350 DM
ab. Der Beklagte lehnte die Lieferung des PKW zu
<iiesem Preis ab un<i war zu eineur 'v'eikauf des

Fahrzeugs nur zu einem Preis von 39.000 DM
bereit. Der ICäger verlangt mit der I0age Über-
eiguung des PI(W gegen Zahlung von 25.350 DM'

Das Oberlandesgericht Hamm (NJW 2001, Il42 :
JZ 2001, 764) };'at der vorn Landgericht Münster
(JZ 2000, 730) z:unäc};,st abgewiesenen I0age
:tftt;1;:b1n \A/aaan Äa- crrrnäcöfzl'inhpn Rarlarr-

tung der Sache hat es die Revision zugelassen.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner heutigen
Entscheidung über die Revision des Beklagten
das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm mit
der Begründung bestätigt, ein I(aufvertrag sei

nach den allgemeinen Vorschriften der S$ 145 ff
BGB zustande gekommen.

Er hat zunächst darauf hingewiesen, dass

Willenserklärungen auch per Mausklick abge-
geben werden können, und sodann ausgeführt'
der Beklagte habe nicht lediglich eine unver-
bindliche Aufforderung zur Abgabe von Geboten
abgegeben, sondern bereits eine wirksame, auf
den Abschluss eines l(aufvertrages gerichtete
Willenserklärung. Diese liege darin, dass der Be-

klagte die von ihm eingerichtete Angebotsseite
für die Versteigerung mit der zusätzlich abge-
gebenen ausdrücklichen Erklärung, er nehme be-

reits zu diesem Zeitpunkt das höchste, wirksam
abgegebene I(aufangebot an, freigeschaltet habe.
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Der Cedanke an die große Schuldrechtsreform treibt manchem Anwalt den Angstschweiß auf die Stirn. Zumal die Fristen,

die lhnen der Cesetzgeber für die Umsetzung einräumt, erschreckend kurz sind. Wo liegen die Unterschiede zum alten

Recht? Was gilt ab wann? Worauf müssen Sie bei lhrer Beratung besonders achten? Das erfahren Sie in allen Einzelheiten im

neuen Anwalts-Checkbuch zu diesem aktuellen Thema. Checklisten-Kommentierung der Überleitungsvorschriften und aller

wesentlichen Neuerungen. Synopse altes/neues Recht. Und eine Checkliste zu den Brennpunkten der anwaltlichen

Unternehmens-Rechtsberatung. All das macht es lhnen leicht, sich auf die schwer wiegenden Veränderungen einzustellen.

Iax-Bestellscheln Bestellen Sie bei lhrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt' Postfach 51 1O26

50946 Köln fax! 02 21 / 0 3l 30 - 043
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Der Bundesgerichtshof hat betont, es habe zur
Auslegung der Erklärung des Beklagten keines
Rückgriffs auf die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Auktionsveranstalters bedurft, da
die bei der Freischaltung gesondert abgegebene
Erklärung unmissverständlich gewesen sei.
Aus diesem Grunde sei auch eine überprüfung
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen anhand
des AGB-Gesetzes nicht in Betracht gekommen;
denn die Willenserklärung des Beklagten habe,
obwohl vom Auktionsveranstalter vorformuliert,
individuellen Charakter.
(BCH, Urt. v. 7.11.2001 - Vltl ZR l3/01)

Pressemitteilung d. BGH v. 7.71.2007

BFH: Zulässigkeit der Anderung von bestands-
kräftigen Kindergeld bescheiden

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
25.7.2007 - VI R 18/99 klargestellt, dass neben
den im Einkommensteuergesetz (EStG) für
Kindergeldbescheide geltenden Anderungs-
bestimmungen ($ 70 Abs. 2 und 3 EStG) auch
$ 173 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO
7977) anwendbar ist. Nach dieser Vorschrift
kann die Behörde einen Steuerbescheid auch
nach Eintritt der Bestandskraft auftreben oder
ändern, wenn ihr nachträglich Umstände
bekannt werden, die zu einer höheren Steuer
oder geringeren Steuervergütung führen.

Entsprechend kann die Familienkasse Bescheide
über I(indergeld - das seit 1996 als Steuerver-
gütung gezahlt wird - aufheben oder ändern,
wenn ihr nachträglich Umstände bekannt wer-
den, denen zufolge dem Kindergeldempfiinger
kein I(indergeld zugestanden hat.

Drei weitere Entscheidungen betreffen die
Möglichkeit der Familienkasse, einen I(inder-
geldbescheid zu ändern, wenn die Einkünfte
und Bezüge des Kindes den Grenzbetrag über-
schreiten, bei dessen Erreichen der Kindergeld-
anspruch entfältt (1996 und 1997 12.000 DM,
jetzt 14.040 DM).

Soweit die Familienkasse das Kindergeld wegen
der Höhe der Einkünfte des I(indes gemäß g 165
Abs. 1 AO 7977 vorläufig festgesetzt hatte, sieht
der BFH die Anderung schon aus diesem Grund
als zulässig an (Urteil vom 26.7.2001 - VI R

722199). Aber auch in den Fällen, in denen das
Kindergeld endgültig festgesetzt war, ist eine
Anderung noch möglich, gleichgültig, ob sich
das Überschreiten des Grenzbetrages bereits
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während des laufenden I(alenderjahres abzeich-
nete (Urteil vom 26.7.2001 - VI R 83/98) oder
sich erst nach Ablauf des Kalenderjahres heraus
stellte (urteil volJl 26.7.2001 - vI R ss/00).
(BFH, Urt. v. 25.7.2001 - Vl R l8/99)

Pressemitteilung d. BFH v. 31.10.2001

Anwaltshaftung
- Verjährungsbeginn
- Schadenentstehung
- Fristablauf
- Sekundärhaftung
- Unzulässige Rechtsausübung
(BGH, Urt. v. 21.6.2001 - tX ZR 73/00)

Leitsatz:

Die Pflicht des Rechtsanwalts, den Mandanten
bei begründetem Änlass über den gegen sich
bestehenden Schadenersatzanspruch sowie
dessen kurze Verjährung zu belehren, entfällt,
wenn ein anderer Rechtsanwalt namens des
Mandanten den Regressanspruch rechtzeitig
anmeldet.

Zum Sachverhalt

Die I(lägerin betreibt ein Unternehmen, das sich
im Wesentlichen mit der Herstellung von An-
lagen zur Lüftung, Heizung und Wärmerück-
gewinnung sowie des Sonnenschutzes befasst.
Sie ließ sich von den Beklagten, die gemeinsam
in einem Rechtsanwaltsbüro tätig sind, in einer
Vielzahl von Fällen anwaltschaftlich beraten
und vertreten. Nach I(ündigung dieses Mandats-
verhältnisses hat die l(lägerin die Beklagten auf
Schadenersatz wegen Schlechterfüllung des
Anwaltsvertrages in zahlreichen Fällen in Höhe
von insgesamt 193.639,54 DM in Anspruch
genommen. Einer der Fälle betrifft einen Pro-
zess der ICägerin gegen die Eheleute B. Dem
liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die ICägerin wirkte aufgrund eines Werkvertra-
ges an der Erstellung einer Speditionshalle rnit.
Den Auftrag erteilten die Eheleute B. als Bau-
herren. Von dem vereinbarten Werklohn zahlten
die Auftraggeber 107.577,02 DM nicht. Nach
Erteilung der Schlussrechnung durch die I(läge-
rin und Abnahme des Werks am 7.5.'1.992 beauf-
tragte die I(lägerin die Beklagten mit Schreiben
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Rechtzeitig ist diese Belehrung durch einen
anderen Anwalt, wenn sie so lange vor Ablauf
der Verjährungsfrist des $ 51b BRAO erfolgt,
dass der Primäranspruch bei Anwendung der

im Verkehr erforderlichen Sorgfalt noch ver-
jährungsunterbrechend gerichtlich geltend
gemacht werden kann. Die Belehrungspflicht
des mit der Prüfung von Regressansprüchen
betrauten Rechtsanwalts tritt an die Stelle
derjenigen des Anwalts, der die zum Schaden-

ersatz verpflichtende Handlung begangen hat;
der Mandant ist durch die Haftung des neuen

Anwalts hinreichend gesichert (Senatsurt' v'

14.12.2000 - tx zR 332/99, NIW 2001, 826, 828)

So lag es hier. Der Primäranspruch verjährte
mit Ablauf des 31.12.1997 (siehe unter 1. vor a))'

Die ICägerin wurde von Rechtsanwälten der

Sozietät St. betreut. Unter dem 25.2.1997 hatten
diese Anwälte ein Schreiben an die Beklagten
gerichtet, mit dem sie den hier in Rede stehen-

den Schadenersatzanspruch begründeten und
genau bezifferten sowie bis zum 7.3.7997 die
Bestätigung verlangten, dass. die Beklagten ihre
Berufshaftpflichtversicherung von dern Vorgang

informiert hätten. Die Klägerin hatte also min-
destens zehn Monate vor Ablauf der Verjäh-
rungsfrist Kenntnis von ihrem Anspruch gegen

die Beklagten. Das genügte zur Unterbrechung
der Primärverjährung.

d) Die Beklagten waten nicht unter dem Ge-

sichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung

ß242 BGB) gehindert, die Verjährungseinrede
zu erheben.

Wegen des Zwecks der Verjährungsregelung des

$ 51b BRAO sind an den Einwand der unzulässi-
gen Rechtsausübung strenge Anforderungen
zu stellen (Senatsurt. v. 29.2,1996 - IX ZR 180/95,

WM 1996, 1106, tl08). Er kommt insbesondere
in Betracht, wenn der Verpflichtete den Berech'

tigten nach objektiven Maßstäben zu der An-

nahme veranlasst hat, sein Anspruch sei auch

ohne Rechtsstreit vollständig zu befriedigen
(vgl. Senatsurt. v. 3.11.l988 - lX ZR 203/87, WM

tg8B, 1855, 1858), oder wenn der Verpflichtete
bei dem Berechtigten den Eindruck erweckt
oder aufrechterhält, dessen Ansprüche nur mit
sachlichen Argumenten bekämpfen zu wollen,
und ihn dadurch von der rechtzeitigen Klage-

erhebung abhält (vgl. BGH, lJrt. v' 4ll l997 -
vt zR 375/96, \ULW 1998, 902, 903).

In solcher Weise haben sich hier weder die Be-

klagten noch deren Berufshaftpflichtversiche-
rung verhalten. Auf das Schreiben der Rechts-

anwälte der Klägerin vom 25.2.7997, mit dem

der Primäranspruch erstmals geltend gemacht

wurde, haben die Beklagten mit Schreiben vom

5. und 27.3.7997 mitgeteilt, ihren Berufshaft-
pflichtversicherer unterrichtet zu haben, und
darauf hingewiesen, dass die Versicherungs-
bedingungen dem Versicherungsnehmer eine
Erklärung zur Sache verbieten.

Sie haben zwar hinzugefügt, ,,dass begründete
Ansprüche an uns persönlich nicht scheitern
werden". Ferner haben sie mitgeteilt, dass sie

,,eine Konfrontation mit einer jahrelangen
Mandantin ... nicht wtinschen", sowie Hilfe-
stellung und Gespräche angeboten. Sie haben

aber nicht einmal angedeutet, den geltend
gemachten Anspruch anzuerkennen. Vielmehr
haben sie ausdrücklich die Frage gestellt, ob

Ansprüche der Klägerin,,wirklich .'. verjährt
sein" könnten.

Bei der notwendigen objektiven Betrachtung
konnte daraus weder der Schluss gezogen wer-

den, die Beklagten stellten eine Befriedigung
der Klägerin ohne Rechtsstreit in Aussicht,
noch dass die Beklagten aufdie Einrede der
Verjährung verzichten wollten. Das gilt erst
recht für das Schreiben der Haftpflichtversiche-
rung vom 20.3.7997, das sich in einer Eingangs-

bestätigung erschöpft sowie eine Antwort in
Aussicht stellt.

Keinem der Schreiben kann etwa entnommen
werden, dass die Klägerin dadurch von der
recutzeilrgcrt Etit.Ltrtg .i.. l.5r-ooLl'6' *L
gelialten werden sollte. Das eigene Schreiben
der neuen Rechtsanwälte der Klägerin vom
14.7.7998 an den Haftpflichtversicherer deutet
Derartiges auch nicht an. Vielmehr haben sie

diesem darin eine Außerungsfrist bis zum
25.1.1998 gesetzt. Die Klägerin war danach der
Meinung, bis zu diesem Zeitpunkt mit verjäh-
rungsunterbrechenden Maßnahmen zuwarten
zu können. Das genilgt nicht für den Einwand
der unzulässigen Rechtsaustibung gegenüber

der Verjährirngseinrede (vgl. Senotsurt' v'

Lt0.rg87 - lx zR 202/86, NJW 1988, 265, 266).

2. Der weiter geltend gemachte Anspruch der
Iüägerin auf Ersatz von Prozesskosten in Höhe

von \2.344,73 DM ist gemäß $ 51b BRAO eben-

falls verjährt.

a) Der Anspruch betrifft Kosten in Höhe von
10.865,78 DM zuzüglich Zinsen in Höhe von
1.478,95 DM, die zugunsten der Rechtsanwälte
der Eheleute B. festgesetzt worden sind.

- Berufsbezeichnung
= Mediator

- Ehrenschutz
= Prozessvortrag

- Interessen, widerstreitende
- Kündigungsschutzklage

= Frist,
Zurechnung Vertreterverschulden

= Kleinbetri€bseinwand
= Kündigung, personenbedingte'

Krankheit
= Sammelklage

- Prozessbürgschaft
- Sammelklage, Pflicht zur >

- Schadenbeseitigung, kostenlose
- Scheidungsverbundverfahren

= Gesamtschuldnerausgleich
= Hausverkauf

- Vergleich
= Weisung des Mandanten

- Vergütung, angemessene
- Versicherungslücke, Zulassung
- Vollstreckung, unterlassene

= Prozessbürgschaft
= Vollstreckungsabkommen

Rechtsausilbung, unzulässige
(s. auch Arglisteinwand)
- Außerungsfrist
- Unterrichtung des Versicherers
- Verzicht auf Einrede

Rechtsberatung/Rechtsbesorglrng
- Abwicklung, nichtige Verträge

= Auskunft, Rechnungslegung
- Factoring
- Forderungseinziehung,

stille. Liquidation
- Forderungskäufe
- Hausverwalter, WEG-Verwalter

2001, 81

2007, 1,26

2007, 222

2001,302
2001, 169

2001, 88
2001., 71,9

2007, 182
2001, 119
2007,33

2007,278
2007, 237
2001,,237

2001, L82
2007,782

2007,289
2007, 289
2007, 289

2007, 22
2007,782

2007,22
2001,782
2007,749
.,AA1 '"

2001, 79,279
2007, L9,279

61

67
2007
2007

Schaden
- Anderkonto

= Auszahlung, weisungsvridrige
- Beseitigung des >

= >, honorarfreie
- Darlegungslast

= Treuhandgelder
- Kalkulationsschaden

= zvK
- Kosten

= > für RA, WP
- Rechtsprechüngsänderung
- Steuerzahlung, Aufteilung

= Richtigstellung der >

- Tantiemenauszahlung
= Vertrag nach Zahlung

- Treuhandgelder
= Verwendung, weisungswidrige

- Vermögenslosigkeit des Schuldners
- Zuschätzung durch BP

= Einvernehmen mit BP

Schädigung, sittenwidrige, S 826 BGB

- Abschlussprüfung
- Testat, irreführendes

Schätzung
- Einspruch

Schenkung
- Schenkungsteuer, Rückabwicklung

Schutzgesetz i.S.v. S 823 Abs. 2 BGB

- s 323 HGB
- $ 332 HGB

Sozialrecht
- Beratung durch SIB/WP

Sozietät
- llacemfcrhrrldner

- Partnergesellschaft
- Scheinsozietät

= Meldepflichten, WP-Kammer
- >, gemischte

= Treuhandtätigkeit

Steuerberater
- Berufsbezeichnung, irreführende
- Vereidigter Buchprüfer
- Zweigniederlassung

Steuerberatungsvertrag
- Auflösung des >

= Kündigung, fristlose, $ 627 BGB

- Inhalt des >

= Einkommensteuererklärung
- Kündigung, S 627 BGB

= Ausschluss der >

- Laufzeit des >

- Pflicht
= >, nachvertragliche

Steuerbescheid
- Bekanntgabe des.>

= > an Bevollmächtigten

2007,142

2001, 33

2007,742

2007,233

2001, 180
2001, 3

2001, 101

2001, 101

2007,-t42
2007, 237

2001,229

2001, 108
2001, 10

2001, 50

2007,272

2001, 108
2001, 108

2001, 79,279

).nnl 7q

200], 1.87

2001,, 79
2001,, 31,

2001,,67

2001,, 234
2007,43
2007, 43

2007, 48

2001, 283

2001., 48
200], 48

2001, 81

- > durch Steuerberater
= Lohnbuchhaltung
= Sozialversicherungsrecht

- Rechtsberatungsgesetz
= Anwendungsbereich
= Ausländer

- Schadenersatz wg. verbotener >

- Sozietät, gemischte
- Subventionsberatung
- Treuhänder
- Unternehmensberatung

= Fördermittelantrag
- Wirtschaftsprüfer

Rechtsmittel
- > nach Mandatsende

Rechtsprechungsänderungen
- Schaden

Regressprozess
- Klageantrag, unbezifferter

2007,212
2001, 272
2007,285
2007, 67
2001, 264
2007, 67

2007,787
2007, 22

2001,81

2001, 3

2001,264

2001, 264



Kausalität
- > zwischen Pflichtwidrigkeit und Schaden

= Anscheinsbeweis 2001, 2'l'3

=GrundstückshandeL,gewerblicher 200L,2L3
= Kündigungsschutzklage

- Anderungskündigung 2001, 88

- I(leinbetriebseinwand 2007, 769
= Prozessverlust 2001, 88, 169
= Rechtspraxis des FA 2OO1',21'3

= Verhalten, beratungskonformes 2001., 1.92, 2L3
= Vorleistungen, ungesicherte 2001.,792

- Schätzungsbescheid 2001, 50
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- Rechnung, fehlerhafte
= Prozessvortrag
= Unterschrift

- Rückforderungsanspruch, $ 812 BGB

= Formfehler, Kenntnis des >

= Schuldanerkenntnis, deklaratorisches
- Schriftform

= Heilung des Formmangels
= Wirtschaftsberatung

- Schuldanerkenntnis, deklaratorisches
- Sozialversicherungsprüfung
- Teilleistung
- Treuhandhonorar
- Verzug

= Zurückbehaltungsrecht
- Wirtschaftsberatung
- Zeitgebühr/-honorar

= Betriebsführung, unwirtschaftliche.
= Beweislast

Insolvenzantragspflicht
- Zahlungseinstellung

Kenntnis des Zivilrechts
- Instanzrechtsprechung
- Rechtsgebiet, neues

= Agrarrecht, DDR

I(lageverfahren
- Klageantrag, unbezifferter

I(ostenerstattung
- Prozessbezug
- Steuerberatungskosten

Kündigung des Mandats
- Honoraranspruch

Lohnbuchhaltung
- An- und Abmeldungen
- Sozialversicherungsberatung

= Arbeitnehmer, ausländische
- Zusatzversorgungskasse

Mandatsübernahme
- Belehrungspflicht

= > des Altberaters

Mitverschulden
- Betragsverfahren
- Beweislastregel
- Eigenverantwortung
- Fristüberwachung

- Grundurteil
- > des BGB-Gesellschafters
- Zurechnung des Verschuldens

= > des zweiten StB

Nachbesserung
- Kosten der >

= $ 633 Abs. 3 BGB

- Recht des StB zur >

Notar
- Anderkonto

= Hinterlegungsanweisung,
Anderung der >

- Anwaltsnotar
= Abgrenzung der Tätigkeitsgebiete

- Belehrungspflichten
= > gg. Dritten
= >, steuerliche
= Sicherungszweckerklärung
= Vorleistungen, ungesicherte

- Beurkundung
= >, wahrheitswidrige

- Erbfolge, vorweggenommene
= Ausgleichspflicht der Miterben
= Beurkundungsfehler

- Falschbeurkundung, $ 348 StGB

- Grundstücksgeschäft
= Vollzug

- Schadenermittlung
= Schenkungsteuer

- Schwarzgeldzahlung
- Schutzbereich der Pflichtverletzung
- Sprachkenntnisse, deutsche
- Treuhandgelder

= Verfügungsbefugnis
- Vollzug

= Grundstücksgeschäft
= Verfügung, gegenläufige

- Vollzugsauftrag
- Vollzugsreife
- Vor-, Nacherbschaft
- Vorsatz des >

- Weisung
= >, gemeinschaftliche
= Widerruf der >

= Wortlaut der >

Prospekthaftung
- Begünstigung des Initiators
- Mindestausschüttung
- Prospektangaben

= Beteiligung, stille
= Risikokapital

- > des Treuhänder
- Prospektverantwortlicher
- Verjährung

= Immobilienfonds, geschlossener
- Vertrauenstatbestand

Rechtsanwalt
- Abtretung, offene
- Anstiftung des Mandanten
- Beleidigung durch Mandanten
- Beratungspflichten

= Prozess nach Forderungsabtretung

Der entsprechende I(ostenfestsetzungsbeschluss
des Landgerichts vom 9.3.1999 betrifft die erst-
instanzliche Vertretung der Eheleute B. Dies
hat das Berufungsgericht aufgrund der eigenen
Angaben der I(lägerin mit Recht angenommen.
Die Klägerin hat nämlich das zugrunde liegende
Schreiben der Rechtsanwälte Dr. St. und R. vom
3.3.1999 eingereicht, mit dem diese für die
Eheleute B. um I(ostenfestsetzung für die erste
Instanz baten.

b) Die Verjährung dieses Anspruchs begann im
April 1995 mit der I(lageerhebung vor dem Land-
gericht. Die Einleitung eines Rechtsstreits, mit
dem eine erkennbar verjährte Forderung ein-
geklagt wird, stellt regelmäßig eine schuldhafte
Pflichtverletzung des Rechtsanwalts der klagen-
den Partei gegen diese, seine Mandantin, dar.
Entgegenstehende Umstände sind hier nicht
dargetan.

Der Schaden der Klägerin lag in der Belastung
mit den Verfahrenskosten. Dieser war durch die
Pflichtverletzung der Beklagten ursächlich be-
gründet, weil sie die Klägerin einen aussichts-
losen Prozess führen ließen. Der I(ostenschaden
tritt schon mit der Erhebung der aussichts-
losen Iüage ein, weil damit ein erster Teil des
Schadens in Form der Gerichtskosten entsteht,
für die der Ifläger als Zweitschuldner haftet
(BCH, Urt. v. 7.2.1995 - X ZR 32/93, NJW 1995,
2039, 2041/. Die dreijährige Verjährungsfrist
für diesen Schadenersatzanspruch lief folglich
im April 1998 ab.

c) Die Iflägerin hat den Ersatz des l(ostenscha-
dens erst mit Schriftsatz vom 20.4.1999, also
nach Ablauf der Verjährungsfrist, geltend
gemacht. Der zuvor geltend gemachte Prozess-
kostenschaden von 19.500,65 DM - dessentwegen
der Senat die Revision der Beklagten nicht an-
genommen hat - betraf die I(osten der eigenen
Rechtsanwälte der I(1ägerin sowie diejenigen
der Gegenseite für die zweite Instanz. Das
prozessuale Geltendmachen dieses Anspruchs
unterbrach nicht die Verjährung bezüglich des
später eingeführten Anspruchs auf Ersatz zu-
sätzlicher Kosten. Denn die Unterbrechungs-
wirkung durch Iüageerhebung tritt nur für
den jeweils geltend gemachten Anspruch ein.

d) Der Umstand, dass die Klägerin den Kosten-
festsetzungsbeschluss des Landgerichts vom
9.3.1999 erst nach Ablauf der Verjährungsfrist
für den Ersatzanspruch erhalten haben kann,
steht der Verjährungseinrede der Beklagten
gemäß g 222 Abs.1 BGB nicht entgegen.
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Die Verjährungsfrist nach g 51b BRAO beginnt
auch dann zu laufen, wenn der Mandant den
Schaden und damit seinen Ersatzanspruch
nicht kennt (Senatsurt. v. 5.11.1992 - lX ZR

200/9r, NJW 1993, 1320, t32t).

Im vorliegenden Fall war offenkundig, dass die
erstinstanzlichen außergerichtlichen I(osten der
Eheleute B. noch nicht festgesetzt waren. Die
ICägerin hätte diesen Schaden von vornherein
wenigstens zum Gegenstand einer Feststellungs-
klage machen können.

Ein Schadenersatzanspruch wegen Verletzung
der Pflichten aus dem Anwaltsvertrag kann auch
schon entstanden sein, wenn er der Höhe nach
nicht feststeht oder feststellbar ist oder sich
noch nicht konkret ausgewirkt hat. Wenn der
Mandant mangels Bezifferbarkeit des Schadens
noch keine Leistungsklage zu erheben vermag,
genügt jedenfalls die Möglichkeit zur Erhebung
einer Feststellungsklage für den Schadeneintritt
(Senatsurt. v. 1.2.1990 - lX ZR 82/89, WM 1990,
815,816).

Steuerberaterhaftung
- Grundurteil, Mitverschulden
- Klageerweiterung
- Beweislastregel, Mitverschuldenseinwand
(BGH, Urt. v. 3.5.2001 - tX ZR 46/00)

Leitsatz:

Der Grundsatz, dass die Beweislastregeln des
Ausgangsrechtsstreits auch im Regressprozess
anzuwenden sind, kann sich auch zulasten
des Mandanten eines Steuerberaters auswirken, '

wenn die Frage, ob der Mandant den Steuer-
schaden noch rechtzeitig durch einen Rechts-
behelf hätte abwenden können, vom Zeitpunkt
des Zugangs des Steuerbescheids abhängt.

Zum Sachverhalt:

Der Beklagte betreute als Steuerberater den
I(läger und dessen während des Rechtsstreits
verstorbene - von ihm allein beerbte - Ehefrau
(im Folgenden ist nur noch vom ,,ICäger" die
Rede) in ihren steuerlichen Angelegenheiten.
Der Kläger war als Gesellschafter an der W.-OHG

2001, 148
2001., 1.48

2007, 293
2001.,-J.42

2001.,293

2001,, 72
2007, 72

2007, 717, L42

2001., 1.42

2007, 1.76

2001., 1.76

2007, 776
2007, -129

200-1, -176

200],, 1,97

200],, 254
2007, 797

2007, 24
2001,,129

2001, 65
2001, 6s

2001,, 1,09

2001.,37

2007,37

2001., 264

2007,297
2007,297

2001.,254

2007,79
2007, 79, 233

2007,279
2001.,233

2007,'1.37

2001,293
200L,293
2007, 737
2001., 1.37

2001,, 264
2001,98
2001, 792
2001, 792

2001,,268

2001, 21,7

2007, 277
200].,237

2001., 79

2001,264
2007, 1,42

2001, 98
200-1, 99
2001,, 268
2007, 237

2001,,

2001,,

2001,
2007,
2001.,

2001.,

2001,,

2001,,

2001,,

2001,, 777,

264
264
99
99
277
268
99
1.42

142
742

2007, 1,24

2007,724
2001,, 75, 724

2007, 724

2001,,782
2001,,182

2001,, 1,47

2007,75

2001, 33
2007, 272
2001, 30

2001,33
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und der Z.-GmbH & Co. KG beteiligt. Mit dieser
zuletzt genannten Gesellschaft hatte er schon
vor Beginn des Vertragsverhältnisses zum Be'

klagten aus steuerlichen Gründen eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts gegründet, auf die
er seinen OHG-Anteil im Innenverhältnis in
Form einer Unterbeteiligung übertrug.

Am 16.11.1987 erließ nach einer Außenprüfung
das zuständige Betriebsfinanzamt für die Jahre
1981 bis 1983 geänderte Bescheide über die
gesonderte und einheitliche Feststellung für
die OHG und die BGB-Gesellschaft. In beiden Be-

scheiden wurde dem ICäger der Gewinn aus der
OHG in vollem Umfang zugerechnet, was zur
Folge hatte, dass er in den auf der Grundlage
der Feststellungsbescheide vom Wohnsitzfinanz-
amt erlassenen Einkommensteuerbescheiden
vom 26.1.1988 bei den Einkünften des ICägers

aus Gewerbebetrieb doppelt angesetzt wurde.

Die hiergegen eingelegten Einsprüche, die der
Beklagte nicht begründete, wies das Finanzamt
zurück. Die I(lage, die der nunmehr beauftragte
Steuerberater I. beim Finanzamt erhob, nahmen
der Kläger und seine Ehefrau aufgrund des Er-

r----L -^4-.:L..4^-geulrrsses uel uulL alrl o.o.l:r:rr uulLllBrcrulrLcrr
mündlichen Verhandlung zurück.

Der Kläger nimmt den Beklagten wegen der zu
hoch festgesetzten Steuern auf Schadenersatz
in Anspruch. Er hat zunächst in erster Linie
Zahlung von 198.308,37 DM verlangt. Darin war
der reine Steuerschaden mit einem Betrag von
l ea ?2q.1? nl\/f /1t? An? nl\i[ FinlrommenctpllpT

und 10.733,43 DM Kirchensteuer) enthalten.
Der erkennende Senat hat im ersten Revisions-
verfahren durch Urteil vom 20.6.1996 - IX ZR

100/9s (WM 1996, 2066)jenen Klageantrag dem
Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und die
Sache zur Entscheidung über die Anspruchs-
höhe an das Landgericht zurückverwiesen.

Im weiteren Verlauf des Rechtsstreits hat der
ICäger die ICage erhöht und Zahlung von ins-
gesamt 293.596,74 DM zuzüglich zum Teil als
Hauptforderung geltend gemachter Zinsen
verlangt; davon entfallen 752.054 DM auf den
Steuerschad en (739.7 02 DM Einkommensteuer
und 12.352 DM Kirchensteuer). Die 152.054 DM
hat das Landgericht durch Teilurteil dem lCäger
zugesprochen.

Das Berufungsgericht hat dieses Urteil aufge- .

hoben und die Sache an das Landgericht zurück-
verwiesen. Dagegen richtet sich die Revision
des ICägers.

Die Revision führt wegen eines Betrages von
138.335,43 DM zur Auftrebung des Berufungs-
urteils und zur Zurückweisung der Berufung.
Im Übrigen hat das Rechtsmittel keinen Erfolg

Aus den Gründen

Das Berufungsgericht hält das Teilurteil des

Landgerichts für unzulässig, weil der Beklagte -
zu Recht - den Einwand des Mitverschuldens
erhoben habe. Dem Kläger sei es zuzurechnen,
so hat das Berufungsgericht ausgeführt, dass

sein jetziger Steuerberater keinen Antrag nach
g 174 Abs. 1 AO auf Anderung der Einkommen-
steuerbescheide gestellt habe. Diesen Einwand
der Verletzung der Schadenminderungspflicht
könne der Beklagte auch noch im Betragsver-
fahren erheben. Da der Einwand den gesamten
I0ageanspruch betreffe, bestehe bei Erlass eines
Teilurteils die Gefahr widersprüchlicher Ent-
scheidungen.

1. Eine solche Gefahr besteht indessen nicht,
^^-.-^ir l^- ^^L^-:- I/^*f^L-^6 iiL^r,l^6
JUVVCII CJ Ulll UCll tLlrvll trlr vsatolrl!!l uuLi uLu

Klagegrund erhobenen Anspruch geht. In die-
sem Umfang steht durch das Urteil des erken-
nenden Senats vom 20.6.1996 bindend fest,
class <1er rlem Ifläger entstandene Schaden dem
Grunde nach in vollem Umfang zu ersetzen ist.

Die Entscheidung der Frage, inwieweit ein
Schadenersefzänsnrlrch drrrch ein mitwirken-
des Verschulden des Geschädigten gemindert
ist, kann zwar grundsätzlich - wenn es zweifel'
los den Anspruch nicht insgesamt entfallen
lässt - dem Betragsverfahren vorbehalten wer'
d.en (BGHZ 76, 397, 400; 110, 196, 202). Das muss
jedoch im Urteilstenor, zumindest aber in den
Entscheidungsgründen kenntlich gemacht
werden (BGHZ I4l, 129, r.36). Dem Senatsurteil
vom 20.6.1996 ist eine solche Einschränkung
nicht zu entnehmen. Weder der Urteilstenor
noch die Gründe befassen sich mit der Frage
eines etwaigen Mitverschuldens des Klägers.

Den Entscheidungsgründen 1ässt sich eine Aus-

sage hierzu auch nicht im Wege der ^,A.uslegung
entnehmen. Die Parteien hatten sich bis dahin
mit der Frage, ob die doppelte Besteuerurig des

Gewinns aus der OHG später noch durch einen
Antrag nach $ 774 Abs.1 AO hätte beseitigt
werden können, nur im Zusammenhang mit der
Ursächlichkeit der Pflichtverletzung des Beklag-
ten für den eingetretenen Schaden befasst.

Garantievertrag
- Anwaltsvertrag

Gewinnausschüttung, verdeckte
- Gehaltsrückstellung

GI Aktuell
- Aktienoptionen, Arbeitnehmer
- Arbeitslohn

= Kosten des Masseurs
- Auskunftspflicht gg. Finanzamt, $ 93 AO

= Energieversorger, Konten der Kunden
- Bank

= Entgeltklausel
- Bankgeheimnis
- Bescheid, bestandskräftiger

= Anderung
- Ehegattenunterhalt

= Aufstockungsunterhalt
- GbR parteifähig
- Geldwäsche, Strafverteidiger
- Gewerbesteuer
- Grunderwerbsteuer

= Befreiung, Lebensgemeinschaft
- Immobilienfonds, geschlossener
- Internet, Kaufvertrag
- Kindergeld

= Ausbildungskosten
= Einkünfte der Kinder
= Grundwehrdienst

- Lebensversicherung
= AGBG

- Liebhaberei
= Steuerberatung

- Mindeststeuersatz, $ 50 Abs. 3 EStG

- Pfändung, Kreditlinie
- Schenkung

= Rückforderung wg. Verarmung
- Singularzulassung
- Sonderausgaben, $ 10 EStG

= \/prcnrortnocrentp

- Sozietät
= Veräußerungsgewinn,

steuerbegünstigter
- Spekulationsfrist

= Grundstücke
- Spekulationsgeschäft

= Verlust
= Ehescheidung

- Steuerberaterprüfung
= Berufspraxis, Erziehtingsurlaub

- Steuerfahndung
= Tafelgeschäft

- Stock Options
- Tätigkeitsschwerpunkt
- Telefonüberwachung

= Verwertungsverbot
- Umsatzsteuer

= Vermietung, Grundstück
- Verbraucherkreditgesetz

= Vollmacht
- Verlustzuweisungsgesellschaft
- Versorgungsleistungen

= Last, dauernde
- Verwertungsverbot

= Telefonüberwachung

2001,, 243

2007, 298

2001, 760

2001,, 263

2007, 28

2007,54
2007, 27-r

2007, 289
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2001, 30

- Vorsteuerabzug
= Übernachtungskosten

- Werbeverbot, Rechtsanwalt
= Anpreisung
= Internet

- Werbeverbot, Zahnarzt
= Tätigkeitsschwerpunkt

Grundurteil
- Mitverschulden
- Schadenentstehung

Haftungsbeschränkung
- Verwahrungserklärung

Herausgabepflicht des StB
- > an Finanzamt

= Steuerprüfungsverfahren

Honoraranspruch des RA
- Abtretung des >

- Belehrungspflicht
= Vergütungsanspruch

- Berufsbetreuer
- Besprechungsgebühr

= Gespräch mit Dritten
- Kostenminderungspflitht
- ,,dieselbe Sache"
- Sammelklage, Einzelklage
- Unterschrift
- Zei,tgebühr

= Aufzeichnungen
= Beweis
= Vereinbarung

Honoraranspruch des SIB/WP
- Abschlussprüfung
- Abschlussvorarbäiten,

$ 3s StBGebV
- Aufrechnung

= Treuhandgelder
- Auftragserweiterung

= Hinweispflicht
- Auslagenpauschale
- Bereicherungsanspruch

= > des Mandanten
- Bilanz, unnötige

= GmbH, zwei Geschäftszweige
- Buchführung

= Gegenstandswert
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Zeitgebühr
- Gebührenrahmen, g 11 StBGebV

= Bilanz, Bilanzvorarbeiten
= Ermessen (20%)
= Vorjahr
= Wahlrecht?

- Gegenstandswert
- Herausgabe, Lohnlisten pp.
- Kündigung des StB-Vertrages
- Lohnabrechnung, g 34 StBGebV

= Rahmensatz
= Sozialversicherungsträger

- Rechnung
= Anforderung der >

= Unterzeichnung der >

2001,, 293
2001,, 1,1,3

2007, 75

200], 202

2001,,'1,21,

2007,2
2007, 2

2001,53
2001, 108

200], 276
2001., -I-19

2001,53
2001., 1.1.9

2007, 47

2001.,241
2001,, 241,

2007, 241,

62
62

200], 21.0

I.

2001, 160
2001,55
2001,, 1,84

2001,106

2001, 18s
2001, 80
2007,288

2001,56
2001, 56
2007, 263

2001, 1s9

2007, 272
2007,707
2007,732

2001,133
2001,2

).oo1 7,9

2007,

2007,

2001,
2001,

200't,

2001.,

200'1,,

2007,

2007,

200],

2001,,

2007,

2001,,

2001,

29

707

56
186

81

271
160
270

158

236

133
80

29

158

24
2s4
207
24
254
1.97

254

2001, 6s

2007, 24, 227

,.oo1 1q-7

2007,227
2001,24

2001, 176

2001,, 227

2001, 254

2007,24

2001,
2001,
2007,
2001,
2001.,

200'1,,

07, 48,

79
19

001
001

')

)
7

7

2001,, -176

2007, 748

20
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Stichwort- und
E nt s cheidung sverz eichnis
Heft 1-12

Arglisteinwand
(s. auch Rechtsausübung, unzulässige)

Abtretung
- >, offene

= Forderungsprozess 2001, 33

Bilanzerstellung
- Bilanzierungsmethode

= Wechsel der >

- Umwandlung
= Frist, g 20 UmwStG

Darlegungslast
- Einkommensteuererklärung
- Schaden, g 287 ZPO

= Steuersparmaßnahmen
= Treuhandgelder

Dritthaftung
- Abschlussprüfung
- I(apitalanlage

= Testat, irreführendes
- Testat

= >, irreführendes
= Vertrauenstatbestand
= Werbung mit >

- Verschulden bei Vertragsschluss
= Testate, irreführende

- Vertrag mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter
= Prüfungsauftrag

Eidesstattliche Versicherung
- >, falsche

= Anstiftung zur >

Einspruch
- Schätzungsbescheid

Fristenkontrolle
- Aktenvorlage
- Ausgangskontrolle

= Organisation
= Postausgangsbuch
= Postausgangsfach

- Berüfungsbegründungsfrist
= Weisung, allgemeine

- Fristenkontrollbuch
= Organisationsanweisung
= Postausgangsbuch, Portobuch

- Fristenüberwachung durch RA
= Abwesenheit, ganztätige
= Fristenkalender
= Weisung (s. dort)

- Fristversäumnis, unverschuldetes
= Aktenvorlage (s. dort)
; Anweisung an Bürokraft
= Mitarbeiter, zuverlässiger

- Organisationsanweisung
= Mandatsbestätigung,

Rechtsmittelauftrag
= Postausgangsfach

- Rechtsmittelauftrag
= Mandatsbestätigung
= > an l(ollegen

- Weisung, allgemeine
= Fristen, vorläufige

- Weisung an Bürokraft
= Berufungsbegründungsfrist
= Eindeutigkeit
= Kontrollanruf beim OLG
= Kontrollpflicht

Das Berufungsgericht hat die Problematik in
seinem ersten Urteil im Rahmen der Prüfung .

der Pflichtverletzung erörtert und dazu aus-
geführt, eine Anderung der Bescheide nach
$ 174 AO sei nicht in Betracht gekommen.
In der anschließenden Revisionsinstanz wurde
dieses Problem nicht mehr angesprochen. Bei
dieser Sachlage kann in dem Schweigen des
Senatsurteils zu dieser Frage kein Vorbehalt
hinsichtlich eines etwaigen dem Kläger zuzu-
rechnenden Mitverschuldens gesehen werden.

Der Klageanspruch ist dem Kläger somit dem
Grunde nach ohne Einschränkung zuerkannt
worden. Eine solche Entscheidung im Verfahren
über den Anspruchsgrund ist gemäß $ B1S ZPO
für das Betragsverfahren bindend, (BCH, Urt. v.

5.10.1965 - Vl ZR 90/64, VersR 1965, 1173, It74;
v. 14.4.1987 - IX ZR 149/86, WM 1987, 940, 941).
Die Bindungswirkung ist, soweit es um die Be-
rücksichtigung eines Mitverschuldens geht, nicht
auf den Fall des g 254 Abs. 1 BGB beschränkt,
sondern erstreckt sich - bei unverändert ge-
bliebenem Sachverhalt - auch auf die Hinweis-
und die Schadenminderungspflicht nach g 254
Abs. 2 BGB.

Somit kann es nach dem Senatsurteil vom
20.6.7996 im weiteren Verfahren grundsätzlich
nicht mehr zu widersprüchlichen Entscheidun-
gen der Mitverschuldensfrage kommen. Das Teil-
urteil des Landgerichts war deshalb - mit der so-
gleich darzulegenden Einschränkung - zulässig.

2. Das gilt jedoch nur im Rahmen des seiner-
zeit dem Senat zur Entscheidung vorliegenden
Streitgegenstands. Die Bindungswirkung eines
Grundurteils erfasst den,ICageanspruch nur
in dem Umfang, in dem el zur Zeit der letzten
Tatsachenverhandlung im Grundverfahren an-
hängig war; bei einer späteren I0ageerweite-
rung muss der Anspruch insoweit auch dem
Grunde nach erneut geprüft werden (BCH, lJrt.
v. 2.2.1984 - lll ZR l3/83, NJW t985, 496 m.w.N.)

Der Kläger hatte seinerzeit einen ihm durch
Belastung mit Einkommen- und Kirchensteuer
entstandenen Schaden nur in Höhe von
138.335,43 DM anhängig gemacht. Die Erweite-
rung der Iüage auf den Steuerschadenbetrag
von insgäsamt 152.054 DM, die das Landgericht
sodann dem Kläger zugesprochen hat, geschah
erst nach Zurückverweisung der Sache an das
Landgericht in einem Schriftsatz des Klägers
vom 5.1.1998. Auf den zusätzlich eingeklagten
Betrag erstreckt sich die Bindungswirkung des
Grundurteils nicht.

cl 12//2OO1 . Seite 295

In diesem Umfang muss sich das Landgericht
mit dern Mitverschuldenseinwand befassen.
Das gilt für die gesamte Klageerweiterung, die
nicht nur den eigentlichen Steuerschaden, son-
dern auch die geltend gemachten Folgeschäden
(Zinsen, Säumniszuschläge und Steuerberater-
kosten) betrifft; auch insoweit hat der ICäger im
Betragsverfahren die Klage erhöht. Im Rahmen
der Erhöhungsbeträge begründet der Erlass des
Teilurteils die Gefahr widersprüchlicher Ent-
scheidungen. In einem solchen Fall darf ein Teil-
urteil nicht ergehen (BCHZ 107, 236, 242; 139,
ll6, 117; BCH, Urt. v.27.10.1989 - Vlll ZR 184/98,
wM 2000, 380, 382).

II.

1. Das Berufungsurteil ist danach (nur) insoweit
aufzuheben, als das Berufungsgericht die Sache
wegen des ursprünglich geltend gemachten
Steuerschadens in Höhe von 138.335,43 DM
an das Landgericht zurückverwiesen hat. In
diesem Umfang ist die Sache entscheidungsreif.
Das Berufungsgericht hat unangefochten fest-
gestellt, dass der Schaden in dem vom Kläger
geltend gemachten Umfang tatsächlich besteht
und der Einwand des Beklagten, diese Steuer-
schulden seien dem Kläger erlassen worden,
unbegründet ist.

Die Berufung des Beklagten ist deshalb inso-
weit zurückzuweisen..Im Übrigen ist die Ent-
scheidung des Berufungsgerichts richtig.

2. Für das weitere Verfahren vor dem Land-
gericht weist der Senat auf Folgendes hin:

a) Soweit keine Bindung durch das Grundurteil
vom 20.6.1996 besteht, ist im weiteren Verfah-
ren zu prüfen, ob der Steuerberater J. seine
Pflichten schuldhaft verletzt hat, und - falls
erforderlich - ob dem Kläger eine solche Pflicht-
verletzung gemäß g$ 27S, 254 Abs. 2 BGB ztt-
zurechnen ist. Dabei besteht keine Bindung an
das, was das Berufungsgericht im angefochte-
nen Urteil zur Mitverschuldensfrage geschrie-
ben hat. Materiell-rechtlichen Ausführungen in
einem zurückverweisenden Prozessurteil kommt
nur insoweit Bindungswirkung zu, als mit
ihnen dargelegt werden soll, dass die Frage, die
nach Zurückverweisung geklärt werden soll, für
die Entscheidung der Sache von Bedeutung ist;
anderenfalls bedürfte es einer solchen Klärung
nicht (BCHZ 31,358,363 f; 59, 82,84).

Im vorliegenden Fall war Grund für die Zurück-
verweisung durch das Berufungsgericht nicht

2001,, 254

2001,, 265

2001,, 283

2001,, 202
2007, 1,42

2001, 108

2001, 10

Abschlussprüfung
- Werkvertrag

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- I(ündigungsrecht

= Ausschluss des >

- Vergütungsregelung
= Kündigung, vorzeitige

2001, 6s

2007,48

2001,48

Belehrungspflicht des RA
- Belehrungsbedürftigkeit, fehlende

= Betreuung durch Verband
- Insolvenzantragspflicht
- Vergleichsabschluss

= Weisung des Mandanten

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Auftragsinhalt
- Bauunternehmen, Vorsteuerabzug
- Belehrungsbedürftigkeit, fehlende

= Spezialisten-Einschaltung
- >, ungefragte
- >, Wiederholungspflicht?
- Domizilgesellschaft
- Entnahme

= >, steuerfreie,
$ 52 Abs. 15 Satz 10 ESIG a.F.

= Zeitpunkt der >

- Fehler
= > des Vorberaters

- Gewinnausschüttung, verdeckte
= Gehaltsrückstellung

- Mandatsende, Fristablauf
- Risiken, steuerliche

= Entnahmezeitpunlrt
- Rückstellung
- Sozialversicherungsrecht
- Umwandlung

= Frist, $ 20 UrnwStG
- Warnpflicht

Berufungsbegründungsfrist
- Fristenkontrollbuch, Eintragung
- Fristenkontrolle

= Berufung per Telefax
= Weisung an Bürokraft

Beschlagnahmeverbot, S 97 StPO
- Buchhaltungsunterlagen

Beweislast
- Ausforschungsbeweis
- Mitverschulden
- Steuerbescheid an StB

2007, -163

2001, 93
2001,, 213
2007, 240

2007, 709
2007,109

2001,,278

2001,93
2001,93

2001, 10

2001, 108

2001,, 272

2001, 50

2007, 84

2001, 10
2001,, 70
2001,70

2007,93

2007, 298
2007, -137

2007, -163

2007, 763

2001, 163
2001,, 298
2007, 19

2001,, 82
2001,,82
2001,,82

2007, 1,88,2s2
2001, 190

2001, 188
2001,, 82

2007, 2s0
2007, 2s0

2001,188
2007,84

2007,1,34
2001,,82

2007, 1-34

2007, 1,34

2001, 190

2007, 265
2001, 163

2001, 190

2007, 252
2007, 252

2001, 108

1., 2
7,2
-t,2
7,2

200
200
200
200

2001, 283
2001,, 293
2001, 50

52
52
52
50
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das Fehlen von Feststellungen zur Mitverschul-
densfrage, sondern die Gefahr widersprüchlicher
Entscheidungen; eine solche Gefahr besteht
unabhängig davon, wie die Frage des Mitver-
schuldens beurteilt wird.

b) Der Beklagte behauptet, die Feststellungs-
bescheide fär die BGB-Gesellschaft nicht erhal'
ten zu haben. Trifft das zu, dann sind sie dem
Ktäger und dessen Ehefrau erst zugegangen, als

sie ihnen während des Finanzgerichtsrechts-
streits bekannt gegeben wurden. Damals hätte
noch die Möglichkeit bestanden, gegen sie Ein-
spruch einzulegen. Bei dessen Erfolg wären die
Einkommensteuerbescheide gemäß $ 175 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 AO zu ändern gewesen.

Ein Rechtsmittel ist jedoch offenbar deswegen
nicht eingelegt worden, weil der Berichterstatter
des zuständigen Senats des Finanzgerichts dem
Steuerberater J. mit Schreiben vom 6.3.1991

mitgeteilt hatte, die am 1'9.77.7987 erlassenen
Feststellungsbescheide seien ausweislich der
Steuerakten dem Beklagten bekannt gegeben

worden. In diesem Fall hätte keine Möglichkeit
mehr bestanden, eine Anderung der Bescheide
zu erreichen.

Die nach g 174 Abs. 1 AO bei mehrfacher Berück-
sichtigung eines Steuersachverhalts in mehreren
Bcschcidcn gcgcbcnc Möglichkeit, einen Ande-
rungsantrag zu stellen, besteht innerhalb der
Feststellungsfrist, mindestens aber binnen eines

lil.':-;x::.:1i::l"r':.::"""^'-':i,'"i1:",""1ii",.
lungsfrist wäre, wenn die Bescheide dem Beklag-
ten zugegangen wären, für das letzte betroffene

Jahr (1933) Ende 1990 abgelaufen gewesen ($ 181

Abs. 1 Satz 1, $ 169 Abs. 2 Nr. 2, $ 170 Abs. 1, 2

Nr. 1 AO). Unanfechtbar geworden wären die Be-

scheide, da gegen sie kein Einspruch eingelegt
worden war, spätestens Ende 1987, so dass die
besondere Jahresfrist des $ 174 Abs. 1 Satz 2 AO

jedenfalls Ende 1988 abgelaufen gewesen wäre.

Lief die einmonatige Rechtsbehelfsfrist erst nach
Bekanntgabe der Bescheide während des Finanz-
gerichtsrechtsstreits ab, dann hätte noch binnen
eines Jahres ein Anderungsantrag nach $ 174

Abs. 1 AO gestellt werden können. Ein solcher
Antrag dürfte in dem Schreiben des Steuerbera-
ters J. vom 13.3.1992 an das Finanzamt enthal-
ten gewesen sein. Ob das noch rechtzeitig war,
hängt davon ab, zu welchem genauen, bisher
nicht festgestellten Zeitpunkt der Kläger und
seine Ehefrau die Feststellungsbescheide in den
ersten Monaten des Jahres 1991 erhalten haben.

Der Feststellung des Berufungsgerichts, die
Bescheide seien dem Kläger und dessen Ehefrau
im Verhandlungstermin beim Finanzgericht am
76.7.L997 ,,bekannt gegeben" worden, lässt sich
nicht entnehmen, dass ihnen die Bescheide bei
dieser Gelegenheit ausgehändigt worden sind.

Der l0äger bestreitet den Vortrag des Beklagten,
er habe die Bescheide nicht erhalten. Obwohl es

um die Frage des Mitverschuldens geht, trägt
insoweit der Ifläger die Beweislast. Das Ober-

landesgericht hat zutreffend darauf abgestellt,
dass im Besteuerungsverfahren das Finanzamt
hätte beweisen müssen, dass dem Beklagten die
Feststellungsbescheide für die BGB-Gesellschaft
zugegangen sind. Diese Beweislastregel gilt
auch für den Regressprozess (BCHZ 133, ll0,
n5 f).

Das ist bisher zwar nur zugunsten des geschä-

digten Mandanten entschieden worden, wenn
dieser das hypothetische Obsiegen in einem
vom Rechtsberater für ihn geführten früheren
Prozess als Voraussetzung für die Bejahung
eines Schadens zu beweisen hatte (BCHZ 133,

110, 115 f m.w.N.). Das Gleiche gilt aber auch
,,- -^t-^L-L --* l:^ DaÄd^ -^L+ ^L zl^r
ullrHrcltclrr L, wtllll cD ulll qlc lI46G bL[rr vu ulr

Mandant den Schaden durch einen Rechts-
behelf hätte abwenden können.

Hing die Zulässigkeit eines solchen Rechtsbe-
helfs davon ab, wann der ungünstige Bescheid
dem ICäger oder seinem Bevollmächtigten zu-
gegangen war, dann kann im Regressprozess bei
dpr Rerrrt-pilrrno der Mifrrerschttldensfracre die in.
soweit im Ausgangsverfahren geltende Beweis-
lastverteilung nicht außer Betracht bleiben.

Wenn im vorliegenden Fall seinerzeit die scha-

denmindernde Maßnahme Erfolg gehabt hätte'
weil das Finanzamt den Zugang des Bescheids
nicht hätte beweisen können, darf der Kläger
im jetzigen Regressprozess nicht davon profi-
tieren, dass der verklagte Steuerberater nicht
beweisen kann, dass ihm der Bescheid nicht zu-
gegangen war.

Für die Beweisführung gelten dagegen die ver-
fahrensrechtlichen Grundsätze des Regress-
prozesses, insbesondere $ 287 ZPO. (BGHZ 133,

n0, 1t3 f).

c) Eine schuldhafte Pflichtverletzung des Steuer-
beraters J. ist im weiteren Verfahren jedoch nur
von Bedeutung, wenn sie dem ICäger im Ver-
hältnis zum Beklagten nach den $$ 278,254
Abs. 2 Satz 2 BGB zuzurechnen wäre.

Die rechtzeitige ICageerhebung ist keine schuld-
rechtliche Konsequenz, mit der die gegenseitige
schuldrechtliche Rechte- oder Pflichtenstellung
beeinflusst würde. Auch aus $ 278 BGB lässt sich
nicht der Grundsatz ableiten, jeder Vertreter
habe für ein Verschulden seines Bevollmächtig-
ten oder sonstigen Vertreters in jedwedem
Rechtszusammenhang einzutreten, wovon das

LAG Hamm unter Bezugnahme auf das RG (RCZ

158, 357,360,) ausgegangen ist.

Abzulehnen ist schließlich die Meinung, der
Arbeitnehmer stehe im Kündigungsschutz-
prozess in einem nachvertraglichen Schuld-
verhältnis zum Arbeitgeber (so v. Mettenheim in:
MünchKomn/ZPO, 5 85 Rz. I4). Eine nachvertrag-
liche Pflicht oder Obliegenheit zu rechtzeitiger
Klageerhebung wäre ein widersprüchliches
juristisches Konstrukt: Ein Arbeitnehmer müsste
für das Verschulden seines Vertreters aus Grün-
den der Rücksichtnahme auf die Arbeitgeber-
interessen auch dann einstehen, wenn die Kün-

digung unwirksam wäre, der Arbeitgeber sich
also vertragswidrig verhalten hätte.

Zuzustimmen ist dagegen Rieble (Anm. zu LAG

Hsmn,;.27.!.!994, LAGE I5 KSchG Nr 55, S 6).

es sei wichtig, dass die LAGs zu einer rechtlich
einwandfreien und gleichmäßigen Anwendung
des g 85 Abs. 2 ZPO sowie sonstiger Zurech-
nungsnormen gelangten, weil die Rechtsfrage
im Rechtszug dem BAG nicht vorgelegt werden
könne. Da sich eine einheitliche Rechtsauffas-
sung der LAGs derzeit aber nicht abzeichnet,
bleibt insoweit der dringende Appell an den
Gesetzgeber, in diesem ,,unendlichen Streit"
(Vottkommer, Festschrift Stahlhacke 1995, S. 599)
für Rechtsklarheit zu sorgen.

GI Hinweise
GmbH.Recht von A-Z

Die Beantwortung von Rechtsfragen im GmbH-
Steuer- und Gesellschaftsrecht wird immer
schwieriger. Die Auswirkungen neuer Gesetze,

Urteile, Richtlinien und Kommentierungen sind
kaum noch überschaubar. Ztletzt brachte bei-
spielsweise die Unternehmenssteuerreform
gravierende Anderungen im gesamten GmbH-
Steuerrecht

Umso wertvoller wird unter diesen Umständen
ein aktuelles Buch, das alle praktisch wichtigen
Sachverhalte aus dem Steuer- und Gesellschafts-
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recht der GmbH kompakt darstellt und Fragen
verständlich beantwortet. Dank alphabetischer
Anordnung wird der Benutzer in den rund 300
Stichwörtern schnell fündig; zahlreiche euer-
verweise erschließen problemlos auch komple-
xere Sachverhalte. So ist alles, was Berater der
GmbHs, Geschäftsführer und versierte Gesell-
schafter wissen sollten, griffbereit und schnell
nachzuschlagen.

Die Neuauflage des bewährten GmbH-Taschen-
buches ist nochmals erheblich erweitert worden.
Sie bietet dem Nutzer nun am Ende eines jeden
Stichworts - sozusagen als kleine Datenbank -
die wichtigsten Urteile und Erlasse, ausgewählte
weiterführende Literatur, einschlägige Vor-
schriften und Hinweise auf Musterformulierun-
gen auf einen Blick.

Sch m idt/Bri n kmei er: C m b H-Taschen buch - Steuer-
und Gesellschaftsrecht von A-2, von RA und FA für
Steuerrecht Dr. Andreas Schmidt, StB Thomas Brink-
meier - Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, 2001,
924 Seiten, 13,0 x 20,2 cm, brosch., 99,60 DM
(ab 1.1.2002: 49,80 €); für Mitglieder der Centrale
für GmbH 89,60 DM (ab 1,1 .20O2:44,80 €),
rsBN 3-s04-32616-6

GmbH & Co. KGaA

Die GmbH & Co. KGaA ist für börsenwillige
Unternehmen zu einer ernst zu nehmenden
Rechtsformalternative zur AG geworden, seit
die Zulässigkeit einer GmbH als Komple-
mentärin höchstrichterlich geklärt ist.

Deshalb wird der Bedarf an qualifizierter Bera-
tung zu diesem Thema wachsen. Die Rechts-
form der GmbH & Co. KGaA bietet jedoch einige
Besonderheiten, Gestaltungsalternativen und
vor allem ungelöste Einzelprobleme. Diese muss
man kennen, um die Wahl treffen zu können.

Der Autor analysiert die GmbH & Co. KGaA
umfassend und komrnt dabei zu praxisnahen
Lösungen der Probleme. Er untersucht auch
Gestaltungsvarianten und macht deutlich, wo
die Vor- und Nachteile dieser Gesellschaftsform
liegen. Daher ist der Band frir Praktiker und
Wissenschaftler gleichermaßen von Interesse.

Arnold: Die GmbH & Co. KGaA, von Dr. Arnd Arnold -
Band 109 der Schriftenreihe ,,Rechtsfragen der
Handelsgesellschaften" - Verlag Dr. Otto Schmidt
KG, Köln, 2001, 205 Seiten, DIN A 5, brosch.,
98,- DM (ab l.l .2002:49,- €), tSBN 3-504-64661-6
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Nach dieser Vorschrift ist die verspätete Klage
nicht als unzulässig, sondern als unbegründet
abzuweisen. Ausgehend von einer materiell-
rechtlichen Frist ergibt sich ein weiteres Argu-
ment: $ 85 Abs. 2 ZPO setzt nicht nur tatbestand-
lich ein Prezessrechtsverhältnis voraus, sondern
erfordert auch auf der Rechtsfolgenseite einen
prozessualen Bezug, der im Fall des g 7 KSchG
nicht besteht.

Die Zurechnung eines Verschuldens von Prozess-
bevollmächtigten vor Klageerhebung ist auch
nicht in analoger Anwendung des g 85 Abs. 2
ZPO geboten. ... Diese Analogie überzeugt schon
deshalb nicht, weil sich eine planwidrige Lücke
in g 85 Abs. 2 ZPO für vorprozessuale Versäum-
nisse des Bevollmächtigten nicht nachweisen
lässt.

Das Argument, es gehe nicht an, zwischen der
Zurechnung des Verschuldens des gesetzlichen
Vertreters, des Erfüllungsgehilfen im Rahmen
des materiellen Rechts nach g 278 BGB und der
Zurechnung nach $$ 51 Abs. 2, 85 Abs. 2 ZPO
einen Freiraum zu schaffen, in dem ein Ver-
treterverschulden nicht zugerechnet werde
(Löwisch, 5 I KSchC Rz. 5), entspricht zwar der
zutreffenden allgemeinen Erwägung, dass jeder,
der sich am Rechtsverkehr beteiligt, für Per-
sonen einzustehen hat, die erkennbar sein Ver-
trauen genießen (vgl. z.B. BVerwG v. 5.5.1999 -
4 B 35/99, NVwZ 2000, 65,). Damit lässt sich
allerdings nur eine Lücke im System der gesetz-
lichen Zurechnung von Vertreterverschulden
aufzeigen, nicht aber deren Planwidrigkeit in
S 85 Abs. 2 ZPO begründen, weil diese Vorschrift
nach dem unzweifelhaften Willen des Gesetz-
gebers nur im Rahmen eines Prozessrechts-
verhältnisses anzuwenden ist. ...

Angesichts der unterschiedlichen Zweckrichtun-
gen beider Normen ist davon auszugehen, dass
g 5 KSchG eine abschließende Regelung enthält.
g 85 Abs. 2 ZPO bezweckt die Sicherung der
Rechtskraft ergangener Entscheidungen, wäh-
rend durch die strengen Anforderungen des g 5

KSchG sichergestellt werden soll, dass dem-
jenigen Arbeitnehmer nachträgliche Zulassung
gewährt wird, der alles getan hat, um sich
innerhalb der Frist gegen die Kündigung zu
wehren. Deshalb wird von ihm unter anderem
verlangt, dass er sich nach der Möglichkeit
einer Gegenwehr gegen die ihm unberechtigt
erscheinende Kündigung auch dann erkundigt,
wenn ihm die Klagefrist unbekannt ist (BAC

v. 26.8.1993 - 2 AZR 376/93, MDR 1994, 925 :
NZA 1994,281).

Er muss sich um seine Angelegenheiten küm-
mern, Versäumnisse sind ihm von Nachteil. Hat
sich der Arbeitnehmer aber an eine geeignete
Stelle gewandt, so hat er nach dem Gesetz das
seinerseits Erforderliche unternommen. Dann
besteht kein Grund, ihm das Verschulden eines
Prozessbevollmächtigten zurechnen zu lassen,
zumal anderenfalls Wertungswidersprüche
entstünden, aufdie Friedrich (KR, 5 5 KSchC
Nr. 70 m.w.N.) zutreffend hingewiesen hat.

Wird ein Arbeitnehmer vom Anwalt innerhalb
der 3-Wochen-Frist falsch beraten, so ist nach-
trägliche Zulassung zu gewähren, wenn der
Arbeitnehmer keinen Klageauftrag erteilt und
selbst verspätet Klage erhoben hat. Erteilt der
Arbeitnehmer das Mandat, soll hingegen keine
nachträgliche Zulassung gewährt werden.'
Somit würde ein Arbeitnehmer, der sich sofort
um die Abwehr der I(ündigung kümmert,
schlechter gestellt als derjenige, der sich zu-
nächst nur mit einem (falschen) Rat begnügt.

In der Anrechnung eines Fremdverschuldens bei
einem selbst nicht säumigen Arbeitnehmer liegt
deshalb nach zutreffender Auffassung eine un-
zumutbare Erschwerung des Zugangs zu den
Gerichten (Erfurter Kommentar/Ascheid, I 5 KSchC
Rz. 5; Vollkommer, Festschrift Stahlhqcke 1995,
S. 613 ff unter Hinweis auf BVerfG v. 29.11.1989 -
I BvR I0ll/88, BVerfCE 81, 123, 129).

Schließlich führt auch der Gesichtspunkt der
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes zu
keinem anderen Ergebnis, weil für den Arbeit-
geber kein Vertrauenstatbestand begründet
wird. Wegen der Möglichkeit nachträglicher
Zulassung nach g 5 KSchG durfte er für einen
Zeitraum von 6 Monaten ohnehin nicht darauf
vertrauen, dass eine Klage nicht nachträglich
zugelassen wird.

Entgegen der Auffassung von Rieble (Anm. zu
LAC Hamm, LAGE I 5 KSchG Nr. 65) scheidet auch
$ 278 BGB als Zurechnungsnorm aus. Riebles
Konstruktion, wonach der Arbeitnehmer mit
der Wahrung der Klagefrist eine Obliegenheit
gegenüber sich selbst erfülle, ist vom LAG Hamm
im Beschluss vom 27.72.1995 - 5 Ta 602194
(LACE 9 5 KSchG R2.73: MDR 1996, ttsS f)
überzeugend widerlegt worden.

$ 278 BGB gilt nur für vertragliche Verpflichtun-
gen, allenfalls für Obliegenheiten. Eine Pflicht
oder Obliegenheit kann aber über g 278 BGB nur
dann zugerechnet werden, wenn diese schuld-
rechtliche Konsequenzen hat.

Diese vorrangige Frage ist danach zu beantwor-
ten, ob das dem neuen Steuerberater erteilte
Mandat (auch) dem Zweck diente, die Folgen
eines pflichtwidrigen Verhaltens des Beklagten
nach Möglichkeit zu beseitigen (vgl. dazu BCH,
urt. v. 18.3.1993 - tx zR t20/92, wM 1993, t376,
1378 f; v. 20.t.t994 - tX ZR 46/93, WM 1994,
948,949 f; v, 14.7.1994 - lX ZR 204/93, WM 1994,
2162, 2165; v. t3.3.t997 - tX ZR 8t/96, WM 1992,
1392, 1395).

Ko stenerstattung
- Vorprozessuale Steuerberatungskosten
- Prozessbezogene I(osten?
(OLC Köln, Beschl. v. 15.8.2001 - l7 W 221,/01)

Leitsätze (d. Red.)

1. Die Kosten der vorprozessualen Zuziehung
des Steuerberaters sind nur erstattungsfähig,
soweit sie prozessbezogen sind und die erstreb-
ten Feststellungen wirklich notwendig waren,
um zum Beispiel sachgerecht vorzutragen.

2. Im Zeitpunkt der Beauftragung des Steuer-
beraters muss der Entschluss zu einer bestimm-
ten Rechtsverfolgung bereits gefasst sein. Sollen
durch eine Überprüfung erst die erfolgsträchti- ,

gen Möglichköiten einer Rechtsverfolgung auf-
geklärt werden, fehlt es an einer unmittelbaren
prozessualen Veranlassung.

Aus den Gründen

Die sofortige Beschwerde ist gemäß $ 11 Abs. 1

RpflG i.V.m. $ 104 Abs. 3 Satz 7 ZPO statthaft
und auch im Übrigen zulässig. Ihr Ziel ist die
Absetzung der von der Klägerin angemeldeten
Kosten des Steuerberaters L. gemäß dessen
Gebührenrechnung vom 15.3.2001 in Höhe von
27.328,22 DM.

In der Sache hat das Rechtsmittel ebenfalls
Erfolg.

Offen bleiben kann, ob die zur Festsetzung
angemeldeten I(osten überhaupt der Höhe
nach hinreichend dargetan sind. Eine Erstat-
tung der hier angemeldeten Steuerberater-
kosten kommt aber bereits dem Grunde nach
in Betracht.
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Die von der Rechtspflegerin als erstattungsfähig
behandelten Steuerberaterkosten in Höhe von
27.328,22 DM sind mangels Prozessbezogenheit
bei der I(ostenfestsetzung nicht zu berücksich-
tigen.

Die I(osten der vorprozessualen Ztuzie}atung
eines Steuerberaters sind nur erstattungsfähig,
soweit sie prozessbezogen sind und die erstreb-
ten Feststellungen wirklich notwendig waren,
etwa um überhaupt sachgerecht vortragen zu
können (vgl. dazu Zöller/Herget, ZPO 22. Aufl.,
9 9l Rdnr. l3 ,,Steuerberaterkosten" m.w.N.) .

An dem notwendigen ,,Prozessbezug" der an-
gemeldeten Detektivkosten fehlt es hier. Wenn
veranlasste Untersuchungen nicht dem Zweck
dienen, einen bereits feststehenden Entschluss
zur Rechtsverfolgung oder -verteidigung zu
fördern, sondern dem Auftraggeber erst I(larheit
über bestimmte Voraussetzungen seiner Rechts-
position verschaffen und ihm weitere Erkennt-
nisgrundlagen liefern sollen, von denen er seine
prozessualen Entscheidungen abhängig machen
wilt, fehlt es selbst bei engem zeitlichem Zu-
sammenhang mit dem Rechtsstreit grundsätz-
lich an der erforderlichen Prozessbezogenheit
(vgl. zu Privatgutachten: Beschlüsse des Senats v.

25.6.1997 - l7 W 135/97; OLC-Report 1998, I l9;
v.9.9.1999 - l7 W 372/99; v.5.12.2000 - l7 W
399/00; v.22.1.2001 - l7 W a22/00; ferner OLG

Koblenz, JurBüro 1995, 36).

Das Erfordernis der Prozessbezogenheit gilt
nicht nur für Privatgutachten, sondern auch für
gutachtenähnliche Feststellungen, die von einer
Prozesspartei in einem nachfolgenden Prozess
verwendet und eingeführt werden.

Trotz der zeitlichen Nähe der in Auftrag ge-
gebenen Ermittlungen zu dem im Dezember
1999 eingeleiteten Prozessverfahren kann von
einem bereits gefassten Entschluss der ICägerin
zu einer bestimmten Rechtsverfolgung gegen-
über dem Beklagten bei Beauftragung des
Steuerberaters L. nicht ausgegangen werden.

Die veranlasste Überprüfung der vom Beklag-
ten erstellten Buchführung sowie Jahressteuer-
erklärungen sollte der l0ägerin vielmehr die
tatsächlichen Voraussetzungen für eine erfolgs-
trächtige Rechtsverfolgung aufl<lären. Eine un-
mittelbare prozessuale Veranlassung lässt sich
damit aber nicht ausmachen.
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ICage gegen Versicherer
- Ausschlussfrist, $ 12 Abs. 3 WG
- Prozesskostenvorschuss
- Zustellung der lCage nach Fristablauf
(OLC Hamburg, lJrt. v. L8.2001 - I U 262/00)

Leitsätze (d. Red.):

1. Der Prozesskostenvorschuss muss nicht mit
der Klageerhebung eingezahlt werden. Die
Zahlungsaufforderung des Gerichts kann ab-

ge\Martet werden.

2. Die telefonische Anforderung der Verfahrens-
gebühr ersetzt deren schriftliche Anforderung
nicht.

Aus den Cründen:

Die zulässige Berufung des I(lägers hat auch in
der Sache Erfolg.

1. Die Beklagte ist nicht gemäß $ 12 Abs. 3 WG
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Zwar
ist die Zustellung der lCageschrift an die Pro-

zessbevoiimächtigien der tsekiag'ce11 ersi arlt
30.5.2000, also über einen Monat nach Frist-
ablauf am 18.4.2000, erfolgt. Die Frist ist aber
gemäß g 270 Abs. 3 ZPO gewahrt.

Es ist ständige Rechtsprechung, dass die klagen-
de Partei und ihre Prözessbevollmächtigten
den Prozesslcostenvorschuss nicht von sich
i::1 1:: haraahnan rrni mi+ äar I{l eoaartralrrrno

einzuzahlen haben. Vielmehr dürfen sie ab-

warten, bis das Gericht die Zahlungsaufforde-
rung zuschicl<t (vgl. BGHZ 60, 361, 363 f/. Hier
haben die erstinstanzlichen Prozessbevollmäch-
tigten des I(lägers diq (schriftliche) I(ostennach-
richt am 4.5.2000 erhalten und am 11.5.2000,

also ohne schuldhaftes Zögern (vgl. BCH, RUS

1992, 109 f/, den Prozesskostenvorschuss ein-
gezahlt.

Vor dem 4.5.2000 waren die Prozessbevollmäch-
tigten des l(lägers auch nicht zu einer Nach-
frage verpflichtet, da seit Fristablauf noch
nicht ein Zeitraum von über 3 Wochen verstri-
chen war. Auch die Einreichung der Klage vor
Ablauf der I(lagefrist verpflichtet nicht zu einer
früheren Nachfrage (vgl. BCH, RuS 1992, 109 f).

Der Senat folgt nicht der Auffassung des Land-
gerichts, dass der Iüäger bereits auf die telefoni-
sche Anforderung der Verfahrensgebühr durch
den I(ostenbeamten gegenüber dem Büro der

Prozessbevolhnächtigten des Klägers hätte tätig
werden müssen. Zwar verlangen die $$ 65 f GI(G

nicht ausdrücklich die Schriftform. $ 31 l(ostqn-
verfügung sieht aber die Einforderung der
I(osten durch die Geschäftsstelle mit I(osten-
nachricht vor.

Auch wenn es sich hierbei nicht um eine Rechts
norm, sondern um eine Verwaltungsbestim-
mung handelt, so wird hiermit lediglich ein
selbstverständlicher Grundsatz ausgedrückt,
nämlich dass gerichtliche Mitteilungen an die
Parteien und ihre Prozessvertreter schriftlich
zu erfolgen haben. So ist es zum Beispiel auch
nicht zweifelhaft, dass die Aufforderung der
Geschäftsstelle gemäß $ 697 Abs. 1 ZPO dem
ICäger schriftlich mitzuteilen ist. Gerade im
Hinblick auf etwaige Fristen ist die Schriftform
unerlässlich.

(Fristende: 9.6.1999). Das ArbG hat den Antrag
zurückgewiesen, da sich der ICäger das Ver-
schulden des ehrenamtlichen Beauftragten der
Rechtsschutz gewährenden Einzelgewerkschaft
zurechnen lassen müsse. Das LAG hat die I(ündi-
gungsschutzklage 2ugelas sen.

Aus den Gründen:

Der Ifläger muss sich das zur Fristversäumung
führende fahrlässige Verhalten des Prozess-

bevollmächtigten der IG Metall auch nicht
zurechnen lassen, weil es an einer gesetzlichen
Zurechnungsnorm fehlt.

Nach der wohl überwiegend vertretenen Auf-
fassung wird zwar die Zurechnung eines Ver-
schuldens des Prozessbevollmächtigten vor
Klageerhebung über $ 85 Abs. 2 ZPO mit der
Begründung bejaht, die 3-Wochen-Frist sei
jedenfalls auch als prozessuale Frist zu ver-
stehen (vgl. BAC v.26.6.1986, AP Nr. t7 zu $ 4
KSchC 1969). Das Verschulden eines ehrenamt-
lichen Beauftragten einer Fachgewerkschaft
wird aber abgelehnt, weil dieser nicht Prozess-
lrarrnllm önlrf icfor dac oplriindiotcn Arheitneh-ö-^___^-_o--
mers sei.

Auch die Zurechnung eines Organisatioflsv€r:
schuldens komme nicht in Betracht, weil keine
rechtliche oder tatsächliche Einflussmöglichkeit
des DGB oder der DGB Rechtsschutz GmbH auf
den Ablauf bei der Gewährung von Rechtsschutz
sowie der Weiterleitung von Klageaufträgen
bestehe.

Die Einzelgewerkschaft nehme die Rechtsschutz-
gewährung für ein arbeitsrechtliches Verfahren
ihres Mitglieds als eigenes satzungsmäßiges
Geschäft vor, bei der kein Weisungsrecht des

DGB bzw. der DGB Rechtsschutz GmbH bestehe
(LAG Niedersachsen v. 18.8.1993 - l6 (6) fa
32/93 n.v. sowie v. 19.11.1992 - I5 Ta 383/92
n.v.; LAC Mecklenburg-Vorpommern v. 11.11.1998 -
3 Ta 80/98 n.v.; LAC Rheinland-Pfalz v. 26.1,1998 -
4 Ta 246/.97 n.v.; LAC Bremen v. 23.7,1999 - 4 Ta

48/99, LACE I 5 KSchG Nr. 96; LAG Baden'Württem'

berg v. 8.7.1992 - 6 Tq ll/92 n.v.).

Das Beschwerdegericht hält diese Begründung
für inkonsequent. Die satzungsmäßig ab-

gesicherte Arbeitsteilung zwischen Einzel-
gewerkschaft und DGB Rechtsschutz GmbH
kann bei der Einlegung von Klagen nicht zu
einem organisationsbedingten Haftungsprivileg
führen.
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Wie bei Rechtsanwälten liegt auch bei der DGB
Rechtsschutz GmbH ein Organisationsmangel
vor, wenn nicht gewährleistet werden kann,
dass Vorgänge, die ein Arbeitnehmer aus der
Hand gegeben hat, fehlerfrei bearbeitet werden

Ein Prozessbevollmächtigter haftet über g 85
Abs. 2 ZPO nach den allgemein anerkannten
strengen Maßstäben für ein Organisations- und
Überwachungsverschulden. Es spricht deshalb
viel dafür, dass die DGB Rechtsschutz GmbH
einer Einzelgewerkschaft die Vorbereitung der
Kündigungsschutzklage nur dann überlassen
darf, wenn sie auch die Fristenkontrolle organi-
sieren und überwachen kann. Dies ist aber nicht
der Fall (insoweit zutreffend ArbC Kiel v. 7.11,1997,

NZA-RR 1998,2rr f).

Gleichwohl kommt das Beschwerdegericht zu
demselben Ergebnis wie die noch als herrschend
bezeichnete Auffassung. Denn im Anschluss an
die Rechtsprechung des LAG Hamm ist eine
Zurechnung schuldhafter Fristversäumung
von zur Klageerhebung beauftragten Rechts-
anwälten bzw. Rechtssekretären nach g 85
Abs. 2 ZPO generell (und nicht nur für die Ein-
scha ltrr ng ein e s ehrena-ntlichen Ge.,,rerkschafts-
beauftragten) abzulehnen (vgl. LAC Hamm v.

4.11.1996 - I2 Ta 105/96, NZA-RR 1997,209;
v. 21.12.1995 - 5 Ta 602/94, LACE 5 5 KSchC
Nr.73: MDR 1996, Il59: NZA-RR 1996,388; LAC
Hamm v. 27.1.1994 - 8 Ta 274/93 m. sblehnender
Anm. v. Rieble; LAG Hamburg v. 3.6.1985 - 1 Ta

5/85, LACE I 5 KSchC Nr. lg; Erfurter Kommentar/
Ascheid,9 5 Rz.5; BerkowskV, NZA 1997,352,355;
KR Friedrich, I 5 KSchC Nr. 70 m.w.N.; Kiel/Koch,
Die betriebsbedingte Kündigung, 5. 30 R2. 77; Voll-
kommer, Festschrift Stahlhacke 1995, S. 599, 616;
Zöller/Vollkommer, ZPO, 5 85 Rz. ll; offen gelassen:
LAC Niedersachsen v. 18.8.1993 - I6 (6) Ta 32/93).

g 85 Abs. 2 ZPO kann auf die Frist des g 4 I(SchG
nicht angewendet werden, da der Rechtsanwalt
vor I(lageeinreichung, also vor Begründung
eines Prozessrechtsverhältnisses, noch nicht
Bevollmächtigter i.S.d. $ 85 Abs. 2 ZPO ist. Diese
Vorschrift gilt nämlich für die gesamte Prozess-
führung, ist aber nicht auf außerprozessuales
Verhalten anzuwenden, wozu auch die Wahrung
von Klage- und Anfechtungsfristen gehört (ln-
soweit zustimmend Rieble, Anm. zu LACE 5 5 KSchG
Nr. 65, 5. 8; ferner Zöller/Vollkommer, ZPO, 5 S5
Rz. ll). Dies gilt unabhängig davon, ob man
die Frist des g 4 I(SchG als prozessuale oder als
materiell-rechtliche Ausschlussfrist versteht,
wobei für letztere Auffassung angesichts des g 7
I(SchG die besseren Argumente sprechen.

2. (...)

Steuerberaterhaftung
- veIucLltLE \Jtwllrlrdu)DLlru LLulrEl

- Bilanzerstellung
- Rückstellung
(OLG Düsseldorf, IJrt. v. 20.7.2000 - I3 U 178/99)

Leitsatz (d, Red.)

Rilrlat äcr (terrprhpräfpr im R:hmen dcr Bilanz-

erstellung eine Gehaltsrückstellung, muss er
den Mandanten über eine offen zutage tretende
steuerlich fehlerhafte Gehaltsabrede und die
Gefahr der Nichtanerkennung der Rückstellung
belehren.

Zum Sachverhalt:

Die Beklagten, handelnd durch den Beklagten
zu 2), sind seit der Gründung der l(lägerin im
Mai 1988 Steuerberater der ICägerin, deren
Gesellschafter zur Zeit der Gründung zt 5o%

Herr T. und zu 50% die Firma N. waren. Sie

hatten Vollmacht, die Icägerin in allen Steuer-
a4gelegenheiten vor den hierfür zuständigen
Behörden und Gerichten zu vertreten. Sie er-

stellten die Steuererklärungen, Jahresabschlüs-
se, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie bis
einschließlich Dezember 7997 die Lohn- und
Gehaltsabrechnungen und die Buchführung der
Klägerin.
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Nach alledem hätte der Beklagte zt 2) seit der
Erstellung der Bilanz für 1989 im Jahre 1990
und der Rückstellung für das Gehalt des Ge-

schäftsführers für 1989 erstmals das Problem
der verdeckten Gewinnausschüttung erkennen
und die ICägerin darüber aufl<lären müssen, ein
festes monatliches Gehalt des Geschäftsführers
festzulegen und ggf. zusätzlich eine Jahres-
abschlusstantieme oder einen Provisionsanteil
zu vereinbaren.

3. Der wahrscheinlich entstehende Schaden der
ICägerin in Form der nachträglich zu entrich-
tenden I(örperschaft- und Gewerbesteuer für die
Jahre 1990 bis 1993 zuzüglich Zinsen usw. ist
durch das eben beschriebene fehlerhafte Ver-
halten des Beklagten zu 2) entstanden.

Der Ursachenzusammenhang ist nicht dadurch
ausgeschlossen, dass der Geschäftsführervertrag
vom 10.5.1988 fest auf fünfJahre abgeschlossen
worden war. Denn dieser Vertrag hätte einver-
nehmlich geändert werden können. Nach der
Lebenserfahrung ist nämlich davon auszugehen,
dass die Gesellschafter der ICägerin beratungs-
konform einer für die Gesellschaft günstigeren
steuerrechtlichen Regelung, die sie vor Schaden
bewahrt hätte, zugestimmt hätten.

Denn es war gerade Ziel der Gesellschafter, die
Gesellschaft in der Gründungsphase nicht zu
gefährden. Insbesondere kann man auch davon
ausgehen, dass der Gesellschaftergeschäftsfüh-
rer T., dessen Gehalt in Rede stand, zugestimmt
hätte, weil eine für ihn dem Fremdvergleich
standhaltende Gehaltsregelung jedenfalls in der
Anfangsphase der Klägerin günstiger gewesen
wäre als die im Geschäftsführervertrag verein-
barte.

Da dem Beklagten vorzuwerfen ist, dass er im
Jahre 1990 (Bilanzerstellung für 1989) nicht
die notwendigen Hinweise und Aufl<lärungen
gegeben hat, kommt eine einvernehmliche
Erklärung des Geschäftsführervertrages erst
ab dieser Zeit in Betracht. Daher ist der seit
der Rückstellung für das Wirtschaftsjahr 1990
entstandene Schaden durch das Verhalten des

Beklagten zu 2) verursacht worden, nicht aber
ein das Wirtschaftsjahr 1989 betreffender ,

Schaden.

4. Die Beklagten, denen der Auftrag erteilt war,
müssen sich das Verschulden ihres Erfüllungs-
gehilfen, des Beklagten zu 2), zurechnen lassen

Anwaltshaftung
- Verspätete I(ündigungsschutzklage, $ S I(SchG
- Zurechnung des RA-Verschuldens?
(LAG Niedersqchsen, Beschl. v.27.7.2000 _

s Ta 79e/99)

Leitsatz:

Ein Arbeitnehmer muss sich das Verschulden
seines mit der Klageerhebung beauftragten
Vertreters bei Versäumung der Iüagefrist nach
g a KSchG weder über g 85 Abs. 2 ZpO noch
über g 278 BGB zurechnen lassen (im Anschluss
an die ständige Rechtsprechung des LAG Hamm seit
28.14.1971, DB t972, tg74; grundlegend nochma!s
LAG Hamm v.27.1.1994; v.21.12.1995 - 5 To
602/94, MDR 1996, il58 f und v. 27.12.t996,
LACE 5 5 KSchG Nr. 65, ZJ, 86). Die - in der vor_
liegenden Fallkonstellation zu demselben Er_
gebnis führende - einschränkende Auffassung,
wonach lediglich das Fehlverhalten der Mit-
arbeiter der Einzelgewerkschaften nicht über
g 85 Abs. 2 zugerechnet wird, greift zu kurz
(in Abgrenzung zu LAG Bremen v. 23.7.1999 - LAGE
9 5 KSchG Nr. 86).

Zum Sachverhalt:

Das Arbeitsverhältnis des ICägers wurde mit
am 19.5.1999 zugegangenem Schreiben vom
77.5.7999 znm 37.7.7999 gekündigt. Der Kläger
ließ sich am 3.6.i.999 in der Sprechstunde seiner
Mitgliedsgewerkschaft (IG Metall) beraten.
Ein ehrenamtlicher Beauftragter händigte ihm
verschiedene Unterlagen aus (im Einzelnen
Fragebogen zum Rechtsschutzauftrag, Rechts-
schutzauftrag, zwei Vollmachten), die er am
4.6.7999 wieder abholte, aber erst am 14.6. an
den zuständigen Gewerkschaftssekretär der
IG Metall übergab; vor einem Reiseantritt hatte
er die frühere Weiterleitung vergessen.

Mit der vom Prozessbevollmächtigten des Klä_
gers (DGB Rechtsschutz GmbH) am 15.6.1999
eingereichten Kündigungsschutzklage wurde
der Antrag auf nachträgliche Zulassung gestellt

Da sich in der seit geraumet Zeit kontrovers
geführten Rechtsdiskussion zur Anwendung des '

g 85 Abs. 2 ZPO bei verspäteter Klageerhebung
durch Vertreterverschulden zwischen sowie
teilweise auch innerhalb der LAGs keine ein-
heitliche Rechtsauffassung abzeichnet, ergeht
der dringende Appell an den Gesetzgeber, in
diesem "unendlichen Streit'. für Rechtsklarheit
zu sorgen.

In g 2 des Geschäftsführervertrages vom
10.5.1988 zwischen der ICägerin und ihrem Ge_
schäftsführer T. war ein Geschäftsfrihrerjahres_
gehalt in Höhe von 140.000 DM vorgesehen. Die
Regelung des g 2 sah weiter vor, dass, sofern der
Bilanzgewinn der ICägerin nicht ausreicht, um
das Gehalt zu bezahlen, der Gehaltsanspruch
sich für das abgelaufene Jahr verringern und
der Rest in den Folgejahren nachgezahlt werden
sollte.

Nach dem dritten folgenden Geschäftsjahr ohne
ausreichenden Gewinn verzichtete der Geschäfts_
führer auf den ihm noch zustehenden Gehalts_
anteil. Dem Geschäftsführer wurde das Recht
eingeräumt, Abschlagszahlungen im laufenden
Geschäftsjahr anzufordern; die Endabrechnung
sollte nach Fertigstellung des Jahresabschlusses
erfolgen.

Dieser Vertrag war auf fünfJahre abgeschlossen
worden. Ziel dieser Regelung war es, die Liqui-
dität der Iüägerin in der Anfangsphase sicher_
zustellen. Nach dem Inhalt des Schreibens der
ICägerin vom 13.9.1996 wurde den Beklagten
der Geschäftsfrihrervertrag nach übernahme des
steuerlichen Mandats übersandt.

Ausreichende Gewinne erzielte die ICägerin
nicht. Sie bildete für die Gehaltsnachzahlungen
Rückstellungen, die ihren zu Versteuernden
Ertrag minderten. Das Finanzamt sah darin ver_
deckte Gewinnausschüttungen i.S.v. g 8 Abs. 3
Satz 2 KStG, weil die Vereinbarung in g 2 des
Geschäftsführervertrages einem Fremdvergleich
nicht standhalte.

Durch Steuerbescheide, zuletzt in der Fassung
vom 23.9.1999 und 24.9.7999, setzte das Finanz_
amt die I(örperschaftsteuer für die Jahre 1989
bis 1993 auf insgesamt 164.564 DM fest. Die
Gewerbesteuermessbeträge für die Jahre 19g9
bis 1993 wurden durch Bescheide vom 23.8.1996
auf 21.190 DM festgesetzt. Einspruch und
finanzgerichtliches Verfahren der Iflägerin
gegen diese Bescheide waren erfolglos (Urteil
vom 9.1t.1999).

Die Klägerin nimmt die Bektagten auf Schaden_
ersatz aus positiver Vertragsverletzung des
Steuerberatungsvertrages in Anspruch, weil der
Beklagte zu 2) sie nicht darauf hingewiesen
habe, dass die Rückstellungen und Zahlungen
der Beträge für das Geschäftsführergehalt sowie
die Vereinbarung des möglichen Verzichts auf
das Gehalt als verdeckte Gewinnausschüttung
angesehen werden könnten.
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Die l(lägerin behauptet, der Beklagte zu 2) sei
bei den Gründungsgesprächen mit den polni-
schen Gesellschaftern und bei der Vertra<,s-
ge s t a I tu n g d e s Ge s ch ä f ,r fr fr r" r"" 

"r.Ä 
;'";"r",

gewesen, habe aber keine Bedenken aus steuer_
rechtlicher Sicht geäußert. Bereits darin liege
eine Pflichtverletzung des Beklagten zu 2).
Jedenfalls aber hätte dieser in der Folgezeit bei
der Buchung der Rückstellungen auf die steuer-
rechtliche Problematik hinweisen und zu einer
anderen steuerrechtlich anerkannten Regelung
betreffend das Geschäftsfrihrergehalt raten
müssen.

(Anträge ... )

Das Landgericht hat durch Urteil vom 24.g.1999
die I(lage abgewiesen. Das Landgericht hat eine
Pflichtverletzung des Beklagten zu 2) verneint.

Hiergegen richtet sich die rechtzeitig eingelegte
und begründete Berufung der ICägerin, mit der
sie ihren Feststellungsantrag weiterverfolgt.

Die ICägerin wiederholt ihr erstinstanzliches
Vorbringen zur Pflichtverletzung des Beklagten
zu 2) und trägt weiter vor, die Gesellschafter
der Klägerin hätten bei Kenntnis der steuer-
rechtlichen Problematik den Geschäftsführer_
vertrag einvernehmlich geändert.

(Anträge .. . )

Die Beklagten verteidigen das landgerichtliche
Urteil. Sie sind der Auffassung, eine pflicht-
verletzung sei ihnen nicht vorzuwerfen. Zum
einen sei das Vorbringen der ICägerin, der Be-
klagte zu 2) sei bereits in der Gründungsphase
beratend tätig gewesen, zu unsubstantiiert. Es
sei aber auch nicht ihre Aufgabe gewesen, den
Geschäftsführervertrag von sich aus in steuer_
rechtlicher Hinsicht zu überprüfen.

Bei der Regelung des Geschäftsführergehalts
habe es sich nicht um eine ,,offen zutage getre_
tene Fehlentscheidung', gehandelt. Außerdem
könne dem Beklagten zu 2) mit Rücksicht darauf,
dass die Rechtsprechung zum so genannten
Fremdvergleich eines Gesellschaftergeschäfts-
führergehalts nach 198g entwickelt worden sei,
kein Vorwurf gemacht werden. Auch könne
nicht davon ausgegangen werden, dass der Ge-
schäftsführervertrag bei einem erfolgten Hin-
weis einverständlich geändert worden wäre. (.. . )

Die zulässige Berufung der ICägerin ist zum
überwiegenden Teil begründet.

I
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Aus den Gründen

Die Feststellungsklage war bei Erhebung zu-

lässig. Die Klägerin konnte zu diesem Zeitpunkt
den von ihr geltend gemachten Schaden noch

nicht beziffern, weil ihre Körperschaftsteuer-

und Gewerbesteuerschuld für die Jahre 1989 bis

1993 noch nicht feststand.

An dieser zulässigerweise erhobenen Feststel-

lungsklage darf die Klägerin festhalten, auch

wenn ihr nach der rechtskräftigen Beendigung

des finanzgerichtlichen Verfahrens durch Urteil
des Finanzgerichts vom 9.11'1999 möglich sein

dürfte, einen bezifferten Leistungsantrag zu

stellen (vgt. BCH, WM 1993, I24l)'

II

Denn der Geschäftsführervertrag wurde dem

Beklagten zu 2) nach dem eigenen Vortrag der

Klägerin im Schreiben vom 13.9.1996 erst ,,nach

der Übernahme des steuerlichen Mandats"

übergeben. Das Mandat wurde mit Votlmacht

vom 6.6.1988 erteilt.

Angesichts des Inhalts dieser Urkunden ist das

Vorbringen der Klägerin zu pauschal' Insbeson-

dere hätte es näherer zeitlicher Einordnung

und konkreterer inhaltlicher Wiedergabe der

Gespräche bedurft.

Deshalb reicht auch das Vorbringen nicht aus'

der Beklagt e ztt 2\ habe die polnischen Verhand-

lungsführer über das deutsche Steuerrecht

unter Einbeziehung des Gesellschaftsrechts
aufgeklärt und mit diesen sowie dem Geschäfts-

führer der Klägerin auch die Notwendigkeit
des Abschlusses eines Geschäftsführervertrages
und die Handhabung bei einer Geschäftsführer'
vergütung besprochen, ohne dass er auch nur

ansatzweise steuerliche Bedenken geäußert

habe.

Eine Vernehmung der von der Klägerin benann-

ten Zeugen kommt nicht in Betracht, weii es

sich insoweit um einen Ausforschungsbeweis

handeln würde. Hinzu kommt' dass die Klägerin

den ihr angeblich von dem Beklagten zu 2) als

Vorlage zu dem Geschäflsfülirelvertrag zur Vcr

fügung gestellten Vertrag nicht vorgelegt hat'

2. Dem Beklagten zu 2) ist es aber vorzuwetfen'
_r---^ r^- Dii-l:

uass cr (tlE l\td5crrI uLr Y vrle

stellungen für das Gehalt des Geschäftsführers
nicht auf die Gefahr hingewiesen hat, dass die

Steuerbehörde diese Rückstellungen und späte-

ren Zahlungen als. verdeckte Gewinnausschüt-

tungen werten könnte.

Die Beklagten hatten unstreitig das Mandat' die

Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, Gewinn-

und Verlustrechnungen sowie bis Dezember

7997 d,ie Gehaltsabrechnungen und die Buch-

führung zu erstellen. Aufgrund dieses Mandats

war der Beklagte zu 2) als Steuerberater nicht
nur verpflichtet, sich mit den steuerrecht-
lichen Punkten zu befassen, die zur pflicht-
gemäßen Erledigung des ihm erteilten Auf'
trags zu beachten waren, und die Klägerin
auc-h ungefragt über die bei der Bearbeitung
auftauchenden steuerrechtlichen Fragen zu

belehren, sondern er hatte auch die Pflicht' die

Klägerin im Rahmen seiner vertraglichen Neben-

pflicht vor Schaden zu bewahren (vgl' BGH, NJW

1995, 958 m.w.N.).

Deshalb musste er die Klägerin auf die für ihn
offen zutage liegende Fehlentscheidung hin-

sichtlich der Regelung des Geschäftsfährer-
gehalts in S 2 des Vertrages vom 10'5'1988 hin-

weisen.

Auch wenn der Geschäftsführervertrag dem

Beklagten zu 2) nicht zul steuerrechtlichen
Überprüfung übersandt worden war, war er

doch Grundlage für die Gehaltsabrechnung und

für die Buchungen der Rückstellungsbeträge für
das Gehalt sowie die teilweisen Auszahlungen

für rückliegende Zeiten. Der Beklagte zu 2) war

mithin mit der Regelung des Geschäftsführer-

gehalts im Rahmen der Erledigung seines Auf'

trags befasst.

Er hätte daher bei Erstellung der Bilanzen filr
das Wirtschaftsjahr 1989 im Jahre 1990 die in
der Gehaltsabrede liegende Fehlentscheidung
sehen, die Klägerin auf die Gefahr der Wertung

als verdeckte Gewinnausschüttung hinweisen

und sie vor steuerrechtlichem Schaden be-

wahren müssen, indem er durch den Vorschlag

einer steuerrechtlich anzuerkennenden Lösung

vermied, dass das Gehalt des Gesellschafter-

^^-^L äfr.fii1rrars rlc rrcrdeckte GewinnaUSSChüt-
6,LöLrrsa !ra s

tung behandelt wurde.

Eine verdeckte Gewinnausschüttung i'S'd' $ 8

Abs. 3 KStG 1977 ist bei einer Kapitalgesell-

schaft eine Vermögensminderung (verhinderte

Vermögensmehrung), die durch das Gesell-

schaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die

Höhe des Einkommens auswirkt und in keinem

Zusammenhang mit einer offenen Ausschüttung

steht (vgt. BFH, urt. v. 13.t2'1989, BSIBI ll 1990,

454).

Der Gehaltsaufwand für den Geschäftsführer T'

war eine verdeckte Gewinnausschilttung, weil

er durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst

war. Ob eine Vermögensminderung der Gesell-

schaft zugunsten eines Gesellschafters auf dem

Gesellschaftsverhältnis beruht, ist bei nicht
beherrschenden Gesellschaftern - wie bei dem

Gesellschafter T. bis zum Jahre 1993; mit Ver-

trag aus April 1993 erwarb er die Gesellschafts-

anteile zt 90% und seine Frau wurde Mitgesell'

schafterin ztr 70% - nach der Sorgfalt eines

ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-

leiters zu beurteilen (BFH, a.a'O')'

nehmen der Klägerin leitenden Geschäftsführer
zugebilligt hätte, so entspricht die Gehalts-
vereinbarung im Übrigen aber nicht dem, was

einer Vereinbarung mit fremden Arbeitnehmern
zugrunde gelegt worden wäre.

Es gehörte nämlich zum Wesen eines Arbeits-
vertrages, dass der Arbeitslohn regelmäßig
gezahlt wird. Ein fremder Arbeitnehmer hätte
sich nicht auf einen Arbeitsvertrag eingelassen,
der wie hier während des gesamten Jahres
keine Gehaltszahlungen, sondern nur Ab-

schlagszahlungen auf Anforderung vorsieht und
offen lässt, wann und in welcher Höhe und ob

es überhaupt (vereinbarter möglicher Verzicht
durch den Geschäftsführer) zu einer Zahlung
kommt.

Der Vortrag der Beklagten, dass die Verein-
barung einem Fremdvergleich standhalte, weil
eine derartige Gestaltung der Geschäftsführ€r-
vergütung beispielsweise für längere Zeit
arbeitslose Personen und Frührentner, die ihren
existenznotwendigen Lebensunterhalt gesichert
hätten, denkbar sei, überzeugt nicht. Denn der
Fremdvergleich betrifft die im Geschäftsleben
üblichen Fälle und kann nicht auf das Verhal-
ten Einzelner in Ausnahmesituationen gestützt
werden.

Nach dem Urteil des Finanzgerichts ist ,,im
Wirtschaftsjahr 1989" eine Rückstellung von
14.000 DM erfolgt. Da die Bilanz erst im Jahre
1990 erstellt werden konnte, wurde die Rück-
stellung für das Wirtschaftsjahr 1989 auch erst
rn dlesem Janf vurtcrrurlllucll, wic uic \rag,crrrr
nachvollziehbar vorgetragen hat. Der Beklagte
zu 2) hätte die Rechtsprechung des Bundes-

finanzhofs zu dem Fremdvergleich bei der Ver-
einbarung eines Gesellschaftergeschäftsführer-
gehalts kennen müssen. Das bereits zitierte
Urteil des Bundesfinanzhofs datiert vom
13.12.1989. Es hätte dem Beklagten zu 2) im
Jahre 1990 bekannt sein müssen.

Dessen ungeachtet aber hatte der Bundesfinanz-
hof bereits seit 1987 bei der Prüfung der Frage,

ob die Übertragung eines Vermögenswertes von
der Gesellschaft auf den Gesellschafter eine
verdeckte Gewinnausschüttung darstellt, den
Fremdvergleich als Maßstab herangezogen.
Nach der bereits damals vertretenen Ansicht des

Bundesfinanzhofs liegt eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung vor, wenn ein ordentlicher und
gewissenhafter Geschäftsführer einer Person,

die nicht Gesellschafter ist, den Vorteil nicht
gewährt hätte (BStBl II 1967, 626,627)'

Die Feststellungsklage ist auch begründet, so-

weit die Feststellung der Verpflichtung der

Beklagten zur Leistung von Schadenersatz be-

treffend die Jahre 1990 bis 1993 in Rede stehen;

irn Librigen ist sie nicht begründet' Denn eine

durch das pflichtwidrige Verhalten des Beklag-

ten zu 2) verursachte Schadenentstehung be-

treffend die Wirtschaftsjahre ab 1990 ist wahr-

scheinlich.

Die der Klägerin entstandenen steuerlichen
Nachteile, die sich daraus ergeben, dass das

Finanzamt die für die Wirtschaftsjahre 1990

bis 1993 für das Gehalt des Geschattsrunrers r'
erfolgten Rückstellungen bzw. die Gehalts-

zahlung bestandskräftig als verdeckte Gewinn-

ausschüttung gewertet hat, stellt einen Schaden

dar, der auf der Verletzung einer Nebenpflicht

beruht, die dem Beklagten zu 2) im Rahmen der

Ausübung seines von der ICägerin gegebenen

Mandats oblag.

Demgegenüber ist das pflichtwidrige Verhalten

des Beklagten zt 2) für einen das Wirtschafts-
jahr 1989 betreffenden Schaden nicht ursäch-

lich.

1. Eine Pflichtverletzung des Beklagten zu 2)

bei Abschluss des Geschäftsführervertrages ist
nicht festzustellen. Das Vorbringen der Kläge-

rin, der Beklagte zu 2) sei bei den während der

Gründungsphase geführten Gesprächen an-

wesend gewesen und habe bei der Abfassung des

Geschäftsführervertrages mitgewirkt, reicht
nicht aus, eine Pflichtverletzung des Beklagten

zt 2) artzwehmen.

Wenn sich die Höhe des vereinbarten Jahres-
gehalts mit 140.000 DM auch in den Grenzen

äer Bezüge hält, die ein ordentlicher und
gewissenhafter Geschäftsleiter dem das Unter-



cl 12//2OO1 . Seite 301

I.

Gl 12,/2001 ' Seite 300

Aus den Gründen

Die Feststellungsklage war bei Erhebung zu-

lässig. Die Klägerin konnte zu diesem Zeitpunkt
den von ihr geltend gemachten Schaden noch

nicht beziffern, weil ihre Körperschaftsteuer-

und Gewerbesteuerschuld für die Jahre 1989 bis

1993 noch nicht feststand.

An dieser zulässigerweise erhobenen Feststel-

lungsklage darf die Klägerin festhalten, auch

wenn ihr nach der rechtskräftigen Beendigung

des finanzgerichtlichen Verfahrens durch Urteil
des Finanzgerichts vom 9.11'1999 möglich sein

dürfte, einen bezifferten Leistungsantrag zu

stellen (vgt. BCH, WM 1993, I24l)'

II

Denn der Geschäftsführervertrag wurde dem

Beklagten zu 2) nach dem eigenen Vortrag der

Klägerin im Schreiben vom 13.9.1996 erst ,,nach

der Übernahme des steuerlichen Mandats"

übergeben. Das Mandat wurde mit Votlmacht

vom 6.6.1988 erteilt.

Angesichts des Inhalts dieser Urkunden ist das

Vorbringen der Klägerin zu pauschal' Insbeson-

dere hätte es näherer zeitlicher Einordnung

und konkreterer inhaltlicher Wiedergabe der

Gespräche bedurft.

Deshalb reicht auch das Vorbringen nicht aus'

der Beklagt e ztt 2\ habe die polnischen Verhand-

lungsführer über das deutsche Steuerrecht

unter Einbeziehung des Gesellschaftsrechts
aufgeklärt und mit diesen sowie dem Geschäfts-

führer der Klägerin auch die Notwendigkeit
des Abschlusses eines Geschäftsführervertrages
und die Handhabung bei einer Geschäftsführer'
vergütung besprochen, ohne dass er auch nur

ansatzweise steuerliche Bedenken geäußert

habe.

Eine Vernehmung der von der Klägerin benann-

ten Zeugen kommt nicht in Betracht, weii es

sich insoweit um einen Ausforschungsbeweis

handeln würde. Hinzu kommt' dass die Klägerin

den ihr angeblich von dem Beklagten zu 2) als

Vorlage zu dem Geschäflsfülirelvertrag zur Vcr

fügung gestellten Vertrag nicht vorgelegt hat'

2. Dem Beklagten zu 2) ist es aber vorzuwetfen'
_r---^ r^- Dii-l:

uass cr (tlE l\td5crrI uLr Y vrle

stellungen für das Gehalt des Geschäftsführers
nicht auf die Gefahr hingewiesen hat, dass die

Steuerbehörde diese Rückstellungen und späte-

ren Zahlungen als. verdeckte Gewinnausschüt-

tungen werten könnte.

Die Beklagten hatten unstreitig das Mandat' die

Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, Gewinn-

und Verlustrechnungen sowie bis Dezember

7997 d,ie Gehaltsabrechnungen und die Buch-

führung zu erstellen. Aufgrund dieses Mandats

war der Beklagte zu 2) als Steuerberater nicht
nur verpflichtet, sich mit den steuerrecht-
lichen Punkten zu befassen, die zur pflicht-
gemäßen Erledigung des ihm erteilten Auf'
trags zu beachten waren, und die Klägerin
auc-h ungefragt über die bei der Bearbeitung
auftauchenden steuerrechtlichen Fragen zu

belehren, sondern er hatte auch die Pflicht' die

Klägerin im Rahmen seiner vertraglichen Neben-

pflicht vor Schaden zu bewahren (vgl' BGH, NJW

1995, 958 m.w.N.).

Deshalb musste er die Klägerin auf die für ihn
offen zutage liegende Fehlentscheidung hin-

sichtlich der Regelung des Geschäftsfährer-
gehalts in S 2 des Vertrages vom 10'5'1988 hin-

weisen.

Auch wenn der Geschäftsführervertrag dem

Beklagten zu 2) nicht zul steuerrechtlichen
Überprüfung übersandt worden war, war er

doch Grundlage für die Gehaltsabrechnung und

für die Buchungen der Rückstellungsbeträge für
das Gehalt sowie die teilweisen Auszahlungen

für rückliegende Zeiten. Der Beklagte zu 2) war

mithin mit der Regelung des Geschäftsführer-

gehalts im Rahmen der Erledigung seines Auf'

trags befasst.

Er hätte daher bei Erstellung der Bilanzen filr
das Wirtschaftsjahr 1989 im Jahre 1990 die in
der Gehaltsabrede liegende Fehlentscheidung
sehen, die Klägerin auf die Gefahr der Wertung

als verdeckte Gewinnausschüttung hinweisen

und sie vor steuerrechtlichem Schaden be-

wahren müssen, indem er durch den Vorschlag

einer steuerrechtlich anzuerkennenden Lösung

vermied, dass das Gehalt des Gesellschafter-

^^-^L äfr.fii1rrars rlc rrcrdeckte GewinnaUSSChüt-
6,LöLrrsa !ra s

tung behandelt wurde.

Eine verdeckte Gewinnausschüttung i'S'd' $ 8

Abs. 3 KStG 1977 ist bei einer Kapitalgesell-

schaft eine Vermögensminderung (verhinderte

Vermögensmehrung), die durch das Gesell-

schaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die

Höhe des Einkommens auswirkt und in keinem

Zusammenhang mit einer offenen Ausschüttung

steht (vgt. BFH, urt. v. 13.t2'1989, BSIBI ll 1990,

454).

Der Gehaltsaufwand für den Geschäftsführer T'

war eine verdeckte Gewinnausschilttung, weil

er durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst

war. Ob eine Vermögensminderung der Gesell-

schaft zugunsten eines Gesellschafters auf dem

Gesellschaftsverhältnis beruht, ist bei nicht
beherrschenden Gesellschaftern - wie bei dem

Gesellschafter T. bis zum Jahre 1993; mit Ver-

trag aus April 1993 erwarb er die Gesellschafts-

anteile zt 90% und seine Frau wurde Mitgesell'

schafterin ztr 70% - nach der Sorgfalt eines

ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-

leiters zu beurteilen (BFH, a.a'O')'

nehmen der Klägerin leitenden Geschäftsführer
zugebilligt hätte, so entspricht die Gehalts-
vereinbarung im Übrigen aber nicht dem, was

einer Vereinbarung mit fremden Arbeitnehmern
zugrunde gelegt worden wäre.

Es gehörte nämlich zum Wesen eines Arbeits-
vertrages, dass der Arbeitslohn regelmäßig
gezahlt wird. Ein fremder Arbeitnehmer hätte
sich nicht auf einen Arbeitsvertrag eingelassen,
der wie hier während des gesamten Jahres
keine Gehaltszahlungen, sondern nur Ab-

schlagszahlungen auf Anforderung vorsieht und
offen lässt, wann und in welcher Höhe und ob

es überhaupt (vereinbarter möglicher Verzicht
durch den Geschäftsführer) zu einer Zahlung
kommt.

Der Vortrag der Beklagten, dass die Verein-
barung einem Fremdvergleich standhalte, weil
eine derartige Gestaltung der Geschäftsführ€r-
vergütung beispielsweise für längere Zeit
arbeitslose Personen und Frührentner, die ihren
existenznotwendigen Lebensunterhalt gesichert
hätten, denkbar sei, überzeugt nicht. Denn der
Fremdvergleich betrifft die im Geschäftsleben
üblichen Fälle und kann nicht auf das Verhal-
ten Einzelner in Ausnahmesituationen gestützt
werden.

Nach dem Urteil des Finanzgerichts ist ,,im
Wirtschaftsjahr 1989" eine Rückstellung von
14.000 DM erfolgt. Da die Bilanz erst im Jahre
1990 erstellt werden konnte, wurde die Rück-
stellung für das Wirtschaftsjahr 1989 auch erst
rn dlesem Janf vurtcrrurlllucll, wic uic \rag,crrrr
nachvollziehbar vorgetragen hat. Der Beklagte
zu 2) hätte die Rechtsprechung des Bundes-

finanzhofs zu dem Fremdvergleich bei der Ver-
einbarung eines Gesellschaftergeschäftsführer-
gehalts kennen müssen. Das bereits zitierte
Urteil des Bundesfinanzhofs datiert vom
13.12.1989. Es hätte dem Beklagten zu 2) im
Jahre 1990 bekannt sein müssen.

Dessen ungeachtet aber hatte der Bundesfinanz-
hof bereits seit 1987 bei der Prüfung der Frage,

ob die Übertragung eines Vermögenswertes von
der Gesellschaft auf den Gesellschafter eine
verdeckte Gewinnausschüttung darstellt, den
Fremdvergleich als Maßstab herangezogen.
Nach der bereits damals vertretenen Ansicht des

Bundesfinanzhofs liegt eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung vor, wenn ein ordentlicher und
gewissenhafter Geschäftsführer einer Person,

die nicht Gesellschafter ist, den Vorteil nicht
gewährt hätte (BStBl II 1967, 626,627)'

Die Feststellungsklage ist auch begründet, so-

weit die Feststellung der Verpflichtung der

Beklagten zur Leistung von Schadenersatz be-

treffend die Jahre 1990 bis 1993 in Rede stehen;

irn Librigen ist sie nicht begründet' Denn eine

durch das pflichtwidrige Verhalten des Beklag-

ten zu 2) verursachte Schadenentstehung be-

treffend die Wirtschaftsjahre ab 1990 ist wahr-

scheinlich.

Die der Klägerin entstandenen steuerlichen
Nachteile, die sich daraus ergeben, dass das

Finanzamt die für die Wirtschaftsjahre 1990

bis 1993 für das Gehalt des Geschattsrunrers r'
erfolgten Rückstellungen bzw. die Gehalts-

zahlung bestandskräftig als verdeckte Gewinn-

ausschüttung gewertet hat, stellt einen Schaden

dar, der auf der Verletzung einer Nebenpflicht

beruht, die dem Beklagten zu 2) im Rahmen der

Ausübung seines von der ICägerin gegebenen

Mandats oblag.

Demgegenüber ist das pflichtwidrige Verhalten

des Beklagten zt 2) für einen das Wirtschafts-
jahr 1989 betreffenden Schaden nicht ursäch-

lich.

1. Eine Pflichtverletzung des Beklagten zu 2)

bei Abschluss des Geschäftsführervertrages ist
nicht festzustellen. Das Vorbringen der Kläge-

rin, der Beklagte zu 2) sei bei den während der

Gründungsphase geführten Gesprächen an-

wesend gewesen und habe bei der Abfassung des

Geschäftsführervertrages mitgewirkt, reicht
nicht aus, eine Pflichtverletzung des Beklagten

zt 2) artzwehmen.

Wenn sich die Höhe des vereinbarten Jahres-
gehalts mit 140.000 DM auch in den Grenzen

äer Bezüge hält, die ein ordentlicher und
gewissenhafter Geschäftsleiter dem das Unter-
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Nach alledem hätte der Beklagte zt 2) seit der
Erstellung der Bilanz für 1989 im Jahre 1990
und der Rückstellung für das Gehalt des Ge-

schäftsführers für 1989 erstmals das Problem
der verdeckten Gewinnausschüttung erkennen
und die ICägerin darüber aufl<lären müssen, ein
festes monatliches Gehalt des Geschäftsführers
festzulegen und ggf. zusätzlich eine Jahres-
abschlusstantieme oder einen Provisionsanteil
zu vereinbaren.

3. Der wahrscheinlich entstehende Schaden der
ICägerin in Form der nachträglich zu entrich-
tenden I(örperschaft- und Gewerbesteuer für die
Jahre 1990 bis 1993 zuzüglich Zinsen usw. ist
durch das eben beschriebene fehlerhafte Ver-
halten des Beklagten zu 2) entstanden.

Der Ursachenzusammenhang ist nicht dadurch
ausgeschlossen, dass der Geschäftsführervertrag
vom 10.5.1988 fest auf fünfJahre abgeschlossen
worden war. Denn dieser Vertrag hätte einver-
nehmlich geändert werden können. Nach der
Lebenserfahrung ist nämlich davon auszugehen,
dass die Gesellschafter der ICägerin beratungs-
konform einer für die Gesellschaft günstigeren
steuerrechtlichen Regelung, die sie vor Schaden
bewahrt hätte, zugestimmt hätten.

Denn es war gerade Ziel der Gesellschafter, die
Gesellschaft in der Gründungsphase nicht zu
gefährden. Insbesondere kann man auch davon
ausgehen, dass der Gesellschaftergeschäftsfüh-
rer T., dessen Gehalt in Rede stand, zugestimmt
hätte, weil eine für ihn dem Fremdvergleich
standhaltende Gehaltsregelung jedenfalls in der
Anfangsphase der Klägerin günstiger gewesen
wäre als die im Geschäftsführervertrag verein-
barte.

Da dem Beklagten vorzuwerfen ist, dass er im
Jahre 1990 (Bilanzerstellung für 1989) nicht
die notwendigen Hinweise und Aufl<lärungen
gegeben hat, kommt eine einvernehmliche
Erklärung des Geschäftsführervertrages erst
ab dieser Zeit in Betracht. Daher ist der seit
der Rückstellung für das Wirtschaftsjahr 1990
entstandene Schaden durch das Verhalten des

Beklagten zu 2) verursacht worden, nicht aber
ein das Wirtschaftsjahr 1989 betreffender ,

Schaden.

4. Die Beklagten, denen der Auftrag erteilt war,
müssen sich das Verschulden ihres Erfüllungs-
gehilfen, des Beklagten zu 2), zurechnen lassen

Anwaltshaftung
- Verspätete I(ündigungsschutzklage, $ S I(SchG
- Zurechnung des RA-Verschuldens?
(LAG Niedersqchsen, Beschl. v.27.7.2000 _

s Ta 79e/99)

Leitsatz:

Ein Arbeitnehmer muss sich das Verschulden
seines mit der Klageerhebung beauftragten
Vertreters bei Versäumung der Iüagefrist nach
g a KSchG weder über g 85 Abs. 2 ZpO noch
über g 278 BGB zurechnen lassen (im Anschluss
an die ständige Rechtsprechung des LAG Hamm seit
28.14.1971, DB t972, tg74; grundlegend nochma!s
LAG Hamm v.27.1.1994; v.21.12.1995 - 5 To
602/94, MDR 1996, il58 f und v. 27.12.t996,
LACE 5 5 KSchG Nr. 65, ZJ, 86). Die - in der vor_
liegenden Fallkonstellation zu demselben Er_
gebnis führende - einschränkende Auffassung,
wonach lediglich das Fehlverhalten der Mit-
arbeiter der Einzelgewerkschaften nicht über
g 85 Abs. 2 zugerechnet wird, greift zu kurz
(in Abgrenzung zu LAG Bremen v. 23.7.1999 - LAGE
9 5 KSchG Nr. 86).

Zum Sachverhalt:

Das Arbeitsverhältnis des ICägers wurde mit
am 19.5.1999 zugegangenem Schreiben vom
77.5.7999 znm 37.7.7999 gekündigt. Der Kläger
ließ sich am 3.6.i.999 in der Sprechstunde seiner
Mitgliedsgewerkschaft (IG Metall) beraten.
Ein ehrenamtlicher Beauftragter händigte ihm
verschiedene Unterlagen aus (im Einzelnen
Fragebogen zum Rechtsschutzauftrag, Rechts-
schutzauftrag, zwei Vollmachten), die er am
4.6.7999 wieder abholte, aber erst am 14.6. an
den zuständigen Gewerkschaftssekretär der
IG Metall übergab; vor einem Reiseantritt hatte
er die frühere Weiterleitung vergessen.

Mit der vom Prozessbevollmächtigten des Klä_
gers (DGB Rechtsschutz GmbH) am 15.6.1999
eingereichten Kündigungsschutzklage wurde
der Antrag auf nachträgliche Zulassung gestellt

Da sich in der seit geraumet Zeit kontrovers
geführten Rechtsdiskussion zur Anwendung des '

g 85 Abs. 2 ZPO bei verspäteter Klageerhebung
durch Vertreterverschulden zwischen sowie
teilweise auch innerhalb der LAGs keine ein-
heitliche Rechtsauffassung abzeichnet, ergeht
der dringende Appell an den Gesetzgeber, in
diesem "unendlichen Streit'. für Rechtsklarheit
zu sorgen.

In g 2 des Geschäftsführervertrages vom
10.5.1988 zwischen der ICägerin und ihrem Ge_
schäftsführer T. war ein Geschäftsfrihrerjahres_
gehalt in Höhe von 140.000 DM vorgesehen. Die
Regelung des g 2 sah weiter vor, dass, sofern der
Bilanzgewinn der ICägerin nicht ausreicht, um
das Gehalt zu bezahlen, der Gehaltsanspruch
sich für das abgelaufene Jahr verringern und
der Rest in den Folgejahren nachgezahlt werden
sollte.

Nach dem dritten folgenden Geschäftsjahr ohne
ausreichenden Gewinn verzichtete der Geschäfts_
führer auf den ihm noch zustehenden Gehalts_
anteil. Dem Geschäftsführer wurde das Recht
eingeräumt, Abschlagszahlungen im laufenden
Geschäftsjahr anzufordern; die Endabrechnung
sollte nach Fertigstellung des Jahresabschlusses
erfolgen.

Dieser Vertrag war auf fünfJahre abgeschlossen
worden. Ziel dieser Regelung war es, die Liqui-
dität der Iüägerin in der Anfangsphase sicher_
zustellen. Nach dem Inhalt des Schreibens der
ICägerin vom 13.9.1996 wurde den Beklagten
der Geschäftsfrihrervertrag nach übernahme des
steuerlichen Mandats übersandt.

Ausreichende Gewinne erzielte die ICägerin
nicht. Sie bildete für die Gehaltsnachzahlungen
Rückstellungen, die ihren zu Versteuernden
Ertrag minderten. Das Finanzamt sah darin ver_
deckte Gewinnausschüttungen i.S.v. g 8 Abs. 3
Satz 2 KStG, weil die Vereinbarung in g 2 des
Geschäftsführervertrages einem Fremdvergleich
nicht standhalte.

Durch Steuerbescheide, zuletzt in der Fassung
vom 23.9.1999 und 24.9.7999, setzte das Finanz_
amt die I(örperschaftsteuer für die Jahre 1989
bis 1993 auf insgesamt 164.564 DM fest. Die
Gewerbesteuermessbeträge für die Jahre 19g9
bis 1993 wurden durch Bescheide vom 23.8.1996
auf 21.190 DM festgesetzt. Einspruch und
finanzgerichtliches Verfahren der Iflägerin
gegen diese Bescheide waren erfolglos (Urteil
vom 9.1t.1999).

Die Klägerin nimmt die Bektagten auf Schaden_
ersatz aus positiver Vertragsverletzung des
Steuerberatungsvertrages in Anspruch, weil der
Beklagte zu 2) sie nicht darauf hingewiesen
habe, dass die Rückstellungen und Zahlungen
der Beträge für das Geschäftsführergehalt sowie
die Vereinbarung des möglichen Verzichts auf
das Gehalt als verdeckte Gewinnausschüttung
angesehen werden könnten.
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Die l(lägerin behauptet, der Beklagte zu 2) sei
bei den Gründungsgesprächen mit den polni-
schen Gesellschaftern und bei der Vertra<,s-
ge s t a I tu n g d e s Ge s ch ä f ,r fr fr r" r"" 

"r.Ä 
;'";"r",

gewesen, habe aber keine Bedenken aus steuer_
rechtlicher Sicht geäußert. Bereits darin liege
eine Pflichtverletzung des Beklagten zu 2).
Jedenfalls aber hätte dieser in der Folgezeit bei
der Buchung der Rückstellungen auf die steuer-
rechtliche Problematik hinweisen und zu einer
anderen steuerrechtlich anerkannten Regelung
betreffend das Geschäftsfrihrergehalt raten
müssen.

(Anträge ... )

Das Landgericht hat durch Urteil vom 24.g.1999
die I(lage abgewiesen. Das Landgericht hat eine
Pflichtverletzung des Beklagten zu 2) verneint.

Hiergegen richtet sich die rechtzeitig eingelegte
und begründete Berufung der ICägerin, mit der
sie ihren Feststellungsantrag weiterverfolgt.

Die ICägerin wiederholt ihr erstinstanzliches
Vorbringen zur Pflichtverletzung des Beklagten
zu 2) und trägt weiter vor, die Gesellschafter
der Klägerin hätten bei Kenntnis der steuer-
rechtlichen Problematik den Geschäftsführer_
vertrag einvernehmlich geändert.

(Anträge .. . )

Die Beklagten verteidigen das landgerichtliche
Urteil. Sie sind der Auffassung, eine pflicht-
verletzung sei ihnen nicht vorzuwerfen. Zum
einen sei das Vorbringen der ICägerin, der Be-
klagte zu 2) sei bereits in der Gründungsphase
beratend tätig gewesen, zu unsubstantiiert. Es
sei aber auch nicht ihre Aufgabe gewesen, den
Geschäftsführervertrag von sich aus in steuer_
rechtlicher Hinsicht zu überprüfen.

Bei der Regelung des Geschäftsführergehalts
habe es sich nicht um eine ,,offen zutage getre_
tene Fehlentscheidung', gehandelt. Außerdem
könne dem Beklagten zu 2) mit Rücksicht darauf,
dass die Rechtsprechung zum so genannten
Fremdvergleich eines Gesellschaftergeschäfts-
führergehalts nach 198g entwickelt worden sei,
kein Vorwurf gemacht werden. Auch könne
nicht davon ausgegangen werden, dass der Ge-
schäftsführervertrag bei einem erfolgten Hin-
weis einverständlich geändert worden wäre. (.. . )

Die zulässige Berufung der ICägerin ist zum
überwiegenden Teil begründet.

I
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ICage gegen Versicherer
- Ausschlussfrist, $ 12 Abs. 3 WG
- Prozesskostenvorschuss
- Zustellung der lCage nach Fristablauf
(OLC Hamburg, lJrt. v. L8.2001 - I U 262/00)

Leitsätze (d. Red.):

1. Der Prozesskostenvorschuss muss nicht mit
der Klageerhebung eingezahlt werden. Die
Zahlungsaufforderung des Gerichts kann ab-

ge\Martet werden.

2. Die telefonische Anforderung der Verfahrens-
gebühr ersetzt deren schriftliche Anforderung
nicht.

Aus den Cründen:

Die zulässige Berufung des I(lägers hat auch in
der Sache Erfolg.

1. Die Beklagte ist nicht gemäß $ 12 Abs. 3 WG
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Zwar
ist die Zustellung der lCageschrift an die Pro-

zessbevoiimächtigien der tsekiag'ce11 ersi arlt
30.5.2000, also über einen Monat nach Frist-
ablauf am 18.4.2000, erfolgt. Die Frist ist aber
gemäß g 270 Abs. 3 ZPO gewahrt.

Es ist ständige Rechtsprechung, dass die klagen-
de Partei und ihre Prözessbevollmächtigten
den Prozesslcostenvorschuss nicht von sich
i::1 1:: haraahnan rrni mi+ äar I{l eoaartralrrrno

einzuzahlen haben. Vielmehr dürfen sie ab-

warten, bis das Gericht die Zahlungsaufforde-
rung zuschicl<t (vgl. BGHZ 60, 361, 363 f/. Hier
haben die erstinstanzlichen Prozessbevollmäch-
tigten des I(lägers diq (schriftliche) I(ostennach-
richt am 4.5.2000 erhalten und am 11.5.2000,

also ohne schuldhaftes Zögern (vgl. BCH, RUS

1992, 109 f/, den Prozesskostenvorschuss ein-
gezahlt.

Vor dem 4.5.2000 waren die Prozessbevollmäch-
tigten des l(lägers auch nicht zu einer Nach-
frage verpflichtet, da seit Fristablauf noch
nicht ein Zeitraum von über 3 Wochen verstri-
chen war. Auch die Einreichung der Klage vor
Ablauf der I(lagefrist verpflichtet nicht zu einer
früheren Nachfrage (vgl. BCH, RuS 1992, 109 f).

Der Senat folgt nicht der Auffassung des Land-
gerichts, dass der Iüäger bereits auf die telefoni-
sche Anforderung der Verfahrensgebühr durch
den I(ostenbeamten gegenüber dem Büro der

Prozessbevolhnächtigten des Klägers hätte tätig
werden müssen. Zwar verlangen die $$ 65 f GI(G

nicht ausdrücklich die Schriftform. $ 31 l(ostqn-
verfügung sieht aber die Einforderung der
I(osten durch die Geschäftsstelle mit I(osten-
nachricht vor.

Auch wenn es sich hierbei nicht um eine Rechts
norm, sondern um eine Verwaltungsbestim-
mung handelt, so wird hiermit lediglich ein
selbstverständlicher Grundsatz ausgedrückt,
nämlich dass gerichtliche Mitteilungen an die
Parteien und ihre Prozessvertreter schriftlich
zu erfolgen haben. So ist es zum Beispiel auch
nicht zweifelhaft, dass die Aufforderung der
Geschäftsstelle gemäß $ 697 Abs. 1 ZPO dem
ICäger schriftlich mitzuteilen ist. Gerade im
Hinblick auf etwaige Fristen ist die Schriftform
unerlässlich.

(Fristende: 9.6.1999). Das ArbG hat den Antrag
zurückgewiesen, da sich der ICäger das Ver-
schulden des ehrenamtlichen Beauftragten der
Rechtsschutz gewährenden Einzelgewerkschaft
zurechnen lassen müsse. Das LAG hat die I(ündi-
gungsschutzklage 2ugelas sen.

Aus den Gründen:

Der Ifläger muss sich das zur Fristversäumung
führende fahrlässige Verhalten des Prozess-

bevollmächtigten der IG Metall auch nicht
zurechnen lassen, weil es an einer gesetzlichen
Zurechnungsnorm fehlt.

Nach der wohl überwiegend vertretenen Auf-
fassung wird zwar die Zurechnung eines Ver-
schuldens des Prozessbevollmächtigten vor
Klageerhebung über $ 85 Abs. 2 ZPO mit der
Begründung bejaht, die 3-Wochen-Frist sei
jedenfalls auch als prozessuale Frist zu ver-
stehen (vgl. BAC v.26.6.1986, AP Nr. t7 zu $ 4
KSchC 1969). Das Verschulden eines ehrenamt-
lichen Beauftragten einer Fachgewerkschaft
wird aber abgelehnt, weil dieser nicht Prozess-
lrarrnllm önlrf icfor dac oplriindiotcn Arheitneh-ö-^___^-_o--
mers sei.

Auch die Zurechnung eines Organisatioflsv€r:
schuldens komme nicht in Betracht, weil keine
rechtliche oder tatsächliche Einflussmöglichkeit
des DGB oder der DGB Rechtsschutz GmbH auf
den Ablauf bei der Gewährung von Rechtsschutz
sowie der Weiterleitung von Klageaufträgen
bestehe.

Die Einzelgewerkschaft nehme die Rechtsschutz-
gewährung für ein arbeitsrechtliches Verfahren
ihres Mitglieds als eigenes satzungsmäßiges
Geschäft vor, bei der kein Weisungsrecht des

DGB bzw. der DGB Rechtsschutz GmbH bestehe
(LAG Niedersachsen v. 18.8.1993 - l6 (6) fa
32/93 n.v. sowie v. 19.11.1992 - I5 Ta 383/92
n.v.; LAC Mecklenburg-Vorpommern v. 11.11.1998 -
3 Ta 80/98 n.v.; LAC Rheinland-Pfalz v. 26.1,1998 -
4 Ta 246/.97 n.v.; LAC Bremen v. 23.7,1999 - 4 Ta

48/99, LACE I 5 KSchG Nr. 96; LAG Baden'Württem'

berg v. 8.7.1992 - 6 Tq ll/92 n.v.).

Das Beschwerdegericht hält diese Begründung
für inkonsequent. Die satzungsmäßig ab-

gesicherte Arbeitsteilung zwischen Einzel-
gewerkschaft und DGB Rechtsschutz GmbH
kann bei der Einlegung von Klagen nicht zu
einem organisationsbedingten Haftungsprivileg
führen.
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Wie bei Rechtsanwälten liegt auch bei der DGB
Rechtsschutz GmbH ein Organisationsmangel
vor, wenn nicht gewährleistet werden kann,
dass Vorgänge, die ein Arbeitnehmer aus der
Hand gegeben hat, fehlerfrei bearbeitet werden

Ein Prozessbevollmächtigter haftet über g 85
Abs. 2 ZPO nach den allgemein anerkannten
strengen Maßstäben für ein Organisations- und
Überwachungsverschulden. Es spricht deshalb
viel dafür, dass die DGB Rechtsschutz GmbH
einer Einzelgewerkschaft die Vorbereitung der
Kündigungsschutzklage nur dann überlassen
darf, wenn sie auch die Fristenkontrolle organi-
sieren und überwachen kann. Dies ist aber nicht
der Fall (insoweit zutreffend ArbC Kiel v. 7.11,1997,

NZA-RR 1998,2rr f).

Gleichwohl kommt das Beschwerdegericht zu
demselben Ergebnis wie die noch als herrschend
bezeichnete Auffassung. Denn im Anschluss an
die Rechtsprechung des LAG Hamm ist eine
Zurechnung schuldhafter Fristversäumung
von zur Klageerhebung beauftragten Rechts-
anwälten bzw. Rechtssekretären nach g 85
Abs. 2 ZPO generell (und nicht nur für die Ein-
scha ltrr ng ein e s ehrena-ntlichen Ge.,,rerkschafts-
beauftragten) abzulehnen (vgl. LAC Hamm v.

4.11.1996 - I2 Ta 105/96, NZA-RR 1997,209;
v. 21.12.1995 - 5 Ta 602/94, LACE 5 5 KSchC
Nr.73: MDR 1996, Il59: NZA-RR 1996,388; LAC
Hamm v. 27.1.1994 - 8 Ta 274/93 m. sblehnender
Anm. v. Rieble; LAG Hamburg v. 3.6.1985 - 1 Ta

5/85, LACE I 5 KSchC Nr. lg; Erfurter Kommentar/
Ascheid,9 5 Rz.5; BerkowskV, NZA 1997,352,355;
KR Friedrich, I 5 KSchC Nr. 70 m.w.N.; Kiel/Koch,
Die betriebsbedingte Kündigung, 5. 30 R2. 77; Voll-
kommer, Festschrift Stahlhacke 1995, S. 599, 616;
Zöller/Vollkommer, ZPO, 5 85 Rz. ll; offen gelassen:
LAC Niedersachsen v. 18.8.1993 - I6 (6) Ta 32/93).

g 85 Abs. 2 ZPO kann auf die Frist des g 4 I(SchG
nicht angewendet werden, da der Rechtsanwalt
vor I(lageeinreichung, also vor Begründung
eines Prozessrechtsverhältnisses, noch nicht
Bevollmächtigter i.S.d. $ 85 Abs. 2 ZPO ist. Diese
Vorschrift gilt nämlich für die gesamte Prozess-
führung, ist aber nicht auf außerprozessuales
Verhalten anzuwenden, wozu auch die Wahrung
von Klage- und Anfechtungsfristen gehört (ln-
soweit zustimmend Rieble, Anm. zu LACE 5 5 KSchG
Nr. 65, 5. 8; ferner Zöller/Vollkommer, ZPO, 5 S5
Rz. ll). Dies gilt unabhängig davon, ob man
die Frist des g 4 I(SchG als prozessuale oder als
materiell-rechtliche Ausschlussfrist versteht,
wobei für letztere Auffassung angesichts des g 7
I(SchG die besseren Argumente sprechen.

2. (...)

Steuerberaterhaftung
- veIucLltLE \Jtwllrlrdu)DLlru LLulrEl

- Bilanzerstellung
- Rückstellung
(OLG Düsseldorf, IJrt. v. 20.7.2000 - I3 U 178/99)

Leitsatz (d, Red.)

Rilrlat äcr (terrprhpräfpr im R:hmen dcr Bilanz-

erstellung eine Gehaltsrückstellung, muss er
den Mandanten über eine offen zutage tretende
steuerlich fehlerhafte Gehaltsabrede und die
Gefahr der Nichtanerkennung der Rückstellung
belehren.

Zum Sachverhalt:

Die Beklagten, handelnd durch den Beklagten
zu 2), sind seit der Gründung der l(lägerin im
Mai 1988 Steuerberater der ICägerin, deren
Gesellschafter zur Zeit der Gründung zt 5o%

Herr T. und zu 50% die Firma N. waren. Sie

hatten Vollmacht, die Icägerin in allen Steuer-
a4gelegenheiten vor den hierfür zuständigen
Behörden und Gerichten zu vertreten. Sie er-

stellten die Steuererklärungen, Jahresabschlüs-
se, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie bis
einschließlich Dezember 7997 die Lohn- und
Gehaltsabrechnungen und die Buchführung der
Klägerin.
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Nach dieser Vorschrift ist die verspätete Klage
nicht als unzulässig, sondern als unbegründet
abzuweisen. Ausgehend von einer materiell-
rechtlichen Frist ergibt sich ein weiteres Argu-
ment: $ 85 Abs. 2 ZPO setzt nicht nur tatbestand-
lich ein Prezessrechtsverhältnis voraus, sondern
erfordert auch auf der Rechtsfolgenseite einen
prozessualen Bezug, der im Fall des g 7 KSchG
nicht besteht.

Die Zurechnung eines Verschuldens von Prozess-
bevollmächtigten vor Klageerhebung ist auch
nicht in analoger Anwendung des g 85 Abs. 2
ZPO geboten. ... Diese Analogie überzeugt schon
deshalb nicht, weil sich eine planwidrige Lücke
in g 85 Abs. 2 ZPO für vorprozessuale Versäum-
nisse des Bevollmächtigten nicht nachweisen
lässt.

Das Argument, es gehe nicht an, zwischen der
Zurechnung des Verschuldens des gesetzlichen
Vertreters, des Erfüllungsgehilfen im Rahmen
des materiellen Rechts nach g 278 BGB und der
Zurechnung nach $$ 51 Abs. 2, 85 Abs. 2 ZPO
einen Freiraum zu schaffen, in dem ein Ver-
treterverschulden nicht zugerechnet werde
(Löwisch, 5 I KSchC Rz. 5), entspricht zwar der
zutreffenden allgemeinen Erwägung, dass jeder,
der sich am Rechtsverkehr beteiligt, für Per-
sonen einzustehen hat, die erkennbar sein Ver-
trauen genießen (vgl. z.B. BVerwG v. 5.5.1999 -
4 B 35/99, NVwZ 2000, 65,). Damit lässt sich
allerdings nur eine Lücke im System der gesetz-
lichen Zurechnung von Vertreterverschulden
aufzeigen, nicht aber deren Planwidrigkeit in
S 85 Abs. 2 ZPO begründen, weil diese Vorschrift
nach dem unzweifelhaften Willen des Gesetz-
gebers nur im Rahmen eines Prozessrechts-
verhältnisses anzuwenden ist. ...

Angesichts der unterschiedlichen Zweckrichtun-
gen beider Normen ist davon auszugehen, dass
g 5 KSchG eine abschließende Regelung enthält.
g 85 Abs. 2 ZPO bezweckt die Sicherung der
Rechtskraft ergangener Entscheidungen, wäh-
rend durch die strengen Anforderungen des g 5

KSchG sichergestellt werden soll, dass dem-
jenigen Arbeitnehmer nachträgliche Zulassung
gewährt wird, der alles getan hat, um sich
innerhalb der Frist gegen die Kündigung zu
wehren. Deshalb wird von ihm unter anderem
verlangt, dass er sich nach der Möglichkeit
einer Gegenwehr gegen die ihm unberechtigt
erscheinende Kündigung auch dann erkundigt,
wenn ihm die Klagefrist unbekannt ist (BAC

v. 26.8.1993 - 2 AZR 376/93, MDR 1994, 925 :
NZA 1994,281).

Er muss sich um seine Angelegenheiten küm-
mern, Versäumnisse sind ihm von Nachteil. Hat
sich der Arbeitnehmer aber an eine geeignete
Stelle gewandt, so hat er nach dem Gesetz das
seinerseits Erforderliche unternommen. Dann
besteht kein Grund, ihm das Verschulden eines
Prozessbevollmächtigten zurechnen zu lassen,
zumal anderenfalls Wertungswidersprüche
entstünden, aufdie Friedrich (KR, 5 5 KSchC
Nr. 70 m.w.N.) zutreffend hingewiesen hat.

Wird ein Arbeitnehmer vom Anwalt innerhalb
der 3-Wochen-Frist falsch beraten, so ist nach-
trägliche Zulassung zu gewähren, wenn der
Arbeitnehmer keinen Klageauftrag erteilt und
selbst verspätet Klage erhoben hat. Erteilt der
Arbeitnehmer das Mandat, soll hingegen keine
nachträgliche Zulassung gewährt werden.'
Somit würde ein Arbeitnehmer, der sich sofort
um die Abwehr der I(ündigung kümmert,
schlechter gestellt als derjenige, der sich zu-
nächst nur mit einem (falschen) Rat begnügt.

In der Anrechnung eines Fremdverschuldens bei
einem selbst nicht säumigen Arbeitnehmer liegt
deshalb nach zutreffender Auffassung eine un-
zumutbare Erschwerung des Zugangs zu den
Gerichten (Erfurter Kommentar/Ascheid, I 5 KSchC
Rz. 5; Vollkommer, Festschrift Stahlhqcke 1995,
S. 613 ff unter Hinweis auf BVerfG v. 29.11.1989 -
I BvR I0ll/88, BVerfCE 81, 123, 129).

Schließlich führt auch der Gesichtspunkt der
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes zu
keinem anderen Ergebnis, weil für den Arbeit-
geber kein Vertrauenstatbestand begründet
wird. Wegen der Möglichkeit nachträglicher
Zulassung nach g 5 KSchG durfte er für einen
Zeitraum von 6 Monaten ohnehin nicht darauf
vertrauen, dass eine Klage nicht nachträglich
zugelassen wird.

Entgegen der Auffassung von Rieble (Anm. zu
LAC Hamm, LAGE I 5 KSchG Nr. 65) scheidet auch
$ 278 BGB als Zurechnungsnorm aus. Riebles
Konstruktion, wonach der Arbeitnehmer mit
der Wahrung der Klagefrist eine Obliegenheit
gegenüber sich selbst erfülle, ist vom LAG Hamm
im Beschluss vom 27.72.1995 - 5 Ta 602194
(LACE 9 5 KSchG R2.73: MDR 1996, ttsS f)
überzeugend widerlegt worden.

$ 278 BGB gilt nur für vertragliche Verpflichtun-
gen, allenfalls für Obliegenheiten. Eine Pflicht
oder Obliegenheit kann aber über g 278 BGB nur
dann zugerechnet werden, wenn diese schuld-
rechtliche Konsequenzen hat.

Diese vorrangige Frage ist danach zu beantwor-
ten, ob das dem neuen Steuerberater erteilte
Mandat (auch) dem Zweck diente, die Folgen
eines pflichtwidrigen Verhaltens des Beklagten
nach Möglichkeit zu beseitigen (vgl. dazu BCH,
urt. v. 18.3.1993 - tx zR t20/92, wM 1993, t376,
1378 f; v. 20.t.t994 - tX ZR 46/93, WM 1994,
948,949 f; v, 14.7.1994 - lX ZR 204/93, WM 1994,
2162, 2165; v. t3.3.t997 - tX ZR 8t/96, WM 1992,
1392, 1395).

Ko stenerstattung
- Vorprozessuale Steuerberatungskosten
- Prozessbezogene I(osten?
(OLC Köln, Beschl. v. 15.8.2001 - l7 W 221,/01)

Leitsätze (d. Red.)

1. Die Kosten der vorprozessualen Zuziehung
des Steuerberaters sind nur erstattungsfähig,
soweit sie prozessbezogen sind und die erstreb-
ten Feststellungen wirklich notwendig waren,
um zum Beispiel sachgerecht vorzutragen.

2. Im Zeitpunkt der Beauftragung des Steuer-
beraters muss der Entschluss zu einer bestimm-
ten Rechtsverfolgung bereits gefasst sein. Sollen
durch eine Überprüfung erst die erfolgsträchti- ,

gen Möglichköiten einer Rechtsverfolgung auf-
geklärt werden, fehlt es an einer unmittelbaren
prozessualen Veranlassung.

Aus den Gründen

Die sofortige Beschwerde ist gemäß $ 11 Abs. 1

RpflG i.V.m. $ 104 Abs. 3 Satz 7 ZPO statthaft
und auch im Übrigen zulässig. Ihr Ziel ist die
Absetzung der von der Klägerin angemeldeten
Kosten des Steuerberaters L. gemäß dessen
Gebührenrechnung vom 15.3.2001 in Höhe von
27.328,22 DM.

In der Sache hat das Rechtsmittel ebenfalls
Erfolg.

Offen bleiben kann, ob die zur Festsetzung
angemeldeten I(osten überhaupt der Höhe
nach hinreichend dargetan sind. Eine Erstat-
tung der hier angemeldeten Steuerberater-
kosten kommt aber bereits dem Grunde nach
in Betracht.
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Die von der Rechtspflegerin als erstattungsfähig
behandelten Steuerberaterkosten in Höhe von
27.328,22 DM sind mangels Prozessbezogenheit
bei der I(ostenfestsetzung nicht zu berücksich-
tigen.

Die I(osten der vorprozessualen Ztuzie}atung
eines Steuerberaters sind nur erstattungsfähig,
soweit sie prozessbezogen sind und die erstreb-
ten Feststellungen wirklich notwendig waren,
etwa um überhaupt sachgerecht vortragen zu
können (vgl. dazu Zöller/Herget, ZPO 22. Aufl.,
9 9l Rdnr. l3 ,,Steuerberaterkosten" m.w.N.) .

An dem notwendigen ,,Prozessbezug" der an-
gemeldeten Detektivkosten fehlt es hier. Wenn
veranlasste Untersuchungen nicht dem Zweck
dienen, einen bereits feststehenden Entschluss
zur Rechtsverfolgung oder -verteidigung zu
fördern, sondern dem Auftraggeber erst I(larheit
über bestimmte Voraussetzungen seiner Rechts-
position verschaffen und ihm weitere Erkennt-
nisgrundlagen liefern sollen, von denen er seine
prozessualen Entscheidungen abhängig machen
wilt, fehlt es selbst bei engem zeitlichem Zu-
sammenhang mit dem Rechtsstreit grundsätz-
lich an der erforderlichen Prozessbezogenheit
(vgl. zu Privatgutachten: Beschlüsse des Senats v.

25.6.1997 - l7 W 135/97; OLC-Report 1998, I l9;
v.9.9.1999 - l7 W 372/99; v.5.12.2000 - l7 W
399/00; v.22.1.2001 - l7 W a22/00; ferner OLG

Koblenz, JurBüro 1995, 36).

Das Erfordernis der Prozessbezogenheit gilt
nicht nur für Privatgutachten, sondern auch für
gutachtenähnliche Feststellungen, die von einer
Prozesspartei in einem nachfolgenden Prozess
verwendet und eingeführt werden.

Trotz der zeitlichen Nähe der in Auftrag ge-
gebenen Ermittlungen zu dem im Dezember
1999 eingeleiteten Prozessverfahren kann von
einem bereits gefassten Entschluss der ICägerin
zu einer bestimmten Rechtsverfolgung gegen-
über dem Beklagten bei Beauftragung des
Steuerberaters L. nicht ausgegangen werden.

Die veranlasste Überprüfung der vom Beklag-
ten erstellten Buchführung sowie Jahressteuer-
erklärungen sollte der l0ägerin vielmehr die
tatsächlichen Voraussetzungen für eine erfolgs-
trächtige Rechtsverfolgung aufl<lären. Eine un-
mittelbare prozessuale Veranlassung lässt sich
damit aber nicht ausmachen.
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das Fehlen von Feststellungen zur Mitverschul-
densfrage, sondern die Gefahr widersprüchlicher
Entscheidungen; eine solche Gefahr besteht
unabhängig davon, wie die Frage des Mitver-
schuldens beurteilt wird.

b) Der Beklagte behauptet, die Feststellungs-
bescheide fär die BGB-Gesellschaft nicht erhal'
ten zu haben. Trifft das zu, dann sind sie dem
Ktäger und dessen Ehefrau erst zugegangen, als

sie ihnen während des Finanzgerichtsrechts-
streits bekannt gegeben wurden. Damals hätte
noch die Möglichkeit bestanden, gegen sie Ein-
spruch einzulegen. Bei dessen Erfolg wären die
Einkommensteuerbescheide gemäß $ 175 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 AO zu ändern gewesen.

Ein Rechtsmittel ist jedoch offenbar deswegen
nicht eingelegt worden, weil der Berichterstatter
des zuständigen Senats des Finanzgerichts dem
Steuerberater J. mit Schreiben vom 6.3.1991

mitgeteilt hatte, die am 1'9.77.7987 erlassenen
Feststellungsbescheide seien ausweislich der
Steuerakten dem Beklagten bekannt gegeben

worden. In diesem Fall hätte keine Möglichkeit
mehr bestanden, eine Anderung der Bescheide
zu erreichen.

Die nach g 174 Abs. 1 AO bei mehrfacher Berück-
sichtigung eines Steuersachverhalts in mehreren
Bcschcidcn gcgcbcnc Möglichkeit, einen Ande-
rungsantrag zu stellen, besteht innerhalb der
Feststellungsfrist, mindestens aber binnen eines

lil.':-;x::.:1i::l"r':.::"""^'-':i,'"i1:",""1ii",.
lungsfrist wäre, wenn die Bescheide dem Beklag-
ten zugegangen wären, für das letzte betroffene

Jahr (1933) Ende 1990 abgelaufen gewesen ($ 181

Abs. 1 Satz 1, $ 169 Abs. 2 Nr. 2, $ 170 Abs. 1, 2

Nr. 1 AO). Unanfechtbar geworden wären die Be-

scheide, da gegen sie kein Einspruch eingelegt
worden war, spätestens Ende 1987, so dass die
besondere Jahresfrist des $ 174 Abs. 1 Satz 2 AO

jedenfalls Ende 1988 abgelaufen gewesen wäre.

Lief die einmonatige Rechtsbehelfsfrist erst nach
Bekanntgabe der Bescheide während des Finanz-
gerichtsrechtsstreits ab, dann hätte noch binnen
eines Jahres ein Anderungsantrag nach $ 174

Abs. 1 AO gestellt werden können. Ein solcher
Antrag dürfte in dem Schreiben des Steuerbera-
ters J. vom 13.3.1992 an das Finanzamt enthal-
ten gewesen sein. Ob das noch rechtzeitig war,
hängt davon ab, zu welchem genauen, bisher
nicht festgestellten Zeitpunkt der Kläger und
seine Ehefrau die Feststellungsbescheide in den
ersten Monaten des Jahres 1991 erhalten haben.

Der Feststellung des Berufungsgerichts, die
Bescheide seien dem Kläger und dessen Ehefrau
im Verhandlungstermin beim Finanzgericht am
76.7.L997 ,,bekannt gegeben" worden, lässt sich
nicht entnehmen, dass ihnen die Bescheide bei
dieser Gelegenheit ausgehändigt worden sind.

Der l0äger bestreitet den Vortrag des Beklagten,
er habe die Bescheide nicht erhalten. Obwohl es

um die Frage des Mitverschuldens geht, trägt
insoweit der Ifläger die Beweislast. Das Ober-

landesgericht hat zutreffend darauf abgestellt,
dass im Besteuerungsverfahren das Finanzamt
hätte beweisen müssen, dass dem Beklagten die
Feststellungsbescheide für die BGB-Gesellschaft
zugegangen sind. Diese Beweislastregel gilt
auch für den Regressprozess (BCHZ 133, ll0,
n5 f).

Das ist bisher zwar nur zugunsten des geschä-

digten Mandanten entschieden worden, wenn
dieser das hypothetische Obsiegen in einem
vom Rechtsberater für ihn geführten früheren
Prozess als Voraussetzung für die Bejahung
eines Schadens zu beweisen hatte (BCHZ 133,

110, 115 f m.w.N.). Das Gleiche gilt aber auch
,,- -^t-^L-L --* l:^ DaÄd^ -^L+ ^L zl^r
ullrHrcltclrr L, wtllll cD ulll qlc lI46G bL[rr vu ulr

Mandant den Schaden durch einen Rechts-
behelf hätte abwenden können.

Hing die Zulässigkeit eines solchen Rechtsbe-
helfs davon ab, wann der ungünstige Bescheid
dem ICäger oder seinem Bevollmächtigten zu-
gegangen war, dann kann im Regressprozess bei
dpr Rerrrt-pilrrno der Mifrrerschttldensfracre die in.
soweit im Ausgangsverfahren geltende Beweis-
lastverteilung nicht außer Betracht bleiben.

Wenn im vorliegenden Fall seinerzeit die scha-

denmindernde Maßnahme Erfolg gehabt hätte'
weil das Finanzamt den Zugang des Bescheids
nicht hätte beweisen können, darf der Kläger
im jetzigen Regressprozess nicht davon profi-
tieren, dass der verklagte Steuerberater nicht
beweisen kann, dass ihm der Bescheid nicht zu-
gegangen war.

Für die Beweisführung gelten dagegen die ver-
fahrensrechtlichen Grundsätze des Regress-
prozesses, insbesondere $ 287 ZPO. (BGHZ 133,

n0, 1t3 f).

c) Eine schuldhafte Pflichtverletzung des Steuer-
beraters J. ist im weiteren Verfahren jedoch nur
von Bedeutung, wenn sie dem ICäger im Ver-
hältnis zum Beklagten nach den $$ 278,254
Abs. 2 Satz 2 BGB zuzurechnen wäre.

Die rechtzeitige ICageerhebung ist keine schuld-
rechtliche Konsequenz, mit der die gegenseitige
schuldrechtliche Rechte- oder Pflichtenstellung
beeinflusst würde. Auch aus $ 278 BGB lässt sich
nicht der Grundsatz ableiten, jeder Vertreter
habe für ein Verschulden seines Bevollmächtig-
ten oder sonstigen Vertreters in jedwedem
Rechtszusammenhang einzutreten, wovon das

LAG Hamm unter Bezugnahme auf das RG (RCZ

158, 357,360,) ausgegangen ist.

Abzulehnen ist schließlich die Meinung, der
Arbeitnehmer stehe im Kündigungsschutz-
prozess in einem nachvertraglichen Schuld-
verhältnis zum Arbeitgeber (so v. Mettenheim in:
MünchKomn/ZPO, 5 85 Rz. I4). Eine nachvertrag-
liche Pflicht oder Obliegenheit zu rechtzeitiger
Klageerhebung wäre ein widersprüchliches
juristisches Konstrukt: Ein Arbeitnehmer müsste
für das Verschulden seines Vertreters aus Grün-
den der Rücksichtnahme auf die Arbeitgeber-
interessen auch dann einstehen, wenn die Kün-

digung unwirksam wäre, der Arbeitgeber sich
also vertragswidrig verhalten hätte.

Zuzustimmen ist dagegen Rieble (Anm. zu LAG

Hsmn,;.27.!.!994, LAGE I5 KSchG Nr 55, S 6).

es sei wichtig, dass die LAGs zu einer rechtlich
einwandfreien und gleichmäßigen Anwendung
des g 85 Abs. 2 ZPO sowie sonstiger Zurech-
nungsnormen gelangten, weil die Rechtsfrage
im Rechtszug dem BAG nicht vorgelegt werden
könne. Da sich eine einheitliche Rechtsauffas-
sung der LAGs derzeit aber nicht abzeichnet,
bleibt insoweit der dringende Appell an den
Gesetzgeber, in diesem ,,unendlichen Streit"
(Vottkommer, Festschrift Stahlhacke 1995, S. 599)
für Rechtsklarheit zu sorgen.

GI Hinweise
GmbH.Recht von A-Z

Die Beantwortung von Rechtsfragen im GmbH-
Steuer- und Gesellschaftsrecht wird immer
schwieriger. Die Auswirkungen neuer Gesetze,

Urteile, Richtlinien und Kommentierungen sind
kaum noch überschaubar. Ztletzt brachte bei-
spielsweise die Unternehmenssteuerreform
gravierende Anderungen im gesamten GmbH-
Steuerrecht

Umso wertvoller wird unter diesen Umständen
ein aktuelles Buch, das alle praktisch wichtigen
Sachverhalte aus dem Steuer- und Gesellschafts-
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recht der GmbH kompakt darstellt und Fragen
verständlich beantwortet. Dank alphabetischer
Anordnung wird der Benutzer in den rund 300
Stichwörtern schnell fündig; zahlreiche euer-
verweise erschließen problemlos auch komple-
xere Sachverhalte. So ist alles, was Berater der
GmbHs, Geschäftsführer und versierte Gesell-
schafter wissen sollten, griffbereit und schnell
nachzuschlagen.

Die Neuauflage des bewährten GmbH-Taschen-
buches ist nochmals erheblich erweitert worden.
Sie bietet dem Nutzer nun am Ende eines jeden
Stichworts - sozusagen als kleine Datenbank -
die wichtigsten Urteile und Erlasse, ausgewählte
weiterführende Literatur, einschlägige Vor-
schriften und Hinweise auf Musterformulierun-
gen auf einen Blick.

Sch m idt/Bri n kmei er: C m b H-Taschen buch - Steuer-
und Gesellschaftsrecht von A-2, von RA und FA für
Steuerrecht Dr. Andreas Schmidt, StB Thomas Brink-
meier - Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, 2001,
924 Seiten, 13,0 x 20,2 cm, brosch., 99,60 DM
(ab 1.1.2002: 49,80 €); für Mitglieder der Centrale
für GmbH 89,60 DM (ab 1,1 .20O2:44,80 €),
rsBN 3-s04-32616-6

GmbH & Co. KGaA

Die GmbH & Co. KGaA ist für börsenwillige
Unternehmen zu einer ernst zu nehmenden
Rechtsformalternative zur AG geworden, seit
die Zulässigkeit einer GmbH als Komple-
mentärin höchstrichterlich geklärt ist.

Deshalb wird der Bedarf an qualifizierter Bera-
tung zu diesem Thema wachsen. Die Rechts-
form der GmbH & Co. KGaA bietet jedoch einige
Besonderheiten, Gestaltungsalternativen und
vor allem ungelöste Einzelprobleme. Diese muss
man kennen, um die Wahl treffen zu können.

Der Autor analysiert die GmbH & Co. KGaA
umfassend und komrnt dabei zu praxisnahen
Lösungen der Probleme. Er untersucht auch
Gestaltungsvarianten und macht deutlich, wo
die Vor- und Nachteile dieser Gesellschaftsform
liegen. Daher ist der Band frir Praktiker und
Wissenschaftler gleichermaßen von Interesse.

Arnold: Die GmbH & Co. KGaA, von Dr. Arnd Arnold -
Band 109 der Schriftenreihe ,,Rechtsfragen der
Handelsgesellschaften" - Verlag Dr. Otto Schmidt
KG, Köln, 2001, 205 Seiten, DIN A 5, brosch.,
98,- DM (ab l.l .2002:49,- €), tSBN 3-504-64661-6
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Stichwort- und
E nt s cheidung sverz eichnis
Heft 1-12

Arglisteinwand
(s. auch Rechtsausübung, unzulässige)

Abtretung
- >, offene

= Forderungsprozess 2001, 33

Bilanzerstellung
- Bilanzierungsmethode

= Wechsel der >

- Umwandlung
= Frist, g 20 UmwStG

Darlegungslast
- Einkommensteuererklärung
- Schaden, g 287 ZPO

= Steuersparmaßnahmen
= Treuhandgelder

Dritthaftung
- Abschlussprüfung
- I(apitalanlage

= Testat, irreführendes
- Testat

= >, irreführendes
= Vertrauenstatbestand
= Werbung mit >

- Verschulden bei Vertragsschluss
= Testate, irreführende

- Vertrag mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter
= Prüfungsauftrag

Eidesstattliche Versicherung
- >, falsche

= Anstiftung zur >

Einspruch
- Schätzungsbescheid

Fristenkontrolle
- Aktenvorlage
- Ausgangskontrolle

= Organisation
= Postausgangsbuch
= Postausgangsfach

- Berüfungsbegründungsfrist
= Weisung, allgemeine

- Fristenkontrollbuch
= Organisationsanweisung
= Postausgangsbuch, Portobuch

- Fristenüberwachung durch RA
= Abwesenheit, ganztätige
= Fristenkalender
= Weisung (s. dort)

- Fristversäumnis, unverschuldetes
= Aktenvorlage (s. dort)
; Anweisung an Bürokraft
= Mitarbeiter, zuverlässiger

- Organisationsanweisung
= Mandatsbestätigung,

Rechtsmittelauftrag
= Postausgangsfach

- Rechtsmittelauftrag
= Mandatsbestätigung
= > an l(ollegen

- Weisung, allgemeine
= Fristen, vorläufige

- Weisung an Bürokraft
= Berufungsbegründungsfrist
= Eindeutigkeit
= Kontrollanruf beim OLG
= Kontrollpflicht

Das Berufungsgericht hat die Problematik in
seinem ersten Urteil im Rahmen der Prüfung .

der Pflichtverletzung erörtert und dazu aus-
geführt, eine Anderung der Bescheide nach
$ 174 AO sei nicht in Betracht gekommen.
In der anschließenden Revisionsinstanz wurde
dieses Problem nicht mehr angesprochen. Bei
dieser Sachlage kann in dem Schweigen des
Senatsurteils zu dieser Frage kein Vorbehalt
hinsichtlich eines etwaigen dem Kläger zuzu-
rechnenden Mitverschuldens gesehen werden.

Der Klageanspruch ist dem Kläger somit dem
Grunde nach ohne Einschränkung zuerkannt
worden. Eine solche Entscheidung im Verfahren
über den Anspruchsgrund ist gemäß $ B1S ZPO
für das Betragsverfahren bindend, (BCH, Urt. v.

5.10.1965 - Vl ZR 90/64, VersR 1965, 1173, It74;
v. 14.4.1987 - IX ZR 149/86, WM 1987, 940, 941).
Die Bindungswirkung ist, soweit es um die Be-
rücksichtigung eines Mitverschuldens geht, nicht
auf den Fall des g 254 Abs. 1 BGB beschränkt,
sondern erstreckt sich - bei unverändert ge-
bliebenem Sachverhalt - auch auf die Hinweis-
und die Schadenminderungspflicht nach g 254
Abs. 2 BGB.

Somit kann es nach dem Senatsurteil vom
20.6.7996 im weiteren Verfahren grundsätzlich
nicht mehr zu widersprüchlichen Entscheidun-
gen der Mitverschuldensfrage kommen. Das Teil-
urteil des Landgerichts war deshalb - mit der so-
gleich darzulegenden Einschränkung - zulässig.

2. Das gilt jedoch nur im Rahmen des seiner-
zeit dem Senat zur Entscheidung vorliegenden
Streitgegenstands. Die Bindungswirkung eines
Grundurteils erfasst den,ICageanspruch nur
in dem Umfang, in dem el zur Zeit der letzten
Tatsachenverhandlung im Grundverfahren an-
hängig war; bei einer späteren I0ageerweite-
rung muss der Anspruch insoweit auch dem
Grunde nach erneut geprüft werden (BCH, lJrt.
v. 2.2.1984 - lll ZR l3/83, NJW t985, 496 m.w.N.)

Der Kläger hatte seinerzeit einen ihm durch
Belastung mit Einkommen- und Kirchensteuer
entstandenen Schaden nur in Höhe von
138.335,43 DM anhängig gemacht. Die Erweite-
rung der Iüage auf den Steuerschadenbetrag
von insgäsamt 152.054 DM, die das Landgericht
sodann dem Kläger zugesprochen hat, geschah
erst nach Zurückverweisung der Sache an das
Landgericht in einem Schriftsatz des Klägers
vom 5.1.1998. Auf den zusätzlich eingeklagten
Betrag erstreckt sich die Bindungswirkung des
Grundurteils nicht.
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In diesem Umfang muss sich das Landgericht
mit dern Mitverschuldenseinwand befassen.
Das gilt für die gesamte Klageerweiterung, die
nicht nur den eigentlichen Steuerschaden, son-
dern auch die geltend gemachten Folgeschäden
(Zinsen, Säumniszuschläge und Steuerberater-
kosten) betrifft; auch insoweit hat der ICäger im
Betragsverfahren die Klage erhöht. Im Rahmen
der Erhöhungsbeträge begründet der Erlass des
Teilurteils die Gefahr widersprüchlicher Ent-
scheidungen. In einem solchen Fall darf ein Teil-
urteil nicht ergehen (BCHZ 107, 236, 242; 139,
ll6, 117; BCH, Urt. v.27.10.1989 - Vlll ZR 184/98,
wM 2000, 380, 382).

II.

1. Das Berufungsurteil ist danach (nur) insoweit
aufzuheben, als das Berufungsgericht die Sache
wegen des ursprünglich geltend gemachten
Steuerschadens in Höhe von 138.335,43 DM
an das Landgericht zurückverwiesen hat. In
diesem Umfang ist die Sache entscheidungsreif.
Das Berufungsgericht hat unangefochten fest-
gestellt, dass der Schaden in dem vom Kläger
geltend gemachten Umfang tatsächlich besteht
und der Einwand des Beklagten, diese Steuer-
schulden seien dem Kläger erlassen worden,
unbegründet ist.

Die Berufung des Beklagten ist deshalb inso-
weit zurückzuweisen..Im Übrigen ist die Ent-
scheidung des Berufungsgerichts richtig.

2. Für das weitere Verfahren vor dem Land-
gericht weist der Senat auf Folgendes hin:

a) Soweit keine Bindung durch das Grundurteil
vom 20.6.1996 besteht, ist im weiteren Verfah-
ren zu prüfen, ob der Steuerberater J. seine
Pflichten schuldhaft verletzt hat, und - falls
erforderlich - ob dem Kläger eine solche Pflicht-
verletzung gemäß g$ 27S, 254 Abs. 2 BGB ztt-
zurechnen ist. Dabei besteht keine Bindung an
das, was das Berufungsgericht im angefochte-
nen Urteil zur Mitverschuldensfrage geschrie-
ben hat. Materiell-rechtlichen Ausführungen in
einem zurückverweisenden Prozessurteil kommt
nur insoweit Bindungswirkung zu, als mit
ihnen dargelegt werden soll, dass die Frage, die
nach Zurückverweisung geklärt werden soll, für
die Entscheidung der Sache von Bedeutung ist;
anderenfalls bedürfte es einer solchen Klärung
nicht (BCHZ 31,358,363 f; 59, 82,84).

Im vorliegenden Fall war Grund für die Zurück-
verweisung durch das Berufungsgericht nicht

2001,, 254

2001,, 265

2001,, 283

2001,, 202
2007, 1,42

2001, 108

2001, 10

Abschlussprüfung
- Werkvertrag

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- I(ündigungsrecht

= Ausschluss des >

- Vergütungsregelung
= Kündigung, vorzeitige

2001, 6s

2007,48

2001,48

Belehrungspflicht des RA
- Belehrungsbedürftigkeit, fehlende

= Betreuung durch Verband
- Insolvenzantragspflicht
- Vergleichsabschluss

= Weisung des Mandanten

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Auftragsinhalt
- Bauunternehmen, Vorsteuerabzug
- Belehrungsbedürftigkeit, fehlende

= Spezialisten-Einschaltung
- >, ungefragte
- >, Wiederholungspflicht?
- Domizilgesellschaft
- Entnahme

= >, steuerfreie,
$ 52 Abs. 15 Satz 10 ESIG a.F.

= Zeitpunkt der >

- Fehler
= > des Vorberaters

- Gewinnausschüttung, verdeckte
= Gehaltsrückstellung

- Mandatsende, Fristablauf
- Risiken, steuerliche

= Entnahmezeitpunlrt
- Rückstellung
- Sozialversicherungsrecht
- Umwandlung

= Frist, $ 20 UrnwStG
- Warnpflicht

Berufungsbegründungsfrist
- Fristenkontrollbuch, Eintragung
- Fristenkontrolle

= Berufung per Telefax
= Weisung an Bürokraft

Beschlagnahmeverbot, S 97 StPO
- Buchhaltungsunterlagen

Beweislast
- Ausforschungsbeweis
- Mitverschulden
- Steuerbescheid an StB

2007, -163

2001, 93
2001,, 213
2007, 240

2007, 709
2007,109

2001,,278

2001,93
2001,93

2001, 10

2001, 108

2001,, 272

2001, 50

2007, 84

2001, 10
2001,, 70
2001,70

2007,93

2007, 298
2007, -137

2007, -163

2007, 763

2001, 163
2001,, 298
2007, 19

2001,, 82
2001,,82
2001,,82

2007, 1,88,2s2
2001, 190

2001, 188
2001,, 82

2007, 2s0
2007, 2s0

2001,188
2007,84

2007,1,34
2001,,82

2007, 1-34

2007, 1,34

2001, 190

2007, 265
2001, 163

2001, 190

2007, 252
2007, 252

2001, 108

1., 2
7,2
-t,2
7,2

200
200
200
200

2001, 283
2001,, 293
2001, 50

52
52
52
50
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und der Z.-GmbH & Co. KG beteiligt. Mit dieser
zuletzt genannten Gesellschaft hatte er schon
vor Beginn des Vertragsverhältnisses zum Be'

klagten aus steuerlichen Gründen eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts gegründet, auf die
er seinen OHG-Anteil im Innenverhältnis in
Form einer Unterbeteiligung übertrug.

Am 16.11.1987 erließ nach einer Außenprüfung
das zuständige Betriebsfinanzamt für die Jahre
1981 bis 1983 geänderte Bescheide über die
gesonderte und einheitliche Feststellung für
die OHG und die BGB-Gesellschaft. In beiden Be-

scheiden wurde dem ICäger der Gewinn aus der
OHG in vollem Umfang zugerechnet, was zur
Folge hatte, dass er in den auf der Grundlage
der Feststellungsbescheide vom Wohnsitzfinanz-
amt erlassenen Einkommensteuerbescheiden
vom 26.1.1988 bei den Einkünften des ICägers

aus Gewerbebetrieb doppelt angesetzt wurde.

Die hiergegen eingelegten Einsprüche, die der
Beklagte nicht begründete, wies das Finanzamt
zurück. Die I(lage, die der nunmehr beauftragte
Steuerberater I. beim Finanzamt erhob, nahmen
der Kläger und seine Ehefrau aufgrund des Er-

r----L -^4-.:L..4^-geulrrsses uel uulL alrl o.o.l:r:rr uulLllBrcrulrLcrr
mündlichen Verhandlung zurück.

Der Kläger nimmt den Beklagten wegen der zu
hoch festgesetzten Steuern auf Schadenersatz
in Anspruch. Er hat zunächst in erster Linie
Zahlung von 198.308,37 DM verlangt. Darin war
der reine Steuerschaden mit einem Betrag von
l ea ?2q.1? nl\/f /1t? An? nl\i[ FinlrommenctpllpT

und 10.733,43 DM Kirchensteuer) enthalten.
Der erkennende Senat hat im ersten Revisions-
verfahren durch Urteil vom 20.6.1996 - IX ZR

100/9s (WM 1996, 2066)jenen Klageantrag dem
Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und die
Sache zur Entscheidung über die Anspruchs-
höhe an das Landgericht zurückverwiesen.

Im weiteren Verlauf des Rechtsstreits hat der
ICäger die ICage erhöht und Zahlung von ins-
gesamt 293.596,74 DM zuzüglich zum Teil als
Hauptforderung geltend gemachter Zinsen
verlangt; davon entfallen 752.054 DM auf den
Steuerschad en (739.7 02 DM Einkommensteuer
und 12.352 DM Kirchensteuer). Die 152.054 DM
hat das Landgericht durch Teilurteil dem lCäger
zugesprochen.

Das Berufungsgericht hat dieses Urteil aufge- .

hoben und die Sache an das Landgericht zurück-
verwiesen. Dagegen richtet sich die Revision
des ICägers.

Die Revision führt wegen eines Betrages von
138.335,43 DM zur Auftrebung des Berufungs-
urteils und zur Zurückweisung der Berufung.
Im Übrigen hat das Rechtsmittel keinen Erfolg

Aus den Gründen

Das Berufungsgericht hält das Teilurteil des

Landgerichts für unzulässig, weil der Beklagte -
zu Recht - den Einwand des Mitverschuldens
erhoben habe. Dem Kläger sei es zuzurechnen,
so hat das Berufungsgericht ausgeführt, dass

sein jetziger Steuerberater keinen Antrag nach
g 174 Abs. 1 AO auf Anderung der Einkommen-
steuerbescheide gestellt habe. Diesen Einwand
der Verletzung der Schadenminderungspflicht
könne der Beklagte auch noch im Betragsver-
fahren erheben. Da der Einwand den gesamten
I0ageanspruch betreffe, bestehe bei Erlass eines
Teilurteils die Gefahr widersprüchlicher Ent-
scheidungen.

1. Eine solche Gefahr besteht indessen nicht,
^^-.-^ir l^- ^^L^-:- I/^*f^L-^6 iiL^r,l^6
JUVVCII CJ Ulll UCll tLlrvll trlr vsatolrl!!l uuLi uLu

Klagegrund erhobenen Anspruch geht. In die-
sem Umfang steht durch das Urteil des erken-
nenden Senats vom 20.6.1996 bindend fest,
class <1er rlem Ifläger entstandene Schaden dem
Grunde nach in vollem Umfang zu ersetzen ist.

Die Entscheidung der Frage, inwieweit ein
Schadenersefzänsnrlrch drrrch ein mitwirken-
des Verschulden des Geschädigten gemindert
ist, kann zwar grundsätzlich - wenn es zweifel'
los den Anspruch nicht insgesamt entfallen
lässt - dem Betragsverfahren vorbehalten wer'
d.en (BGHZ 76, 397, 400; 110, 196, 202). Das muss
jedoch im Urteilstenor, zumindest aber in den
Entscheidungsgründen kenntlich gemacht
werden (BGHZ I4l, 129, r.36). Dem Senatsurteil
vom 20.6.1996 ist eine solche Einschränkung
nicht zu entnehmen. Weder der Urteilstenor
noch die Gründe befassen sich mit der Frage
eines etwaigen Mitverschuldens des Klägers.

Den Entscheidungsgründen 1ässt sich eine Aus-

sage hierzu auch nicht im Wege der ^,A.uslegung
entnehmen. Die Parteien hatten sich bis dahin
mit der Frage, ob die doppelte Besteuerurig des

Gewinns aus der OHG später noch durch einen
Antrag nach $ 774 Abs.1 AO hätte beseitigt
werden können, nur im Zusammenhang mit der
Ursächlichkeit der Pflichtverletzung des Beklag-
ten für den eingetretenen Schaden befasst.

Garantievertrag
- Anwaltsvertrag

Gewinnausschüttung, verdeckte
- Gehaltsrückstellung

GI Aktuell
- Aktienoptionen, Arbeitnehmer
- Arbeitslohn

= Kosten des Masseurs
- Auskunftspflicht gg. Finanzamt, $ 93 AO

= Energieversorger, Konten der Kunden
- Bank

= Entgeltklausel
- Bankgeheimnis
- Bescheid, bestandskräftiger

= Anderung
- Ehegattenunterhalt

= Aufstockungsunterhalt
- GbR parteifähig
- Geldwäsche, Strafverteidiger
- Gewerbesteuer
- Grunderwerbsteuer

= Befreiung, Lebensgemeinschaft
- Immobilienfonds, geschlossener
- Internet, Kaufvertrag
- Kindergeld

= Ausbildungskosten
= Einkünfte der Kinder
= Grundwehrdienst

- Lebensversicherung
= AGBG

- Liebhaberei
= Steuerberatung

- Mindeststeuersatz, $ 50 Abs. 3 EStG

- Pfändung, Kreditlinie
- Schenkung

= Rückforderung wg. Verarmung
- Singularzulassung
- Sonderausgaben, $ 10 EStG

= \/prcnrortnocrentp

- Sozietät
= Veräußerungsgewinn,

steuerbegünstigter
- Spekulationsfrist

= Grundstücke
- Spekulationsgeschäft

= Verlust
= Ehescheidung

- Steuerberaterprüfung
= Berufspraxis, Erziehtingsurlaub

- Steuerfahndung
= Tafelgeschäft

- Stock Options
- Tätigkeitsschwerpunkt
- Telefonüberwachung

= Verwertungsverbot
- Umsatzsteuer

= Vermietung, Grundstück
- Verbraucherkreditgesetz

= Vollmacht
- Verlustzuweisungsgesellschaft
- Versorgungsleistungen

= Last, dauernde
- Verwertungsverbot

= Telefonüberwachung

2001,, 243

2007, 298

2001, 760

2001,, 263

2007, 28

2007,54
2007, 27-r

2007, 289
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2001, 30

- Vorsteuerabzug
= Übernachtungskosten

- Werbeverbot, Rechtsanwalt
= Anpreisung
= Internet

- Werbeverbot, Zahnarzt
= Tätigkeitsschwerpunkt

Grundurteil
- Mitverschulden
- Schadenentstehung

Haftungsbeschränkung
- Verwahrungserklärung

Herausgabepflicht des StB
- > an Finanzamt

= Steuerprüfungsverfahren

Honoraranspruch des RA
- Abtretung des >

- Belehrungspflicht
= Vergütungsanspruch

- Berufsbetreuer
- Besprechungsgebühr

= Gespräch mit Dritten
- Kostenminderungspflitht
- ,,dieselbe Sache"
- Sammelklage, Einzelklage
- Unterschrift
- Zei,tgebühr

= Aufzeichnungen
= Beweis
= Vereinbarung

Honoraranspruch des SIB/WP
- Abschlussprüfung
- Abschlussvorarbäiten,

$ 3s StBGebV
- Aufrechnung

= Treuhandgelder
- Auftragserweiterung

= Hinweispflicht
- Auslagenpauschale
- Bereicherungsanspruch

= > des Mandanten
- Bilanz, unnötige

= GmbH, zwei Geschäftszweige
- Buchführung

= Gegenstandswert
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Zeitgebühr
- Gebührenrahmen, g 11 StBGebV

= Bilanz, Bilanzvorarbeiten
= Ermessen (20%)
= Vorjahr
= Wahlrecht?

- Gegenstandswert
- Herausgabe, Lohnlisten pp.
- Kündigung des StB-Vertrages
- Lohnabrechnung, g 34 StBGebV

= Rahmensatz
= Sozialversicherungsträger

- Rechnung
= Anforderung der >

= Unterzeichnung der >

2001,, 293
2001,, 1,1,3

2007, 75

200], 202

2001,,'1,21,

2007,2
2007, 2

2001,53
2001, 108

200], 276
2001., -I-19

2001,53
2001., 1.1.9

2007, 47

2001.,241
2001,, 241,

2007, 241,

62
62

200], 21.0

I.

2001, 160
2001,55
2001,, 1,84

2001,106

2001, 18s
2001, 80
2007,288

2001,56
2001, 56
2007, 263

2001, 1s9

2007, 272
2007,707
2007,732

2001,133
2001,2

).oo1 7,9

2007,

2007,

2001,
2001,

200't,

2001.,

200'1,,

2007,

2007,

200],

2001,,

2007,

2001,,

2001,

29

707

56
186

81

271
160
270

158

236

133
80

29

158

24
2s4
207
24
254
1.97

254

2001, 6s

2007, 24, 227

,.oo1 1q-7

2007,227
2001,24

2001, 176

2001,, 227

2001, 254

2007,24

2001,
2001,
2007,
2001,
2001.,

200'1,,

07, 48,

79
19

001
001
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)
7

7

2001,, -176

2007, 748

20



Kausalität
- > zwischen Pflichtwidrigkeit und Schaden

= Anscheinsbeweis 2001, 2'l'3

=GrundstückshandeL,gewerblicher 200L,2L3
= Kündigungsschutzklage

- Anderungskündigung 2001, 88

- I(leinbetriebseinwand 2007, 769
= Prozessverlust 2001, 88, 169
= Rechtspraxis des FA 2OO1',21'3

= Verhalten, beratungskonformes 2001., 1.92, 2L3
= Vorleistungen, ungesicherte 2001.,792

- Schätzungsbescheid 2001, 50
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- Rechnung, fehlerhafte
= Prozessvortrag
= Unterschrift

- Rückforderungsanspruch, $ 812 BGB

= Formfehler, Kenntnis des >

= Schuldanerkenntnis, deklaratorisches
- Schriftform

= Heilung des Formmangels
= Wirtschaftsberatung

- Schuldanerkenntnis, deklaratorisches
- Sozialversicherungsprüfung
- Teilleistung
- Treuhandhonorar
- Verzug

= Zurückbehaltungsrecht
- Wirtschaftsberatung
- Zeitgebühr/-honorar

= Betriebsführung, unwirtschaftliche.
= Beweislast

Insolvenzantragspflicht
- Zahlungseinstellung

Kenntnis des Zivilrechts
- Instanzrechtsprechung
- Rechtsgebiet, neues

= Agrarrecht, DDR

I(lageverfahren
- Klageantrag, unbezifferter

I(ostenerstattung
- Prozessbezug
- Steuerberatungskosten

Kündigung des Mandats
- Honoraranspruch

Lohnbuchhaltung
- An- und Abmeldungen
- Sozialversicherungsberatung

= Arbeitnehmer, ausländische
- Zusatzversorgungskasse

Mandatsübernahme
- Belehrungspflicht

= > des Altberaters

Mitverschulden
- Betragsverfahren
- Beweislastregel
- Eigenverantwortung
- Fristüberwachung

- Grundurteil
- > des BGB-Gesellschafters
- Zurechnung des Verschuldens

= > des zweiten StB

Nachbesserung
- Kosten der >

= $ 633 Abs. 3 BGB

- Recht des StB zur >

Notar
- Anderkonto

= Hinterlegungsanweisung,
Anderung der >

- Anwaltsnotar
= Abgrenzung der Tätigkeitsgebiete

- Belehrungspflichten
= > gg. Dritten
= >, steuerliche
= Sicherungszweckerklärung
= Vorleistungen, ungesicherte

- Beurkundung
= >, wahrheitswidrige

- Erbfolge, vorweggenommene
= Ausgleichspflicht der Miterben
= Beurkundungsfehler

- Falschbeurkundung, $ 348 StGB

- Grundstücksgeschäft
= Vollzug

- Schadenermittlung
= Schenkungsteuer

- Schwarzgeldzahlung
- Schutzbereich der Pflichtverletzung
- Sprachkenntnisse, deutsche
- Treuhandgelder

= Verfügungsbefugnis
- Vollzug

= Grundstücksgeschäft
= Verfügung, gegenläufige

- Vollzugsauftrag
- Vollzugsreife
- Vor-, Nacherbschaft
- Vorsatz des >

- Weisung
= >, gemeinschaftliche
= Widerruf der >

= Wortlaut der >

Prospekthaftung
- Begünstigung des Initiators
- Mindestausschüttung
- Prospektangaben

= Beteiligung, stille
= Risikokapital

- > des Treuhänder
- Prospektverantwortlicher
- Verjährung

= Immobilienfonds, geschlossener
- Vertrauenstatbestand

Rechtsanwalt
- Abtretung, offene
- Anstiftung des Mandanten
- Beleidigung durch Mandanten
- Beratungspflichten

= Prozess nach Forderungsabtretung

Der entsprechende I(ostenfestsetzungsbeschluss
des Landgerichts vom 9.3.1999 betrifft die erst-
instanzliche Vertretung der Eheleute B. Dies
hat das Berufungsgericht aufgrund der eigenen
Angaben der I(lägerin mit Recht angenommen.
Die Klägerin hat nämlich das zugrunde liegende
Schreiben der Rechtsanwälte Dr. St. und R. vom
3.3.1999 eingereicht, mit dem diese für die
Eheleute B. um I(ostenfestsetzung für die erste
Instanz baten.

b) Die Verjährung dieses Anspruchs begann im
April 1995 mit der I(lageerhebung vor dem Land-
gericht. Die Einleitung eines Rechtsstreits, mit
dem eine erkennbar verjährte Forderung ein-
geklagt wird, stellt regelmäßig eine schuldhafte
Pflichtverletzung des Rechtsanwalts der klagen-
den Partei gegen diese, seine Mandantin, dar.
Entgegenstehende Umstände sind hier nicht
dargetan.

Der Schaden der Klägerin lag in der Belastung
mit den Verfahrenskosten. Dieser war durch die
Pflichtverletzung der Beklagten ursächlich be-
gründet, weil sie die Klägerin einen aussichts-
losen Prozess führen ließen. Der I(ostenschaden
tritt schon mit der Erhebung der aussichts-
losen Iüage ein, weil damit ein erster Teil des
Schadens in Form der Gerichtskosten entsteht,
für die der Ifläger als Zweitschuldner haftet
(BCH, Urt. v. 7.2.1995 - X ZR 32/93, NJW 1995,
2039, 2041/. Die dreijährige Verjährungsfrist
für diesen Schadenersatzanspruch lief folglich
im April 1998 ab.

c) Die Iflägerin hat den Ersatz des l(ostenscha-
dens erst mit Schriftsatz vom 20.4.1999, also
nach Ablauf der Verjährungsfrist, geltend
gemacht. Der zuvor geltend gemachte Prozess-
kostenschaden von 19.500,65 DM - dessentwegen
der Senat die Revision der Beklagten nicht an-
genommen hat - betraf die I(osten der eigenen
Rechtsanwälte der I(1ägerin sowie diejenigen
der Gegenseite für die zweite Instanz. Das
prozessuale Geltendmachen dieses Anspruchs
unterbrach nicht die Verjährung bezüglich des
später eingeführten Anspruchs auf Ersatz zu-
sätzlicher Kosten. Denn die Unterbrechungs-
wirkung durch Iüageerhebung tritt nur für
den jeweils geltend gemachten Anspruch ein.

d) Der Umstand, dass die Klägerin den Kosten-
festsetzungsbeschluss des Landgerichts vom
9.3.1999 erst nach Ablauf der Verjährungsfrist
für den Ersatzanspruch erhalten haben kann,
steht der Verjährungseinrede der Beklagten
gemäß g 222 Abs.1 BGB nicht entgegen.
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Die Verjährungsfrist nach g 51b BRAO beginnt
auch dann zu laufen, wenn der Mandant den
Schaden und damit seinen Ersatzanspruch
nicht kennt (Senatsurt. v. 5.11.1992 - lX ZR

200/9r, NJW 1993, 1320, t32t).

Im vorliegenden Fall war offenkundig, dass die
erstinstanzlichen außergerichtlichen I(osten der
Eheleute B. noch nicht festgesetzt waren. Die
ICägerin hätte diesen Schaden von vornherein
wenigstens zum Gegenstand einer Feststellungs-
klage machen können.

Ein Schadenersatzanspruch wegen Verletzung
der Pflichten aus dem Anwaltsvertrag kann auch
schon entstanden sein, wenn er der Höhe nach
nicht feststeht oder feststellbar ist oder sich
noch nicht konkret ausgewirkt hat. Wenn der
Mandant mangels Bezifferbarkeit des Schadens
noch keine Leistungsklage zu erheben vermag,
genügt jedenfalls die Möglichkeit zur Erhebung
einer Feststellungsklage für den Schadeneintritt
(Senatsurt. v. 1.2.1990 - lX ZR 82/89, WM 1990,
815,816).

Steuerberaterhaftung
- Grundurteil, Mitverschulden
- Klageerweiterung
- Beweislastregel, Mitverschuldenseinwand
(BGH, Urt. v. 3.5.2001 - tX ZR 46/00)

Leitsatz:

Der Grundsatz, dass die Beweislastregeln des
Ausgangsrechtsstreits auch im Regressprozess
anzuwenden sind, kann sich auch zulasten
des Mandanten eines Steuerberaters auswirken, '

wenn die Frage, ob der Mandant den Steuer-
schaden noch rechtzeitig durch einen Rechts-
behelf hätte abwenden können, vom Zeitpunkt
des Zugangs des Steuerbescheids abhängt.

Zum Sachverhalt:

Der Beklagte betreute als Steuerberater den
I(läger und dessen während des Rechtsstreits
verstorbene - von ihm allein beerbte - Ehefrau
(im Folgenden ist nur noch vom ,,ICäger" die
Rede) in ihren steuerlichen Angelegenheiten.
Der Kläger war als Gesellschafter an der W.-OHG
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2007, 293
2001.,-J.42

2001.,293
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2001., 1.42
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2007, 776
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2001, 6s

2001,, 1,09
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Rechtzeitig ist diese Belehrung durch einen
anderen Anwalt, wenn sie so lange vor Ablauf
der Verjährungsfrist des $ 51b BRAO erfolgt,
dass der Primäranspruch bei Anwendung der

im Verkehr erforderlichen Sorgfalt noch ver-
jährungsunterbrechend gerichtlich geltend
gemacht werden kann. Die Belehrungspflicht
des mit der Prüfung von Regressansprüchen
betrauten Rechtsanwalts tritt an die Stelle
derjenigen des Anwalts, der die zum Schaden-

ersatz verpflichtende Handlung begangen hat;
der Mandant ist durch die Haftung des neuen

Anwalts hinreichend gesichert (Senatsurt' v'

14.12.2000 - tx zR 332/99, NIW 2001, 826, 828)

So lag es hier. Der Primäranspruch verjährte
mit Ablauf des 31.12.1997 (siehe unter 1. vor a))'

Die ICägerin wurde von Rechtsanwälten der

Sozietät St. betreut. Unter dem 25.2.1997 hatten
diese Anwälte ein Schreiben an die Beklagten
gerichtet, mit dem sie den hier in Rede stehen-

den Schadenersatzanspruch begründeten und
genau bezifferten sowie bis zum 7.3.7997 die
Bestätigung verlangten, dass. die Beklagten ihre
Berufshaftpflichtversicherung von dern Vorgang

informiert hätten. Die Klägerin hatte also min-
destens zehn Monate vor Ablauf der Verjäh-
rungsfrist Kenntnis von ihrem Anspruch gegen

die Beklagten. Das genügte zur Unterbrechung
der Primärverjährung.

d) Die Beklagten waten nicht unter dem Ge-

sichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung

ß242 BGB) gehindert, die Verjährungseinrede
zu erheben.

Wegen des Zwecks der Verjährungsregelung des

$ 51b BRAO sind an den Einwand der unzulässi-
gen Rechtsausübung strenge Anforderungen
zu stellen (Senatsurt. v. 29.2,1996 - IX ZR 180/95,

WM 1996, 1106, tl08). Er kommt insbesondere
in Betracht, wenn der Verpflichtete den Berech'

tigten nach objektiven Maßstäben zu der An-

nahme veranlasst hat, sein Anspruch sei auch

ohne Rechtsstreit vollständig zu befriedigen
(vgl. Senatsurt. v. 3.11.l988 - lX ZR 203/87, WM

tg8B, 1855, 1858), oder wenn der Verpflichtete
bei dem Berechtigten den Eindruck erweckt
oder aufrechterhält, dessen Ansprüche nur mit
sachlichen Argumenten bekämpfen zu wollen,
und ihn dadurch von der rechtzeitigen Klage-

erhebung abhält (vgl. BGH, lJrt. v' 4ll l997 -
vt zR 375/96, \ULW 1998, 902, 903).

In solcher Weise haben sich hier weder die Be-

klagten noch deren Berufshaftpflichtversiche-
rung verhalten. Auf das Schreiben der Rechts-

anwälte der Klägerin vom 25.2.7997, mit dem

der Primäranspruch erstmals geltend gemacht

wurde, haben die Beklagten mit Schreiben vom

5. und 27.3.7997 mitgeteilt, ihren Berufshaft-
pflichtversicherer unterrichtet zu haben, und
darauf hingewiesen, dass die Versicherungs-
bedingungen dem Versicherungsnehmer eine
Erklärung zur Sache verbieten.

Sie haben zwar hinzugefügt, ,,dass begründete
Ansprüche an uns persönlich nicht scheitern
werden". Ferner haben sie mitgeteilt, dass sie

,,eine Konfrontation mit einer jahrelangen
Mandantin ... nicht wtinschen", sowie Hilfe-
stellung und Gespräche angeboten. Sie haben

aber nicht einmal angedeutet, den geltend
gemachten Anspruch anzuerkennen. Vielmehr
haben sie ausdrücklich die Frage gestellt, ob

Ansprüche der Klägerin,,wirklich .'. verjährt
sein" könnten.

Bei der notwendigen objektiven Betrachtung
konnte daraus weder der Schluss gezogen wer-

den, die Beklagten stellten eine Befriedigung
der Klägerin ohne Rechtsstreit in Aussicht,
noch dass die Beklagten aufdie Einrede der
Verjährung verzichten wollten. Das gilt erst
recht für das Schreiben der Haftpflichtversiche-
rung vom 20.3.7997, das sich in einer Eingangs-

bestätigung erschöpft sowie eine Antwort in
Aussicht stellt.

Keinem der Schreiben kann etwa entnommen
werden, dass die Klägerin dadurch von der
recutzeilrgcrt Etit.Ltrtg .i.. l.5r-ooLl'6' *L
gelialten werden sollte. Das eigene Schreiben
der neuen Rechtsanwälte der Klägerin vom
14.7.7998 an den Haftpflichtversicherer deutet
Derartiges auch nicht an. Vielmehr haben sie

diesem darin eine Außerungsfrist bis zum
25.1.1998 gesetzt. Die Klägerin war danach der
Meinung, bis zu diesem Zeitpunkt mit verjäh-
rungsunterbrechenden Maßnahmen zuwarten
zu können. Das genilgt nicht für den Einwand
der unzulässigen Rechtsaustibung gegenüber

der Verjährirngseinrede (vgl. Senotsurt' v'

Lt0.rg87 - lx zR 202/86, NJW 1988, 265, 266).

2. Der weiter geltend gemachte Anspruch der
Iüägerin auf Ersatz von Prozesskosten in Höhe

von \2.344,73 DM ist gemäß $ 51b BRAO eben-

falls verjährt.

a) Der Anspruch betrifft Kosten in Höhe von
10.865,78 DM zuzüglich Zinsen in Höhe von
1.478,95 DM, die zugunsten der Rechtsanwälte
der Eheleute B. festgesetzt worden sind.

- Berufsbezeichnung
= Mediator

- Ehrenschutz
= Prozessvortrag

- Interessen, widerstreitende
- Kündigungsschutzklage

= Frist,
Zurechnung Vertreterverschulden

= Kleinbetri€bseinwand
= Kündigung, personenbedingte'

Krankheit
= Sammelklage

- Prozessbürgschaft
- Sammelklage, Pflicht zur >

- Schadenbeseitigung, kostenlose
- Scheidungsverbundverfahren

= Gesamtschuldnerausgleich
= Hausverkauf

- Vergleich
= Weisung des Mandanten

- Vergütung, angemessene
- Versicherungslücke, Zulassung
- Vollstreckung, unterlassene

= Prozessbürgschaft
= Vollstreckungsabkommen

Rechtsausilbung, unzulässige
(s. auch Arglisteinwand)
- Außerungsfrist
- Unterrichtung des Versicherers
- Verzicht auf Einrede

Rechtsberatung/Rechtsbesorglrng
- Abwicklung, nichtige Verträge

= Auskunft, Rechnungslegung
- Factoring
- Forderungseinziehung,

stille. Liquidation
- Forderungskäufe
- Hausverwalter, WEG-Verwalter
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2007, 1,26

2007, 222

2001,302
2001, 169

2001, 88
2001., 71,9

2007, 182
2001, 119
2007,33

2007,278
2007, 237
2001,,237

2001, L82
2007,782

2007,289
2007, 289
2007, 289

2007, 22
2007,782

2007,22
2001,782
2007,749
.,AA1 '"

2001, 79,279
2007, L9,279

61

67
2007
2007

Schaden
- Anderkonto

= Auszahlung, weisungsvridrige
- Beseitigung des >

= >, honorarfreie
- Darlegungslast

= Treuhandgelder
- Kalkulationsschaden

= zvK
- Kosten

= > für RA, WP
- Rechtsprechüngsänderung
- Steuerzahlung, Aufteilung

= Richtigstellung der >

- Tantiemenauszahlung
= Vertrag nach Zahlung

- Treuhandgelder
= Verwendung, weisungswidrige

- Vermögenslosigkeit des Schuldners
- Zuschätzung durch BP

= Einvernehmen mit BP

Schädigung, sittenwidrige, S 826 BGB

- Abschlussprüfung
- Testat, irreführendes

Schätzung
- Einspruch

Schenkung
- Schenkungsteuer, Rückabwicklung

Schutzgesetz i.S.v. S 823 Abs. 2 BGB

- s 323 HGB
- $ 332 HGB

Sozialrecht
- Beratung durch SIB/WP

Sozietät
- llacemfcrhrrldner

- Partnergesellschaft
- Scheinsozietät

= Meldepflichten, WP-Kammer
- >, gemischte

= Treuhandtätigkeit

Steuerberater
- Berufsbezeichnung, irreführende
- Vereidigter Buchprüfer
- Zweigniederlassung

Steuerberatungsvertrag
- Auflösung des >

= Kündigung, fristlose, $ 627 BGB

- Inhalt des >

= Einkommensteuererklärung
- Kündigung, S 627 BGB

= Ausschluss der >

- Laufzeit des >

- Pflicht
= >, nachvertragliche

Steuerbescheid
- Bekanntgabe des.>

= > an Bevollmächtigten

2007,142

2001, 33

2007,742

2007,233

2001, 180
2001, 3

2001, 101

2001, 101

2007,-t42
2007, 237

2001,229

2001, 108
2001, 10

2001, 50

2007,272

2001, 108
2001, 108

2001, 79,279
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200], 1.87

2001,, 79
2001,, 31,

2001,,67

2001,, 234
2007,43
2007, 43

2007, 48

2001, 283

2001., 48
200], 48

2001, 81

- > durch Steuerberater
= Lohnbuchhaltung
= Sozialversicherungsrecht

- Rechtsberatungsgesetz
= Anwendungsbereich
= Ausländer

- Schadenersatz wg. verbotener >

- Sozietät, gemischte
- Subventionsberatung
- Treuhänder
- Unternehmensberatung

= Fördermittelantrag
- Wirtschaftsprüfer

Rechtsmittel
- > nach Mandatsende

Rechtsprechungsänderungen
- Schaden

Regressprozess
- Klageantrag, unbezifferter

2007,212
2001, 272
2007,285
2007, 67
2001, 264
2007, 67

2007,787
2007, 22

2001,81

2001, 3

2001,264

2001, 264
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OLG Koblenz v. 29.11..2000 - 1 U 1160/99
= OLG-Report 01', 1.67

OLG Köln v. 25.11.7998 - 2 U 100/9s,
rkr. nach Nichtannahmebeschl. d. BGH

v. 29.7.7999 - Ill ZR 22199
= OLG-Report 99,347
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= OLG-Report 00, 361
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LG Duisburg v. 4.8.2000 - 10 O 57/98

LG Kleve v. 6.7.200L - 1 O 688/00

LG Limburg v. 26.6.2000 - 7 O 433lgg

LG Oldenburg v. 1s.3.2001 - 15 O 272s100
= DSIR 01,784

LG Potsdam v. 29.6.2000 - 3 O 417199
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- s Ta 799199
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- 8 C 301/ee
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BFH v. 21..9.2000 - ry R s4l99
BFH v. 5.10.2000 - VII R 96/99
= BFH/NV 01,222
BFH v. 14.11.20oo -V[ R62197,
52198 + 128/00
BFH v. 21.11.2000 - IX R 2/96
BFH v. 23.11.2000 - V R 49/00
BFH v. 5.12.2000 - VII R 18/00
BFH v. 15.12.2000 - IX B 128/99
BFH v. 26.2.2001 - VII B 26sl00
BFH v. 5.3.2001 - I B 140/00
BFH v. 5.3.2001 - IX B 90/00
BFH v. 25.4.2001 - II R 72100
BFH v. 30.s.2001 - VI R 777199
BFH v. 31.5.2001 - IV R 81/99
BFH v. 31.5.2001 - V R 97198
BFH v. 15.6.2001 - VII B 11/00
BFHv.4.7.2001 - VI B 176100
BFH v.25.7.2001 - VI R 18/99

FG Rheinland-Pfalz v. 23.3.20O7
- 4 K 280sl9e
= FR 01, 653 m. Anm. Dr. Gräfe

BVerwG v. 22.8.2000 - 1 C 6/00

OFD Frankfurt v. 5.2.2001
- s 22s6 A-16-St II 27

AGH Hamm v. 19.11.1999 - 7 ZU 50199
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Der Bundesgerichtshof hat betont, es habe zur
Auslegung der Erklärung des Beklagten keines
Rückgriffs auf die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Auktionsveranstalters bedurft, da
die bei der Freischaltung gesondert abgegebene
Erklärung unmissverständlich gewesen sei.
Aus diesem Grunde sei auch eine überprüfung
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen anhand
des AGB-Gesetzes nicht in Betracht gekommen;
denn die Willenserklärung des Beklagten habe,
obwohl vom Auktionsveranstalter vorformuliert,
individuellen Charakter.
(BCH, Urt. v. 7.11.2001 - Vltl ZR l3/01)

Pressemitteilung d. BGH v. 7.71.2007

BFH: Zulässigkeit der Anderung von bestands-
kräftigen Kindergeld bescheiden

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
25.7.2007 - VI R 18/99 klargestellt, dass neben
den im Einkommensteuergesetz (EStG) für
Kindergeldbescheide geltenden Anderungs-
bestimmungen ($ 70 Abs. 2 und 3 EStG) auch
$ 173 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO
7977) anwendbar ist. Nach dieser Vorschrift
kann die Behörde einen Steuerbescheid auch
nach Eintritt der Bestandskraft auftreben oder
ändern, wenn ihr nachträglich Umstände
bekannt werden, die zu einer höheren Steuer
oder geringeren Steuervergütung führen.

Entsprechend kann die Familienkasse Bescheide
über I(indergeld - das seit 1996 als Steuerver-
gütung gezahlt wird - aufheben oder ändern,
wenn ihr nachträglich Umstände bekannt wer-
den, denen zufolge dem Kindergeldempfiinger
kein I(indergeld zugestanden hat.

Drei weitere Entscheidungen betreffen die
Möglichkeit der Familienkasse, einen I(inder-
geldbescheid zu ändern, wenn die Einkünfte
und Bezüge des Kindes den Grenzbetrag über-
schreiten, bei dessen Erreichen der Kindergeld-
anspruch entfältt (1996 und 1997 12.000 DM,
jetzt 14.040 DM).

Soweit die Familienkasse das Kindergeld wegen
der Höhe der Einkünfte des I(indes gemäß g 165
Abs. 1 AO 7977 vorläufig festgesetzt hatte, sieht
der BFH die Anderung schon aus diesem Grund
als zulässig an (Urteil vom 26.7.2001 - VI R

722199). Aber auch in den Fällen, in denen das
Kindergeld endgültig festgesetzt war, ist eine
Anderung noch möglich, gleichgültig, ob sich
das Überschreiten des Grenzbetrages bereits
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während des laufenden I(alenderjahres abzeich-
nete (Urteil vom 26.7.2001 - VI R 83/98) oder
sich erst nach Ablauf des Kalenderjahres heraus
stellte (urteil volJl 26.7.2001 - vI R ss/00).
(BFH, Urt. v. 25.7.2001 - Vl R l8/99)

Pressemitteilung d. BFH v. 31.10.2001

Anwaltshaftung
- Verjährungsbeginn
- Schadenentstehung
- Fristablauf
- Sekundärhaftung
- Unzulässige Rechtsausübung
(BGH, Urt. v. 21.6.2001 - tX ZR 73/00)

Leitsatz:

Die Pflicht des Rechtsanwalts, den Mandanten
bei begründetem Änlass über den gegen sich
bestehenden Schadenersatzanspruch sowie
dessen kurze Verjährung zu belehren, entfällt,
wenn ein anderer Rechtsanwalt namens des
Mandanten den Regressanspruch rechtzeitig
anmeldet.

Zum Sachverhalt

Die I(lägerin betreibt ein Unternehmen, das sich
im Wesentlichen mit der Herstellung von An-
lagen zur Lüftung, Heizung und Wärmerück-
gewinnung sowie des Sonnenschutzes befasst.
Sie ließ sich von den Beklagten, die gemeinsam
in einem Rechtsanwaltsbüro tätig sind, in einer
Vielzahl von Fällen anwaltschaftlich beraten
und vertreten. Nach I(ündigung dieses Mandats-
verhältnisses hat die l(lägerin die Beklagten auf
Schadenersatz wegen Schlechterfüllung des
Anwaltsvertrages in zahlreichen Fällen in Höhe
von insgesamt 193.639,54 DM in Anspruch
genommen. Einer der Fälle betrifft einen Pro-
zess der ICägerin gegen die Eheleute B. Dem
liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die ICägerin wirkte aufgrund eines Werkvertra-
ges an der Erstellung einer Speditionshalle rnit.
Den Auftrag erteilten die Eheleute B. als Bau-
herren. Von dem vereinbarten Werklohn zahlten
die Auftraggeber 107.577,02 DM nicht. Nach
Erteilung der Schlussrechnung durch die I(läge-
rin und Abnahme des Werks am 7.5.'1.992 beauf-
tragte die I(lägerin die Beklagten mit Schreiben
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der BCH befasste sich erneut mit der Veriührungs'

frage: Beim Verjahrenlassen von Forderungen tritt der

Schaden - und damit der Veriührungsheginn - mit
Fristablauf ein. Bei Celtendmachung von Verfqhrens'

kosten beginnt die Verir)hrung mit der Erhebung einer

sussichtslosen Klage.

Die Belehrungspflicht über den Fehler entföllt, wenn

ein Rechtsanwqlt den Regressanspruch seines Mandan-

ten rechtzeitig geltend macht. Die Belehrungspflicht
dieses Anwalts tritt an die Stelle des regresspflichtigen

Beraters. Zur Rechtzeitigkeit: Die gerichtliche Celtend-

machung des Schadenersatzanspruchs muss noch in

d er Verja h ru ng sfrist m ögl i ch sei n.

Die Erhebung der Veriährungseinrede wird evtl. da'

durch gehindert, dass der Verpflichtete odet dessen

Berufshaftpflichtversicherer nach obiektiven Maß'

striben den Eindruck erwecken, die Ansprüche nur mit
materiellen Argumenten und nicht mit der Veriöhrungs'

einrede zu bekampfen. Es genügt nicht der Hinweis,

,,eine Konfrontation mit einer iahrelangen Mandantin
nicht zu wünschen". Hier wird nicht in Aussicht ge-

stellt, eine Befriedigung erfolge ohne Rechtsstreit.

Sollen Kosten des Steuerberdters, die vorprozessual

e n tst a n d e n s i n d, i m Kostenfestsetzungsverfahren
geitenci gemacht wercien, so geht cias nur in engen

Grenzen. tm Zeitpunkt der Auftragserteilung muss die

Entscheidung, einen Regressprozess zu führen, bereits

gefullert seirt. Es feltlL derngegenüber un einer un-

mittelbaren prozessualen Veranlassung, wenn der

Steuerberater den Vorgang erst aufklaren und die

Vora ussetzung einer erfolgreichen Rechtsverfolgung
feststellen soll (0LC Köln).

a t tdet ciet sreuer uyr u ryr ei rre vyiruiirrüuirioii.rty
wegen nicht ausgezahlter Vergütungen an den be'

herrschenden Cesellschafter, muss er über eine offen'
kundig fehlerhafte Gehaltsabrede, die Cefahr ihrer

Nichtanerkennung und der Annahme einer verdeckten

Cewinnausschüttung belehren. lm konkreten Sach-

verhalt war das Gehalt an ausreichende Cewinne der

Gesellschaft geknüpft worden. Ein fremder Arbeit-

nehmer hatte sich auf diese Regelung nicht eingelas-

sen, so dass der Gehaltsaufwand durch das Cesell-

schaftsverhaltnis veranlasst war und eine verdeckte

Cewinnausschüttung darstellte (0LG Düsseldorf).

Ein Arbeitnehmer muss sich dqs vorprozessuale Ver-

schulden seines Rechtsanwalts bei Versöumung der

Klagefrist von 5 4 KSchC nicht zurechnen lassen

(LAG Niedersachsen).

lLr

M it freu nd I i chen C rü ßen

lhr Dr. Jürgen Crrife

llIU: RtIHE illWItIS-GHTGKBUGH

GI Aktuell
BGH: Bundesgerichtshof zum Zustandekommen
eines Kaufvertrages bei einer lnternet-Auktion

Der u.a. für das l(aufrecht zuständige VIII. Zivil-
senat hatte erstmals über das Zustandekommen
und die Wirksamkeit eines über eine so genann-
te Internet-Auktion angebahnten I(aufvertrages
zu entscheiden.

Der Beklagte richtete auf der Web-Site einer
Hamburger Firma, die im Internet die Durchfüh-
rung von Verkaufsauktionen auch für Private
anbietet, eine Seite ein, auf welcher er den Ver-
kauf eines Neuwagens WV-Passat anbot. Er legte
einen Startpreis von 10 DM, die Schrittweite
der abzugebenden Gebote sowie die Dauer der
Auktion fest, bestimmte aber keinen Mindest-
verkaufspreis. Zugleich mit der Freischaltung
seiner Angebotsseite gab der Beklagte zusätzlich
gegenüber dem Auktionsveranstalter die in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehene
Erklärung ab, er nehme bereits zu diesem Zeit-
punkt das höchste I(aufangebot an.

Der Icäger gab das höchste Gebot mit 26.350 DM
ab. Der Beklagte lehnte die Lieferung des PKW zu
<iiesem Preis ab un<i war zu eineur 'v'eikauf des

Fahrzeugs nur zu einem Preis von 39.000 DM
bereit. Der ICäger verlangt mit der I0age Über-
eiguung des PI(W gegen Zahlung von 25.350 DM'

Das Oberlandesgericht Hamm (NJW 2001, Il42 :
JZ 2001, 764) };'at der vorn Landgericht Münster
(JZ 2000, 730) z:unäc};,st abgewiesenen I0age
:tftt;1;:b1n \A/aaan Äa- crrrnäcöfzl'inhpn Rarlarr-

tung der Sache hat es die Revision zugelassen.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner heutigen
Entscheidung über die Revision des Beklagten
das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm mit
der Begründung bestätigt, ein I(aufvertrag sei

nach den allgemeinen Vorschriften der S$ 145 ff
BGB zustande gekommen.

Er hat zunächst darauf hingewiesen, dass

Willenserklärungen auch per Mausklick abge-
geben werden können, und sodann ausgeführt'
der Beklagte habe nicht lediglich eine unver-
bindliche Aufforderung zur Abgabe von Geboten
abgegeben, sondern bereits eine wirksame, auf
den Abschluss eines l(aufvertrages gerichtete
Willenserklärung. Diese liege darin, dass der Be-

klagte die von ihm eingerichtete Angebotsseite
für die Versteigerung mit der zusätzlich abge-
gebenen ausdrücklichen Erklärung, er nehme be-

reits zu diesem Zeitpunkt das höchste, wirksam
abgegebene I(aufangebot an, freigeschaltet habe.
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Der Cedanke an die große Schuldrechtsreform treibt manchem Anwalt den Angstschweiß auf die Stirn. Zumal die Fristen,

die lhnen der Cesetzgeber für die Umsetzung einräumt, erschreckend kurz sind. Wo liegen die Unterschiede zum alten

Recht? Was gilt ab wann? Worauf müssen Sie bei lhrer Beratung besonders achten? Das erfahren Sie in allen Einzelheiten im

neuen Anwalts-Checkbuch zu diesem aktuellen Thema. Checklisten-Kommentierung der Überleitungsvorschriften und aller

wesentlichen Neuerungen. Synopse altes/neues Recht. Und eine Checkliste zu den Brennpunkten der anwaltlichen

Unternehmens-Rechtsberatung. All das macht es lhnen leicht, sich auf die schwer wiegenden Veränderungen einzustellen.

Iax-Bestellscheln Bestellen Sie bei lhrer Buchhandlung oder beim Verlag Dr. Otto Schmidt' Postfach 51 1O26

50946 Köln fax! 02 21 / 0 3l 30 - 043

w lch bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht

Ott/Lüer/Heussen lnwalts-Checlüucn- Atluell ScnuldlGchlslcl0tm Herausgegeben

von RA Dr. Benno Heussen. Bearbeitet von RA Sieghart Ott' RA Dieter W. Lüer'

RA Dr. Benno Heussen. 666 Seiten, Lexikonformat, brosch. 69'80 € tDl/
bis31,12.01:139,60 DM. Preisstand: November 2001 . ISBN 3-504-65908-4. uUs
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AEI}IEFIER
Mit dem Pensionsfonds wird ab dem

Jahr 2002 ein neuer, fünfter Durch-

führungsweg der betrieblichen Alters-
versorgung in Deutschland eingeführt.
Rechtsgrundlage des Pensionsfonds

ist die mit Datum vom 11.5.2001 als

,,Riester-Reform" bezeichnete Renten-

reform 20Ol mit Verabschiedung des

Cesetzes zur Reform der gesetzlichen

Rentenversicherung und zur Förderung

ei nes ka pital gedeckten Altersvorsorge-
vermögens (Altersvermögensgesetz -
AVmC).

Der Pensionsfonds ist eine rechtlich
selbständige Einrichtung, die gegen

Zahlung von Beiträgen betriebl iche

INHALT: Ed ito ria I Seite 288
Altersversorgung für den Arbeitgeber
durchführt. Der Pensionsfonds findet
seine Ausprägung in einem neuen

Abschnitt des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAC), dem novellierten
Betrrebsrenten gesetz ( BetrAVC) sowie
in flankierenden steuerrechtlichen
Bestimmungen im Einkommensteuer-
gesetz (EStG).

lnformieren Sie sich in unserem

Cl-Beihefter über die steuerlichen
u nd sozia lversicherungsrechtlichen
Voraussetzungen und Auswirkungen
von Pensionsfonds, der effektiven
Altersvorsorge mit staatl icher

Förderung.
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